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Einleitung 
Die Selbstbestimmung finanzieren - ist das kein Wiederspruch? Hört die Selbstbestimmung 
nicht auf, wenn sie zu kaufen ist? Die englische Broschüre Funding Freedom (Die Freiheit 
finanzieren s. Kapitel 2.1.) schildert, wie Behinderte mit einem Geldbetrag, über den sie 
eigenständig entscheiden können, größere Freiheit und mehr Selbstbestimmung erhalten 
können. Von dieser Finanzierung und was dahinter steckt, soll in dieser Broschüre die Rede 
sein. 
Aufgrund von ersten Erfahrungen mit der Einführung eines Persönlichen Budgets in Rheinland 
Pfalz und Berichten auf der Tagung Behindert Wohnen im Juni 1998 führte eine Studienreise 
der Behindertenbeauftragten nach Großbritannien und den Niederlanden. Die englische 
Wohlfahrtsorganisation Leonard Cheshire in London und die niederländische Budgethalter - 
Organisation PerSaldo in Utrecht führten in Tagesseminaren in das jeweilige System des 
Persönlichen Budgets ein. Vertreter der Selbsthilfegruppe Autonom Leben, der Behörde für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales und von 5 großen Behindertenverbänden nahmen an diesen 
intensiven Seminaren und weiteren Vorträgen in London und Utrecht teil, trafen Vertreter von 
regionalen als auch zentralen Selbsthilfegruppen, Behörden und Behindertenverbänden sowie 
Betroffene und informierten sich über die Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget in diesen 
Ländern. 
Sowohl in Großbritannien als auch in den Niederlanden haben Menschen mit Behinderung, die 
für bestimmte Bereiche des täglichen Lebens eine dauernde Unterstützung benötigen, die 
Möglichkeit, ein Persönliches Budget zu erhalten, um diese Unterstützung selber zu 
organisieren und die Helfer zu bezahlen. Die behinderten Menschen entscheiden selber, wer 
ihnen zu welchen Zeiten hilft und handeln die Tarife aus. Sie sind Arbeitgeber der Helfer, die 
auch Assistenten genannt werden, und können ihr Leben so selbstbestimmt wie möglich 
gestalten. 
In Großbritannien wie in den Niederlanden ist ein Unterstützungssystem entwickelt worden, um 
auch Menschen mit schweren und geistigen Behinderungen gleichermaßen den Zugang zum 
Persönlichen Budget und zum eigenständigen Leben zu ermöglichen.  
 
Nicht nur in Großbritannien und den Niederlanden sind Persönliche Budgets zur 
Selbstorganisation der Ambulanten Hilfe von Behinderten seit mehr als zehn Jahren in der 
öffentlichen Diskussion. Maßgeblich initiiert wurde diese Diskussion durch die Selbsthilfe-
Bewegung der Behinderten, deren Grundlage die Forderung nach mehr Selbstbestimmung und 
größerer Freiheit ist.  
Im ersten Teil dieser Dokumentation wird die Entstehung, Arbeitsweise und Philosophie der 
Selbsthilfegruppen (Independent-Living-Gruppen) beschrieben. 
In den Kapiteln zwei und drei stelle ich die verschiedenen Systeme in Großbritannien (2) und 
den Niederlanden (3) mit ihren Entwicklungen, rechtlichen Grundlagen, Umsetzungen in die 
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Praxis, veränderte Rolle der Nutzer und Assistenten sowie Einschätzungen der Betroffenen 
dar. 
Zitierte Beiträge ohne Quellenangabe sind Mitschnitte von Referaten und Vorträgen, die 
während der Seminare in London und Utrecht gehalten wurden. Eine ReferentInnen- und 
Literaturliste ist beigefügt.  
Die Kapitel werden umrahmt von ins Deutsche übersetzten Selbstdarstellungen und 
Informationsmaterial aus beiden Ländern, in denen Direktzahlungen bzw. Personengebundene 
Budgets in knapper und präziser Form dargestellt werden. ”Die Fähigkeit der Empfänger, 
Direktzahlungen zu verwalten” und ”Die Freiheit finanzieren” werden in Großbritannien in der 
Bildungsarbeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten eingesetzt. 
Stellungnahmen von Teilnehmern der Studienreise zeigen Möglichkeiten auf, Lehren aus den 
englischen und niederländischen Erfahrungen zu ziehen und Persönliche Budgets in Hamburg 
einzuführen. Sie spiegeln die Meinung der jeweiligen Autoren wieder. 
In der Anlage sind als Modell Vereinbarungen zwischen Budgetnehmern und Behörden sowie 
Tarifverträge zwischen Budgetnehmern und Assistenten vorgestellt. Um die Umsetzung in die 
Praxis zu veranschaulichen, sind in englischer Sprache vier Beispiele von Nutzern der 
Direktzahlungen beigefügt. 
Eine inhaltlich gute Ergänzung ist das Protokoll eines Seminartages des Rauhen Hauses zum 
Persönlichen Budget in den Niederlanden, das zeitnah zur Studienreise stattfand. 
Die zentralen Termini ”direct payments” (Direktzahlungen) und ”Persoons Gebonden Budget” 
(Personengebundenes Budget) werden wörtlich übersetzt, um inhaltliche und länderspezifische 
Klarheit zu behalten. ”Persönliches Budget” wird hier nur benutzt, wenn zusammenfassend 
über beide Länder gesprochen wird oder ein allgemeiner Bezug zur Situation in Deutschland 
hergestellt wird. Die Stellungnahmen benutzen keine einheitliche Termini. 
Die Informationen, Angaben und Meinungen dieser Dokumentation erheben keinen Anspruch 
auf Objektivität oder Komplexität, sondern zeigen einen Ausschnitt der Realität in bestimmten 
Städten, Landkreisen oder Ländern. Die Systeme der Behindertenhilfe und die sozialrechtliche 
Situation ist in Großbritannien und den Niederlanden unterschiedlich und mit dem deutschen 
System oftmals nicht zu vergleichen. Ich hoffe jedoch, daß die Erfahrungen aus den beiden 
Ländern zu neuen Ideen für die Umsetzung in Deutschland führen. 
Bei den Referentinnen und Referenten in London und Utrecht möchte ich mich für ihre sehr 
interessanten Beiträge bedanken sowie die Möglichkeit, ihre Materialien in dieser Form zu 
veröffentlichen. Ein weiteres Dankeschön an die ReiseteilnehmerInnen für die Protokolle und 
fundierten Beiträge,die hoffentlich richtungweisend für die Hamburger Behindertenhilfe sein 
werden. 
 
Mathias Westecker 
Hamburg im Februar 1999 

I. Entwicklung der Selbsthilfebewegung 

2. Selbstbestimmt-Leben-Bewegung 
Selbstbestimmt-Leben ist eine Philosophie als auch eine politische Bewegung von Menschen 
mit Behinderungen, die sowohl für gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten als auch für 
Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung eintreten. Selbstbestimmt-Leben bedeutet, daß 
Behinderte die gleichen Lebensperspektiven und Auswahlmöglichkeiten im täglichen Leben als 
selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen wie ihre Mitmenschen. Das heißt z.B. 
Aufwachsen in der Familie, Besuch einer Schule in der Nachbarschaft, Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, Arbeitsmöglichkeiten entsprechend der Ausbildung und Fähigkeit, 
gleichberechtigter Zugang zu den Orten und Institutionen des gesellschaftlichen Lebens (vgl. 
Ratzka 1996, S.1). 
 
Der Kern der Selbstbestimmt-Leben-Definition ist die ”Kontrolle über das eigene Leben. Dies 
umfaßt die Regelung der eigenen Angelegenheiten, die Teilnahme am täglichen Leben in der 
Gemeinde, die Ausübung einer Reihe von sozialen Rollen, das Treffen von Entscheidungen, 
die zur Selbstbestimmung führen und die Minimierung von physischen und psychischen 
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Abhängigkeiten von anderen.” (Miles-Paul 1992, S.19f) Zu diesem Zweck ist es wichtig, daß 
Behinderte voneinander lernen, sich gegenseitig unterstützen, Selbsthilfegruppen organisieren 
und für einen politischen Wechsel arbeiten, der zur rechtlichen Absicherung ihrer menschlichen 
und bürgerlichen Rechte führt.  
 
Traditionell werden Behinderte als medizinische Fälle gesehen oder als Objekte der Wohlfahrt 
und Fürsorge, des Mitleids und der Behütung. Diese weit verbreiteten Ansichten waren 
Hindernisse auf dem Weg zur Selbstbestimmung, zur Vertretung der eigenen Interessen und 
der vollen Bürgerrechte. ”Um dieselbe Kontrolle und dieselben Auswahlmöglichkeiten zu haben 
wie Nichtbehinderte, müssen einige Vorbedingungen erfüllt sein. Für Menschen mit schweren 
Behinderungen gibt es zwei Bedingungen:  
1. Die Persönliche Assistenz und  
2. den behindertengerechten Zugang zu Gebäuden inklusive behindertengerechter 

Wohnungen. 
Ohne diese beiden Bedingungen können Menschen mit schweren Behinderungen lediglich 
entscheiden, ob sie eine Last  für ihre Familien sein oder in einer Institution leben wollen. Diese 
extreme Reduzierung der Wahlmöglichkeiten ist unvereinbar mit dem Konzept des 
selbstbestimmten Lebens,” so Adolf Ratzka, einer der Wortführer der internationalen 
Selbstbestimmt-Leben-Bewegung (Ratzka 1996, S.1). 
Die ersten Selbsthilfegruppen entstanden in England aufgrund des Wunsches, die persönlichen 
Wohnformen selber zu bestimmen sowie die benötigte Hilfe selbständig zu organisieren, wie 
Philip Mason berichtet: ”Glücklicherweise lebten wir in einem Heim mit einer langen Tradition in 
der Mitbestimmung der Bewohner. Beispielsweise kam ein Mitarbeiter morgens zum Wecken 
und hat gefragt, wie er mich aus dem Bett heben soll. Die Idee, selbständig zu wohnen begann 
1979, doch bis die erste Person in ein eigenes Haus ziehen konnte, waren vier Jahre 
vergangen. Der Einzelne konnte bestimmen, wieviel Unterstützung er brauchte und wollte und 
hat dies mit den Behörden partnerschaftlich ausgehandelt. Die lokale Regierung hatte nicht die 
Erlaubnis, direkte Zahlungen an Behinderte zu genehmigen findet aber wie überall in Europa 
einen Weg, wenn sie etwas will. Wir Betroffenen haben gegenseitig Informationen 
ausgetauscht und gut zusammen gearbeitet.” 

3. Peer Support 
Die Selbsthilfebewegung gründete nach ersten Erfolgen in verschiedenen Landkreisen 
Selbstbestimmt-Leben-Zentren. Die überregionale Zusammenarbeit führte wiederum schnell zu 
einer Vernetzung und Stärkung der Selbsthilfebewegung von Behinderten. Die Zentren 
machten es sich zur Aufgabe, die Interessenvertretung der Behinderten zu übernehmen und 
Beratungsangebote bereitzuhalten. Grundsätzlich hatten nur Menschen mit Behinderungen 
Stimmrecht in den Gruppen und übernahmen die Führung sowohl in den Gruppen als auch in 
den Zentren. Die Beratung und Unterstützung von Behinderten für Behinderte hat unter dem 
amerikanischen Begriff ”Peer Support” Eingang in die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung 
gefunden und wird wie folgt definiert: ”Peer Support ist Hilfe, die von einer behinderten Person 
zur Verfügung gestellt wird, die über behinderungsbedingte Erfahrungen und Kenntnisse sowie 
über Fähigkeiten, mit der eigenen Behinderung umzugehen, verfügt. Sie assistiert anderen 
behinderten Individuen und entscheidenden anderen Personen im Umgang mit ihren 
behinderteinderungsspezifischen Erfahrungen. Mit dieser Begriffsverwendung kann sowohl die 
professionelle Beratung und die Anleitung von Gruppen durch Behinderte für Behinderte, als 
auch die äußerst wichtige Selbsthilfeförderung und Selbsthilfetätigkeit von Behinderten für 
Behinderte mit einbezogen werden..” (Miles-Paul 1992, S. 21/22) 
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4. Selbstvertretung von Menschen mit einer geistigen Behinderung 
”Unter dem Begriff ”Self-Advocacy” hat sich in den 70er Jahren zunächst in den USA und 
Kanada, dann auch in Australien, Großbritannien und den Niederlanden eine neue soziale 
Bewegung formiert. Vergleichbar mit der Independent Living- bzw. Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung körperbehinderter und sinnesgeschädigter Menschen haben sich Menschen mit 
einer geistigen Behinderung in selbstorganisierten Gruppen (den sogenannten Self-Advocacy 
oder People-First-Gruppen) zusammengeschlossen, um gemeinsam für Veränderungen auf 
individueller und gesellschaftlicher Ebene einzutreten. Die Errungenschaften reichen von der 
Stärkung des Selbstvertrauens der einzelnen Gruppenmitglieder und der Durchsetzung von 
Veränderungen in Einrichtungen bis zur Beeinflussung der Dienstleistungen für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung auf höherer Ebene und der Veränderung ihrer Darstellung in der 
Öffentlichkeit” (Rock 1997, S.354). 
Der Name People First heißt ”auf Deutsch übersetzt ”Zuerst Mensch”. Die Mitglieder wollen 
damit sagen, daß sie Menschen sind und nicht nur DIE BEHINDERTEN. Die Teilnehmer mit 
Lernschwierigkeiten wollten als Person ernst genommen werden; sie wollten, daß man ihnen 
zuhört, und daß sie selbst über ihr Leben bestimmen können.” beschreibt Susanne Göbel die 
Kernsätze der Selbsthilfebewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten (Göbel 95, S.17). 
”Viele People-First-Mitglieder sprechen immer wieder davon, daß sie die Bezeichnungen 
”geistig behindert” oder ”lernbehindert” als sehr unangenehm und verletzend empfinden. Die 
englischen People-First-Gruppen benutzen die Worte Menschen mit Lernschwierigkeiten. Sie 
wollen damit sagen, daß sie wegen ihrer sogenannten geistigen Behinderung oder 
Lernbehinderung mehr Zeit brauchen, um etwas zu lernen.” (Göbel 1995, S.1) 
Die 1971 gegründete englische Selbsthilfegruppe Values Into Action (VIA), eine der größten 
und ältesten Gruppen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, hatte ursprünglich die 
Durchsetzung des Normalisierungsgedankens als Schwerpunkt. Die Auflösung von Anstalten 
und Heimen sowie Lebensverbesserung für behinderte Menschen waren ihre Zielsetzung. Die 
Selbstvertretungs-(Self-Advocacy-)Bewegung wurde initiiert und unterstützt und eine enge 
Zusammenarbeit mit verschiedenen People-First-Gruppen installiert (vgl. VIA 1998, S.1)  

5. Persönliche Assistenz 
Um Selbstbestimmung zu verwirklichen, ist eine der Hauptforderungen der 
Selbsthilfebewegung die Persönliche Assistenz für Behinderte. Adolf Ratzka beschreibt den 
Sinn und die Funktion der Persönlichen Assistenz wie folgt: 
”Assistenz von bezahlten Kräften ermöglicht dem Nutzer, tägliche Aktivitäten wie baden und 
anziehen, zur Toilette gehen, einkaufen, kochen und saubermachen. Assistenten helfen den 
Nutzern bei der Arbeit, in der Stadt und beim Reisen. Sie assistieren in der Kommunikation 
oder der Tagesstrukturierung, wenn es erforderlich ist. Die Assistenten helfen bei den 
Tätigkeiten, die der Nutzer alleine ausführen würde, wenn er oder sie keine körperliche, 
sensorische, geistige oder Lernbehinderung hätte. 
Es ist nicht verwunderlich, daß die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung besonders von den 
Menschen unterstützt wird, die im täglichen Leben auf Assistenz angewiesen sind. Um ein 
Maximum an Unabhängigkeit zu erreichen. 
Bezüglich der individuellen Bedürfnisse, Möglichkeiten, Lebensumstände und Wünsche hat der 
Nutzer ein Maximum an Kontrolle. Er entscheidet im einzelnen darüber: 
• wer die Assistenz 
• mit welchen Zielen 
• zu welcher Zeit 
• wo und 
• wie  

leistet. 
 
Die Nutzer müssen in der Lage sein, jemanden einzustellen, anzuleiten, einen Dienstplan zu 
erstellen, die Assistenz zu überwachen und, wenn nötig, ihrem Assistenten zu kündigen. 
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Persönliche Assistenz, daß der Nutzer der Chef ist. Nutzer 
mit Lernschwierigkeiten oder geistiger Behinderung benötigen Unterstützung von Dritten in 
diesen Funktionen (vgl. Ratzka 1996, S. 1f). 
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6. Direktzahlung 
Die logische Konsequenz, um Selbstkontrolle und Verantwortung durch Persönliche Assistenz 
zu erhalten, ist für die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung das System der Direkten Bezahlung, 
das Adolf Ratzka wie folgt umschreibt: ””Hilfe” in Persönliche Assistenz zu verändern bedeutet 
eine grundlegende Veränderung in der Machtverteilung zwischen dem Nutzer und den 
Anbietern der Hilfe. Eine Voraussetzung zur Veränderung der Dienste ist eine Veränderung des 
Selbstbewußtseins der Nutzer. Anstatt sich als Objekt von Hilfsleistungen anderer zu 
verstehen, muß der Nutzer das Subjekt sein, verantwortlich für ihr oder sein Leben. Die beste 
Möglichkeit, für einen Wechsel zu sorgen, ist Peer Support. Die andere Voraussetzung ist es, 
Zugang zu dem Budget zu haben, um einen Assistenten zu entlassen. Beide Bedingungen 
gehen Hand in Hand” (Ratzka 1996, S.2). 
 
Um Zugang zu dem nötigen Etat zu bekommen, müssen die Ressourcen in der 
Behindertenhilfe neu verteilt werden. Anstatt die Anbieter zu finanzieren, die passive Hilfe 
leisten, muß die Nutzer den Etat bekommen, den ihre jeweilige Hilfe kostet. Mit demselben Etat 
können die Nutzer eine bessere Lebensqualität erreichen. Mit Geld in der Hand können sie die 
Anbieter ihrer Wahl bezahlen. Oder die Nutzer stellen an, bilden aus und entlassen ihre 
Assistenten, welches die direkteste Kontrolle über die Qualität der Dienste ist. Direktzahlung ist 
die beste Art für Menschen mit schweren Behinderungen ein selbstbestimmtes und integriertes 
Leben als gleichberechtigte Bürger zu gewährleisten (vgl. Ratzka 1996, S.2f). 
 
Die Teilnahme von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Direktzahlungsprogramm ist nicht 
zuletzt der Lobby-Arbeit von VIA und anderen nationalen Selbsthilfegruppen zu verdanken. Sie 
übernehmen die Bildungsarbeit, geben verschiedene Broschüren und Audio-/Videomaterial 
heraus, führen Kurse und Rollenspiele durch und helfen den Betroffenen, mehr 
Direktzahlungen zu erhalten. 
 
Für MitarbeiterInnen der Behindertenhilfe bedeutet die Einführung von Direktzahlungen einen 
radikalen Paradigmenwechsel des beruflichen Selbstverständnisses. Von Anleitern und 
Ratgebern der Behinderten sollen sie zu ihren Assistenten werden und in erster Linie deren 
Bedürfnisse und Entscheidungen umsetzen. Diese Grundsätze sind von den Betroffenen selbst 
entwickelt, formuliert und, soweit die lokalen Gesetze es zuließen, in die Praxis umgesetzt 
worden, wie die Beispiele aus Großbritannien und den Niederlanden zeigen. 
 

II. Direktzahlungen in Großbritannien 

2. Entwicklung des Systems der Direktzahlungen 
 
”Eines der zentralen Ziele der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist es, daß Behinderte selber 
die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben.” schildert Rachel Hurst, eine der Gründerinnen der 
nationalen und internationalen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung die Gründe, das System der 
Direktzahlungen einzuführen. ”Wir müssen sicherstellen, daß wir Behinderten uns bewegen 
können, daß wir die Transportmöglichkeiten nutzen können; daß Behinderte Zugang zu 
Ausbildung und Arbeitsplätzen, zu Freude, Spaß und Erholung haben, Familien gründen 
können, Teile von Familien und selbständige Personen sein können. Um dies alles zu 
erreichen, braucht man große gesetzliche Veränderungen, die uns bürgerliche Rechte geben. 
Behinderte Menschen haben in Großbritannien dieses Gesetz gefordert und versucht 
durchzusetzen.”  Neben der politischen Arbeit zu diesen globalen Themen wurde eine enge 
Zusammenarbeit mit lokalen Behörden etabliert, welche Dienstleistungen und Etats für die 
Behindertenhilfe vorhalten. Rachel Hurst führt weiter aus: ” Es gibt in diesem Land eine 
Tradition, die Dienstleistungen von Nichtbehinderten auszuwählen und behinderte Menschen 
nicht an der Macht zu beteiligen. Wir arbeiten mit unseren Behörden, um das zu verändern. 
Inzwischen bieten einige Selbstbestimmt-Leben-Zentren diese Dienstleistungen selber mit 
Geldern der lokalen Behörden an.” 
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Die konservative Regierung wollte Ende der achtziger Jahre die Zuschüsse für Behinderte 
einsparen, ohne den Wiederstand der Betroffenen einzukalkulieren, wie Rachel Hurst erzählt: 
”Die Regierung ging davon aus, daß die Behinderten sich nicht beschweren würden. Sie 
strichen alle diese Zuschüsse und haben uns damit in eine sehr schwierige Situation gebracht. 
Viele Behinderte wurden allein gelassen. Große Institutionen hatten plötzlich kein Geld mehr.” 
Um die Kosten in der Behindertenhilfe zu verringern, wurden Verantwortlichkeiten an die Kreise 
abgegeben und eine Stärkung der ambulanten Hilfen per Gesetz festgelegt. Die Einführung 
von Selbstbestimmt-Leben-Fonds (Independent-Living-Fund).ermöglichte den Betroffenen, 
selbständig wohnen zu bleiben und ambulante Hilfen zu erhalten. Aus diesem Fond wurden 
viele Gelder an Leute gegeben, die unabhängig leben wollten, was das Verständnis innerhalb 
der Behinderten förderte, ein Recht auf finanzielle Hilfe zu haben, um ihre eigene 
Unterstützung zu kaufen. ”Behinderte Menschen müssen selber entscheiden, wer sie 
unterstützt. Die Hilfe, um die wir bitten müssen, ist sehr intim und persönlich. Wenn man 
jemanden nicht mag, möchte man sich nicht von ihm helfen lassen,” berichtet Rachel Hurst.  
Der Selbstbestimmt-Leben-Fond ermöglichte den behinderten Menschen erstmalig, andere 
Lebensformen zu entwickeln. Aber es war schwierig die Gesetze einzuhalten, weil lokale 
Behörden bis zur Einführung der Direktzahlung keine Gelder direkt an behinderte Menschen 
auszahlen durften. 
Der Selbstbestimmt-Leben-Fond wurde nicht zuletzt zur Einsparung von Kosten 1988 in der 
Behindertenhilfe eingeführt. Ambulante Hilfen sind weitaus kostengünstiger als vollstationäre 
Angebote. Ursprünglich als vorübergehende Maßnahme von der Regierung eingerichtet wurde 
der Fond jedoch so vielfältig angenommen, daß 1993 eine Ausweitung mit veränderten 
Regelungen durchgeführt wurde. ”Die neuen Regelungen besagten, daß die Bedürfnisse der 
Nutzer aus einem Mix von Angeboten der Behörde und Geldleistungen bedient wurden. Die 
Regeln sind sehr kompliziert und der Fond wurde daher nicht voll ausgeschöpft.” (Holman1998, 
S.35) Es gab eine Menge Einschränkungen für die Zugangsberechtigung und viele lokalen 
Behörden taten sich schwer, den Betroffenen eine größere Mitsprache bei der Organisation der 
Dienste und Verteilung der Gelder einzuräumen. 
Einzelne lokale Behörden auf Kreisebene hatten nach Beratungen mit Betroffenen ein System 
der Direktzahlungen eingeführt und positive Erfahrungen damit gemacht. Die Regierung in 
London wollte jedoch 1992 diese verschiedenen Systeme verbieten, da das direkte Auszahlen 
von staatlichen Geldern an Betroffene illegal sei. Daraufhin hat die Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung ihre Forderung nach landesweiter Einführung des Systems der Direktzahlungen 
verstärkt und öffentliche Kampagnen gestartet, wie John Evans und Frances Hasler, führende 
Vertreter der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung berichten: ”Viele Briefe wurden an lokale und 
nationale Politiker geschrieben mit der Bitte um Unterstützung. Viele Veranstaltungen wurden 
organisiert, um die Öffentlichkeit zu informieren und zu gewinnen, Artikel in der Presse und in 
Fachzeitschriften veröffentlicht.” (Evans, Hasler 1996, S. 2) Ein Parlamentsmitglied konnte als 
Verbündeter gewonnen werden und brachte verschiedene Gesetzentwürfe in das Parlament 
ein. Nachdem diese Entwürfe trotz der verstärkten Lobbyarbeit bei den verschiedenen Parteien 
und Behörden scheiterten, wurde eine wissenschaftliche Studie bei einem angesehen 
Forschungsinstitut in Auftrag gegeben. Damit konnte dokumentiert werden, daß das System 
der Direktzahlungen den Behinderten ein höheres Maß an Auswahl und Kontrolle ermöglichte. 
Sie konnten die Assistenz gezielter einsetzten als andere. Die Kosten waren 30 - 40% 
günstiger als die vergleichbarer Hilfsdienste. Die Verwaltungskosten betrugen bei den 
regulären Hilfsdiensten 20-30%, bei den Direktzahlungen 5-15%. Darüber hinaus hatten  die 
Nutzer der Direktzahlungen die größere Zufriedenheit mit der Assistenz. ”Diese Studie war die 
erste ihrer Art, die die Untersuchung von Kosten und Qualität verbunden hat. Sie zeigte, das 
das System der Direktzahlungen besser und billiger war. Diese Informationen wurden benutzt, 
um Politiker von unserer Sache zu überzeugen,” berichten John Evans und Frances Hasler 
(Evans, Hasler 1996, S. 3) 
1994 beschloß das Gesundheitsministerium, das System der Direktzahlungen landesweit 
einzuführen. In Abstimmung mit Behindertenverbänden und der Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung wurden Gesetze und Regularien erarbeitet und eine Beratergruppe installiert, um 
die Umsetzung zu begleiten. Das Gesetz sollte von Regierungsseite aus nur für Menschen mit 
Körperbehinderungen gelten, was die Selbstbestimmung der Behinderten verhindert. Das 
Gesetz schließt jetzt alle Menschen mit Behinderungen ohne Unterschied ein. Problematisch ist 
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nach wie vor, daß erstens lediglich Behinderte bis zu 65 Jahren eine Direktzahlung beantragen 
können. Zweitens können lokale Behörden auf Kreisebene, die für die Durchführung und 
Genehmigung zuständig sind, frei entscheiden, das System der Direktzahlungen einzuführen 
oder nicht. 
”Wahrend der Kampagne zur Einführung der Direktzahlungen haben wir nicht nur die 
Regierung überzeugen müssen, sondern auch die Sozialarbeiter und Behindertenverbände. 
Einige vertraten den Anspruch der Regierung, Direktzahlungen nur einer kleinen Elite von 
Behinderten zur Verfügung zu stellen. Wir mußten die Prinzipien der Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung immer wieder erklären. Die Einführung des Gesetzes ist das erfolgreiche Ende der 
ersten Stufe unserer Kampagne. Die zweite Stufe wird die lokalen Verantwortlichen auffordern, 
das System der Direktzahlungen in ihrem Kreis einzuführen,” führen John Evans und Frances 
Hasler aus(Evans, Hasler 1996, S.4f). 

3. Rechtliche Grundlagen 
Die Regierung in London hat 1996 das regional organisierte Direktzahlungs-Gesetz 
(Community Care (Direct Payments) Act) erlassen. Dieses Gesetz bietet den lokalen Behörden 
das erste Mal die Möglichkeit, Barauszahlungen anstelle von lokalen Hilfsdiensten zu 
genehmigen (vgl. Ryan, Holman 1998b, S.3). Die dazugehörigen Verfahrens-Vorschriften 
wurden im darauf folgenden Jahr erlassen. Die politische und praktische Anleitung (Community 
Care (Direct Payments) Act 1996 Policy and Practice Guidance) wurde noch im selben Jahr 
von London veröffentlicht und regelt die praktische Umsetzung in die lokale Gesetzgebung. 
Lokale Verantwortliche müssen gute Gründe vorweisen, um diese Richtlinien nicht umzusetzen. 
Sie müssen belegen, daß ihr Entschluß eine abgestimmte Entscheidung war (vgl. Ryan, 
Holman 1998b, S.4). 
Auch wenn die Entscheidung über die Einführung der Direktzahlungen momentan noch in den 
lokalen Kreisen liegt, hat die Regierung in London den politischen Willen bekundet, dieses 
System landesweit umzusetzen. ”Paul Botang, ein Minister der britischen Regierung, wurde 
Anfang des Jahres 1998 wütend über die lokalen Regierungen. Auf einer Konferenz sagte er, 
daß nur ein Drittel bislang die Direktzahlungen eingeführt haben. Die Regierung in London will 
durch Direktzahlungen die behinderten Menschen befähigen und bestärken, statt sie in einer 
Kultur der Abhängigkeit zu belassen” berichtet Bruce Woodcock, Sozialmanager in Essex. 

4. Zusammenarbeit zwischen Behörden und Nutzern 
Das Direktzahlungen Gesetz (Direct Payment Act) von 1996 erlaubt es den lokalen Behörden, 
Systeme zu entwickeln, um Behinderten die direkte Bezahlung ihrer Assistenz zu ermöglichen. 
Lokale Behörden auf Kreisebene haben nach unterschiedlichen Vorerfahrungen gemeinsam 
mit den Zentren und Gruppen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung das System umgesetzt 
und neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt, so Ray Jones, Direktor der Sozialbehörde in 
Wiltshire: ”Wir müssen nicht nur das System ändern, sondern auch unsere Kultur. Nicht der 
Direktor, sondern die Kunden sind wichtig. Das Wissen liegt bei den Kunden und nicht bei den 
Professionellen. Sie wissen viel genauer, wie sich das Leben mit Behinderung gestaltet. Wir 
sollten unseren Kunden helfen, das zu  bekommen was sie brauchen und partnerschaftlich 
zusammenarbeiten.” Auch John Clifton, Vizedirektor der Sozialbehörde in Hampshire spricht 
von einer neuen Kultur der Zusammenarbeit: ”Wir müssen hören, was die behinderten 
Menschen zu sagen haben und eine Partnerschaft aufbauen. Die Betroffenen können uns bei 
der weiteren Entwicklung beraten. Die Unabhängigkeitsbewegung ist eine zentrale Achse für 
die freie Entscheidungsmöglichkeit der Behinderten. Wir müssen die Bewegung fördern und 
finanziell unterstützen.” 

5. Nutzerkreis 
Einen Direktzahlungs-Etat kann jeder Mensch mit Behinderung bekommen, der zwischen 18 
und 65 Jahre alt ist und dem ein Hilfebedarf nachgewiesen wurde. Der Bedarf an Hilfe wird von 
einer Fachkommission festgestellt, die Höhe des Etats muß mit lokalen Behördenvertretern 
ausgehandelt werden. Eine festgelegte Obergrenze gibt es nicht, aber die lokalen Behörden 
haben nur ein bestimmtes Budget zur Verfügung und begrenzen die Etats vor diesem 
Hintergrund. ”Der Sozialarbeiter muß dem behinderten Menschen helfen, seine Bedürfnisse 
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selbst festzustellen”, stellt Claire Evans, Leiterin des Selbstbestimmt-Leben-Zentrums in 
Wiltshire fest. In den meisten Kreisen gibt es eine Warteliste für die Direktzahlungen, da das 
Budget oft ausgeschöpft wird. Da die Kreise nicht verpflichtet sind, das Direktzahlungs-System 
einzuführen, gibt es keinen Rechtsanspruch. Der politische Druck wächst jedoch. Der 
zuständige Minister hat alle lokalen Verantwortlichen aufgefordert, die Direktzahlungen zu 
ermöglichen. 
Der Etat umfaßt alle Arten von Assistenz und den gesamten Lebensraum der Nutzer, wie z.B. 
Hygienisch - medizinische Grundversorgung, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme oder 
Kommunikation, Assistenz im Arbeitsleben oder in der Freizeit. Die Nutzer bestimmen die 
Aufgaben und legen anhand ihrer zur Verfügung stehenden Mittel fest, in welchen Bereichen 
und zu welchen Zeiten sie eine Assistenz benötigen.  
”Der Direktzahlungs-Etat ist eine von mehreren Möglichkeiten für behinderte Menschen im 
Rahmen der lokalen Beratung. In einer Vereinbarung zwischen einem Sozialarbeiter und einer 
behinderten Person wird festgestellt, welcher Service die beste Lösung ist,” so ein Leitfaden der 
Sozialbehörde von Essex (ECCSSD 1997, S 2). Die Nutzer haben jederzeit die Möglichkeit, 
einen Etat zu beantragen oder zu kündigen. ”Die Menschen sollten daran erinnert werden, daß 
sie ihre Meinung ändern können, wenn sie keine Direktzahlung mehr haben wollen. Sie müssen 
nicht alle Hilfeleistungen über Direktzahlung erhalten. Die Menschen können Direktzahlungen 
auch schrittweise für sich einführen.” (Ryan, Holman 1998b, S.26) Besonders für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten ist dieses eine gute Möglichkeit, die Sicherheit der bisherigen Versorgung 
nicht sofort aufgeben zu müssen. 

6. Beantragung 
Voraussetzung für die Bewilligung eines Etats ist, daß der / die AntragstellerIn eine 
Direktzahlung möchte und in der Lage ist, diese allein oder mit Hilfe zu verwalten. 
Die Feststellung des Willens ist besonders bei Menschen mit nonverbalen und eingeschränkten 
Kommunikationsmitteln umstritten. Momentan wird diskutiert, ob die von Eltern oder nahen 
Verwandten interpretierte Willensbezeugung ausreicht. Immer häufiger wird ein unabhängiger 
Berater eingeschaltet, der allerdings erst eine Beziehung zu dem behinderten Menschen 
aufbauen muß. 
Die Selbsthilfegruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten hat die Öffnung der 
Direktzahlungen für alle Behinderten stark forciert. Sie legen die Begriffe ”Wollen und Können” 
als Voraussetzung für die Beantragung sehr weit aus und haben verschiedene 
Unterstützungsformen entwickelt. ”Es ist schwierig, etwas über die generelle Geschäftsfähigkeit 
eines Menschen zu sagen. Der erste Grundsatz ist, daß die Geschäftsfähigkeit sich auf 
bestimmte Situationen bezieht, nicht auf eine Geschäftsfähigkeit in allen Bereichen. Der zweite 
Grundsatz ist, daß eine Person den Inhalt und Sinn eines bestimmten Vertrages oder einer 
bestimmten Situation verstehen muß,” so Values into Action zur Geschäftsfähigkeit (Ryan, 
Holman 1998a, S. 8).  
Aufgabe der Anbieter und Sozialarbeiter ist es vor diesem Hintergrund, das System der 
Direktzahlungen so einfach und plausibel wie möglich zu gestalten und den Betroffenen 
Wahlmöglichkeiten so anzubieten, daß sie auch nachvollzogen werden können. ”Gleichzeitig 
können Nutzer von Direktzahlungen beispielsweise ihre Familie oder Freunde fragen, Berater 
oder Unterstützungsgruppen um Hilfe bei der Verwaltung der Direktzahlungen bitten. Es gibt 
keine Einschränkungen, wer einem Nutzer von Direktzahlungen helfen darf.” zitiert Values into 
Action Ratgeber für Direktzahlungen (Ryan, Holman 1998a, S.11). 
 
Eine Vereinbarung über Direktzahlung wird mit dem örtlichen Sozialamt geschlossen. Diese 
Vereinbarung enthält unter anderem die 
• Beschreibung des Hilfebedarfs;  
• Beschreibung der Dienstleistung, die über die Direktzahlung abgedeckt wird; 
• finanzielle Höhe der Direktzahlung und eventuelle Eigenbeteiligung; 
• Abrechnungsmodalitäten;  
• Laufzeit und Festlegung der nächsten Kontrolle;  
• Maßnahmen, die bei Ausfall der Assistenten geplant sind;  
• Kündigungsmodalitäten für beide Seiten;  
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• Form der Unterstützung durch Dritte;  
• Kontrollmodalitäten. (vgl. Dep. Of Health 1998, S.22ff) 
 
Die Direktzahlung kann nicht verwendet werden, um Sozialdienste der lokalen Behörden oder 
des Gesundheitssystems zu bezahlen. Diese können aber parallel genutzt werden, wenn der 
Gesamtbetrag entsprechend gekürzt wird. Nahe Verwandte oder Partner können kein Gehalt 
aus den Zahlungen erhalten, Mitbewohner nur in Ausnahmefällen, wenn sie als Assistenten in 
die Wohnung des Behinderten einziehen. Gelder aus anderen Unterstützungs-Fonds (z.B. 
Independent-Living-Fund) oder Stiftungen können jedoch gleichzeitig ausgezahlt werden, auch 
wird das Einkommen oder die Rente nicht auf die Direktzahlung angerechnet und muß nicht 
versteuert werden. 

7. Verwendungszweck 
”Die finanziellen Mittel dürfen nur für den vereinbarten Zweck genutzt werden. Bei Mißbrauch 
kann die Behörde die Gelder zurückfordern. Die Ausgaben müssen durch eine geregelte 
Buchführung nachvollziehbar sein, regelmäßig abgerechnet werden und können von den 
lokalen Behörden kontrolliert werden” (Dep. of Health 1998, S. 43f). Claire Evans betont, ”daß 
man auch Unterstützung benötigt, um die wöchentlichen Rechnungen zu bezahlen und dem 
Sozialamt gegenüber zu sagen, daß das Geld richtig ausgegeben wurde.” 
Neuer Hilfebedarf kann jederzeit angemeldet werden, eine Überprüfung des Hilfebedarfs findet 
davon unabhängig regelmäßig statt. Die Höhe der Zahlungen kann jederzeit im Austausch 
gegen andere Hilfsdienste der Behörde verringert oder erhöht und auch gekündigt werden. 
Dies sollte keine Auswirkung auf spätere neue Versuche mit Direktzahlungen haben. 
Vorsorge für den Notfall soll jeder Nutzer selber treffen. Dieses wird in der Vereinbarung mit 
den Behörden festgehalten. Sollten auch diese Mechanismen nicht greifen, springen die 
Behörden mit lokalen Hilfsdiensten ein. Sonderzahlungen sind ebenso möglich und die 
zuständigen Sozialarbeiter stehen als Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung (vgl. Dep. of 
Health 1998, S. 41). ”Bei auftretenden Problemen haben Nutzer der Direktzahlungen die 
gleichen Rechte wie andere Bürger, welche Nutzer von Dienstleistungen der Behörden sind. Es 
ist wichtig, daß die Menschen über ihre Rechte und die Möglichkeiten der Beschwerde 
informiert sind und über alle Entscheidungen der Behörde, die sie persönlich betreffen, 
unverzüglich informiert werden”, stellt das Direktzahlungs-Gesetz fest (Ryan, Holman 1998 b, 
S. 42). Unterstützung bei Beschwerden und Problemen erhalten die Nutzer auch von den 
Selbstbestimmt-Leben-Zentren und anderen Selbsthilfegruppen. 

8. Finanzierung 
Das System der Direktzahlungen darf nicht zu einer Verteuerung der Behindertenhilfe führen. 
Die Etats für Direktzahlungen werden aus den anderen Etats der Behindertenhilfe 
herausgeschnitten. ”Wir können nicht mehr Geld für Direktzahlungen ausgeben als wir für ein 
Heim oder eine Institution ausgeben würden” stellt Bruce Woodcock fest. Die jeweilige Höhe 
der Direktzahlung wird auf lokaler Ebene festgelegt, hängt vom Bedarf der Nutzer ab, von dem 
lokalen Etat für Direktzahlungen und dem Verhandlungsgeschick der Antragsteller.  
”Das Geld für Direktzahlungen kommt aus dem Sozialamtsetat. Dieser wird zum Teil durch den 
Bund finanziert, zum Teil durch Kommunalsteuer und zum Teil durch Einnahmen für eigene 
Dienstleistungen.” erklärt Ray Jones aus Wiltshire. ”Die Leistungen sind einkommensabhängig. 
Es kann sein, daß man einen Teil dazu bezahlen muß oder sogar alles” ergänzt Claire Evans. 
Die Einkommensgrenze ist jedoch sehr hoch und wird selten erreicht. Der staatliche Ratgeber 
stellt dazu fest: ”Sie müssen nicht mehr zuzahlen als andere Nutzer von ähnlichen staatlichen 
Hilfsdiensten. Sie müssen vorher über die Zuzahlung informiert werden und können dieser 
auch widersprechen”(Dep. of Health 1998, S.20). Die Zuzahlung ist landesweit nicht einheitlich 
geregelt und wird in den Kreisen festgelegt. 
Ray Jones erklärt, für welche Art von Hilfsleistungen das Geld verwendet werden kann: ”Es 
sind Ausgaben des alltäglichen Lebens, z.B. Freizeitaktivitäten. Bei der Beantragung muß 
definiert werden, wozu das Geld verwendet wird. Es ist klar, daß sich die Nutzer kein Auto 
davon kaufen können. Dennoch sollen sie flexibel entscheiden können, da sie selber am besten 
über ihre Bedürfnisse Bescheid wissen.” Der behinderte Mensch entscheidet selber, welchen 
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Stundenlohn die Assistenten bekommen. Das Sozialamt stellt jedoch nur einen gewissen Satz 
zur Verfügung. Beispielsweise werden in Wiltshire in den Jahren 1997/1998 ungefähr eine 
Million £ (Umrechnungskurs: 1 DM = 0,36 £ (laut Handelsblatt Nr. 10, 15./16.1.1999)) jährlich 
für Direktzahlungen ausgegeben, 100 Nutzer verschiedenen Alters und mit unterschiedlichen 
Behinderungen bekommen Unterstützung. Von diesem Etat werden Selbsthilfegruppen bis zu 
insgesamt 100 000 £ finanziert, die Unterstützung für Nutzer von Direktzahlungen leisten. 
”Dagegen werden in Hampshire ungefähr 2,1 Millionen £ für Direktzahlungen ausgegeben, 358 
Menschen empfangen momentan Direktzahlungen,” rechnet John Clifton aus dem Kreis 
Hampshire vor. 
Momentan haben erst ein Drittel der Kreise Direktzahlungen eingeführt und in sehr 
unterschiedlicher Ausprägung umgesetzt. Die Behörden als Finanziers behalten sich 
verschiedene Formen der Kontrolle vor, um die Rechtmäßigkeit der Verwendung der Gelder 
sicherzustellen. Verträge, finanzielle Haftung der Nutzer sowie Hausbesuche werden mit dem 
Nutzer und seinem Beraterkreis abgesprochen. 

9. Rolle der Behinderten als Arbeitgeber 
Es gibt zwei Möglichkeiten der Direktzahlungen. Man kann private oder staatliche Pflegedienste 
bezahlen, die Unterstützung beim Pflegedienst einkaufen. Bei der Kommunikation mit dem 
Pflegedienst benötigen einzelne Nutzer Unterstützung. Von der zweiten Möglichkeit, 
Assistenten selber anzustellen, weiß Claire Evans folgendes zu berichten: ” Man kann Leute 
direkt einstellen und wird dann Arbeitgeber. Auf diese Weise hat man eine viel bessere 
Kontrolle über die Unterstützung, die man bekommt, aber auch viel mehr Arbeit. Wenn man 
selbst Arbeitgeber sein will, muß man zuerst sehen, ob das Geld reicht, um Assistenten 
einzustellen. Dann setzt man ein Inserat in die Zeitung setzen und lädt Leute zum 
Vorstellungsgespräch ein. Darauf folgen Arbeitsverträge und der gesamte administrative Teil. 
Jeder behinderte Mensch hat spezielle Bedürfnisse, die Betreuer jedoch haben meist eine 
allgemeine Ausbildung. Es ist sehr wichtig, daß dieser seinen Betreuer selbst trainiert, damit 
der Betreuer auf die jeweils individuellen Bedürfnisse der Behinderten eingehen kann. 
Weiterhin muß man sich ein System der verschiedenen Steuern und Versicherungen 
überlegen, wie auch eines, um mit den Arbeitnehmern als auch mit dem Sozialamt 
abzurechnen.” 
Die Höhe des Lohns wird mit dem jeweiligen Arbeitnehmer ausgehandelt und richtet sich nach 
den Aufgaben und Arbeitszeiten. Besteuerung und Sozialabgaben richten sich nach den 
monatlichen Arbeitszeiten, im Durchschnitt fallen 25 - 30% für Zusatzkosten an, die sich wie 
folgt zusammensetzen: 
• 5-7% Direkte Sozialversicherungskosten 
• 18% Kranken- und Urlaubsgeld, Fortbildung und Rücklagen für den Notfall 
• 2-5% Administration (vgl. Hasler, Zarb, Campbell 1998, S.10) 
In diesem System haben die Nutzer nicht nur eine große Kontrolle und Mitsprache bei der 
Assistenz, sondern auch eine große Verantwortung für die Arbeitnehmer und eine Unmenge an 
bürokratischen Aufgaben. Vor diesem Hintergrund haben die Selbstbestimmt-Leben-Zentren 
aufgrund eigener Erfahrungen und dem Modell des Peer Support Berater geschult und 
Unterstützergruppen ins Leben gerufen. Die Zentren sind anerkannte Partner der Behörden 
und werden von diesen auch in ihren Broschüren empfohlen sowie finanziell unterstützt. 
Hilfestellung geben auch die Sozialarbeiter der Behörde. Sie haben Musterverträge und halten 
engen Kontakt zu den einzelnen Nutzern (vgl. Dep. of Health 1998, S.25ff). 
Der Ratgeber des Gesundheitsministeriums (vgl. Dep. of Health 1998, S.25ff) spricht von den 
wichtigsten Aufgaben für Arbeitgeber: 
• Selbstverantwortung für die Beachtung aller Gesetze und Pflichten 
• Erstellung einer Liste von Aufgaben der Assistenten 
• Erstellung einer Liste, welche Fähigkeiten die Assistenten benötigen 
• Personalsuche über Anzeigen, Aushänge, Arbeitsämter etc. 
• Festlegen der benötigten Stundenanzahl und der Höhe der Gehälter 
• Erstellen eines Dienstplans 
• Erstellen einer Stellenbeschreibung 
• Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Einstellungsgesprächen 
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• Ausarbeitung, Verhandlung und Abschluß von Dienstverträgen 
• Anleitung der Assistenten 
• Organisation der Dienstpläne  
• Auswertung der Probezeit und Rückmeldung über Zufriedenheit  
• Auszahlen von Lohn und Lohnnebenkosten 
• Abschließen von Versicherungen  
Die Arbeitgeber müssen in diesem Modell eine Reihe von nationalen Gesetzen beachten: 
• Einhaltung von bestimmten Standards in Arbeitsverträgen 
• Kündigungsschutz 
• Kündigungsfristen 
• Steuer 
• Nationale Versicherungen 
• Krankengeld und Mutterschutz 
• Lohnzuschläge 
• Beachtung des Mindestlohn 
• Beachtung von Gleichstellungsrechten 
• Mitgliedschaft der Arbeitnehmer in Gewerkschaften 
• Arbeitgeberversicherung gegen Ausfall der Arbeitnehmer 
• Beachtung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften (vgl. Dep. of Health 1998, S.51ff) 
 
Behinderte als Arbeitgeber haben trotz dieser umfangreichen Liste einen anderen Status als 
Firmen oder Gesellschaften, haben mehr gesetzliche Freiräume und erhalten Unterstützung in 
allen oben aufgeführten Fragen. Es können auch Verträge mit Agenturen/Pflegediensten oder 
Selbständigen abgeschlossen werden, was die Verwaltung und Verantwortung der Nutzer 
erheblich vereinfacht (vgl. Dep. of Health 1998, S.35f). Diese Entscheidung liegt bei dem 
einzelnen Nutzer, die Pflegedienste entwickeln durch das neue System weitere 
Dienstleistungsangebote und erhöhen die Mitsprachemöglichkeiten ihrer Klienten. 
”Behinderte sind im Durchschnitt auch nicht bessere Vorgesetzte als andere Menschen und 
benötigen Schulungen, Fortbildung und Anleitung oder Supervision,” stellt Chris Lovell fest, 
selbst Nutzer von Direktzahlungen und Rechtsanwalt. Hier haben die Selbsthilfegruppen eine 
wichtige Funktion, um ihre Mitglieder auf dem richtigen Weg zu stärken, Konflikte zu klären und 
den Erfolg des Arbeitgebermodells zu sichern. 

10. Rolle der Assistenten als Arbeitnehmer 
Für die Assistenten ergibt sich daraus eine klare und neue Rollenverteilung. Die Nutzer 
erwarten eine Dienstleistung und geben meist vor, in welcher Form die Dienstleistung erbracht 
werden soll. Vorerfahrungen werden teilweise nicht erwünscht, da der Nutzer seine eigenen 
Bedürfnisse am besten kennt und mitteilt, welche Hilfe er auf welche Art und Weise erhalten 
möchte. Da die Hilfe meist sehr intim, die Zusammenarbeit sehr eng, die Abhängigkeit von den 
Assistenten gleichzeitig sehr groß ist, entscheiden die Nutzer oftmals nach sehr subjektiven 
Gründen, wen sie einstellen oder entlassen. 
Die Höhe der Direktzahlungen ist begrenzt, der Hilfebedarf aber oftmals größer, so daß die 
Behinderten Assistenten mit möglichst geringem Lohn oder geringen Lohnnebenkosten 
einstellen. ”Mit Direktzahlungen ist man als Behinderter oft gezwungen, ein schlechter 
Arbeitgeber zu sein, weil man nicht genug Geld hat, um Urlaub zu bezahlen oder eine 
Ausbildung zu ermöglichen” stellt Claire Evans fest. Die meisten Arbeitsverhältnisse sind auf 
geringer wöchentlicher Stundenzahl in den Lohnnebenkosten reduziert, bedeuten eine 
schlechtere Absicherung der Assistenten und drücken die Stundenvergütung nach unten. Hier 
trägt die Liberalisierung des englischen Arbeitsmarktes ungeplante Früchte, die alle Beteiligten 
in ungewollte Konflikte bringt. 
Die Anforderungen an die Assistenten sind sehr unterschiedlich, ”es ist keine bestimmte 
Ausbildung erforderlich. Es gibt bestimmte Kriterien hinsichtlich der Gesundheit, da z.B. einige 
Lasten tragen müssen. Jeder Assistent hat sechs Monate Probezeit, in der entschieden wird, 
ob die Zusammenarbeit klappt. Die Beziehung zwischen dem Nutzer und dem Assistenten ist 
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sehr intim,” beschreibt Claire Evans die Anforderung an Assistenten im Fall von körperlichen 
Funktionseinschränkungen. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten oder eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten 
benötigen oftmals eine andere Art von Hilfe bzw. andere Schwerpunkte, welche die 
Selbsthilfegruppe VIA in einem Verhaltenskodex für Assistenten wie folgt umschreibt:  
• Zeige die Fähigkeit, die Beteiligung eines Nutzers an Entscheidungen über Direktzahlungen 

soweit wie möglich zu vergrößern! 
• Nehme wahr und respektiere die Art, in der ein Mensch sich ausdrückt! 
• Setze die Meinung, die jemand auf seine/ihre Art äußert, in Entscheidungen über die 

Nutzung von Direktzahlungen um! 
• Versorge den Nutzer mit einer Reihe von Wahlmöglichkeiten und Erfahrungen, damit er 

”informierte Entscheidungen” treffen kann.! 
• Dokumentiere augenscheinlich, daß Entscheidungen über Direktzahlungen auf dieser Basis 

stattgefunden haben! Diese Dokumentation beinhaltet die erzielten Ergebnisse und die 
ursprünglichen Wünsche (vgl. Ryan, Holman 1998 b, S.37f). 

Zweitens sollte, auch wenn Dritte die Aktivität ausführen, es wichtig sein, daß die Meinung und 
Beteiligung des Einzelnen den Rahmen bildet. Das Aufzeigen von Kontrolle für jeden einzelnen 
wird daher bei der Hilfestellung bei Direktzahlungen eine wichtige Rolle spielen. VIA fordert die 
Assistenten auf, folgendem Aufmerksamkeit zu geben: 
• Die Vorlieben und Wünsche, die eine Person entwickelt hat, und wie diese Vorlieben 

ausgedrückt werden (z.B. die Freude in einem Gesicht, wenn jemand an einer Aktivität 
teilnimmt, die ihm Spaß macht). 

• Die Existenz eines großen Netzwerks aus der Familie, Freunden, Unterstützern und 
juristischen Beratern kann ein größeres Maß an Kontrolle ermöglichen. Die Existenz einer 
großen Gruppe gibt eine bessere Möglichkeit, um Entscheidungen auf eine größere Basis zu 
stellen und nicht nur auf eine dritte Person zu bauen. Dies bedeutet eine größere Sicherheit 
für die Nutzer. 

• Wenn jemand kein Netzwerk der Unterstützung hat, sollten lokale Berater oder bestehende 
Netzwerke wie Mitarbeiter von Tageszentren zur Sicherheit genutzt werden. Ein 
Direktzahlungs- Unterstützungsplan sollte die Nutzer mit angemessener unabhängiger 
Beratung versorgen” (vgl. Ryan, Holman 1998 b, S. 37f). 

11. Beratergruppe 
Neben der täglichen Assistenz, auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder 
eingeschränkten Kommunikationsformen, gibt es die Möglichkeit, eine ehrenamtliche 
Beratergruppe zur Unterstützung der Organisation der Direktzahlungen einzusetzen. ”Eine 
Beratergruppe soll die Organisation der Direktzahlungen für die behinderte Person 
übernehmen. Trotzdem muß die behinderte Person verantwortlich bleiben, um die Zahlungen 
zu erhalten und zu entscheiden, wie sie genutzt werden. Wenn eine Person eingeschränkte 
Kommunikationsformen hat, kann es nötig sein, ihren Willen auszulegen. Das wichtigste Prinzip 
bei der Vergabe von Direktzahlungen muß sein, dem Nutzer die größte Möglichkeit zur 
Unabhängigkeit zu bieten. Wenn eine Beratergruppe notwendig ist, muß sichergestellt sein, 
daß diese im Interesse des Nutzers handelt und entscheidet,” (ECCSSD 1997, S. 14). 
Eine Beratergruppe kann aus Angehörigen, Freunden, ehrenamtlichen Helfern, Sozialarbeitern 
oder Juristen bestehen. Das organisatorische Verfahren mit Antrag, Abrechnung und täglicher 
Koordination ist das gleiche wie bei anderen Nutzern. Die Beratergruppe übernimmt im Namen 
des Nutzers die administrativen und kommunikativen Aufgaben. Jeder Nutzer kann selbst 
entscheiden, welchen Teil der Aufgaben er an eine Beratergruppe überträgt. Die 
Beratergruppen müssen von den lokalen Behörden anerkannt werden. 
Weitere wichtige Hilfsmittel zur Unterstützung bei allen organisatorischen Aufgaben ist das 
Informationsmaterial von Institutionen, Behörden und Selbsthilfegruppen. Für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten wird inzwischen auch von den Behörden Informationsmaterial mit vielen 
Graphiken entwickelt (vgl. Kapitel 1.1. und 2.1.). Schulungen der Selbsthilfegruppen, unterstützt 
von Video- und Audio-Cassetten zeigen die Wahlmöglichkeiten des Systems und ermöglichen 
es einer größeren Gruppe von Behinderten, im Rahmen der Direktzahlungen selbstbestimmter 
zu leben. 
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12. Andere Bereiche für die Direktzahlungen 
Für den Schulbesuch können Direktzahlungen in der Regel nicht eingesetzt werden, da erst 
Menschen ab 18 Jahren Direktzahlungen beantragen dürfen. 
In einem Videofilm von VIA wird die Geschichte von Kirk erzählt, der Unterstützung bei seiner 
Ausbildung und im Berufsleben bekommt. ”Die Familie stellte Assistenten ein, die Kirk beim 
Berufsschulbesuch unterstützten und ihm halfen, mehr über seine Interessen in der 
Landwirtschaft zu erfahren. Kirk erlangte eine grundlegende Qualifikation an der Schule und 
wurde darin unterstützt, einige Teilzeitstellen zu finden. Er arbeitete auf verschiedenen 
Bauernhöfen und nutzte seinen Etat für Assistenten, um den Weg zur Arbeit und nach Hause 
zu bewältigen sowie Unterstützung während der Arbeit zu bekommen.” (Holman1998, S26f) 
 
Nutzer von Direktzahlungen können frei entscheiden, für welche Bereiche sie Unterstützung 
benötigen. Sie müssen die Sozialarbeiter davon überzeugen, die die Gelder bewilligen. 
Die Vermischung von Direktzahlungen mit stationärer Hilfe wird von den Betroffenen wie auch 
den Vertretern der Behörden strikt abgelehnt, da die institutionelle Hilfe und der Gedanke der 
Selbstbestimmung nicht miteinander vereinbar sind. Davon unberührt kann jeder Nutzer für 
eine begrenzte Zeit stationäre Hilfe in Anspruch nehmen und dieses mit seinen lokalen 
Behörden separat aushandeln. 

13. Meinungen der Betroffenen 
Die Einführung von Direktzahlungen, auch an Menschen mit Lernschwierigkeiten, wird von den 
Betroffenen und ihren Organisationen als entscheidender Fortschritt gewertet. Alle Nutzer 
sprachen von einer größeren Selbstbestimmung und größeren Zufriedenheit, auch wenn die 
Verantwortung für viele enorm groß sei. Die Beteiligung der behinderten Menschen bei der 
Planung und Umsetzung dieser Gesetze wurde von allen Seiten als Bereicherung und Hilfe 
angesehen. Die Maßnahmen hätten dadurch sehr viel besser auf die Bedürfnisse der Nutzer 
zugeschnitten werden können und vorhandene Mittel effektiver eingesetzt werden können. 
 
Kritisch wurde von allen Beteiligten die immer noch große Ausgrenzung von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten gesehen sowie die enge Auslegung der Behörden, was die Fähigkeit der 
Willensbekundung und Selbstentscheidung angeht. Ebenso bemängelt wurde der Ausschluß 
von Menschen ab 65 Jahren und Kindern unter 18 Jahren von diesem System. 
 
Als problematisch wird gesehen, daß viele Kreise überhaupt keine Direktzahlungen vorgesehen 
haben oder sich sehr vorsichtig an Pilotprojekte wagen. Die Warteliste für Direktzahlungen ist 
land und die Höhe der Etats für Direktzahlungen zu niedrig, so daß die einzelnen Zahlungen 
meist zu niedrig ausfallen, um die Grundbedürfnisse der Behinderten zu befriedigen. 
Gleichzeitig werden sie gezwungen, niedrige Tarife für die Assistenten zu bezahlen, um ihre 
eigene Versorgung zu sichern. Der bürokratische Aufwand ist sehr hoch, die Kontrollen aus 
Angst vor Mißbrauch sehr aufwendig. Die Schulung jedes Nutzers in allen rechtlichen und 
organisatorischen Fragen ist sehr aufwendig und teuer. 
 
Die Selbsthilfegruppe VIA stellt an Behörden, beteiligte Organisationen und Fachleute folgende 
Forderungen und Empfehlungen: 
• Informationen über Direktzahlungen den Betroffenen leichter zugänglich machen! 
• Den Betroffenen Zeit geben, sich über Direktzahlungen zu informieren und Entscheidungen 

zu treffen! 
• Die Zugangsvoraussetzung erleichtern und die Willensbekundung der Betroffenen 

akzeptieren! 
• Eine stufenweise Einführung von Direktzahlungen und der damit verbundenen 

Verantwortung ermöglichen! 
• Die Formalitäten so einfach und gering wie möglich halten! 
• Die Kommunikationsformen der Betroffenen akzeptieren und ihre Willensäußerungen 

respektieren! 
• Bestehende soziale Beziehungen als Unterstützung einbeziehen! 
• Die Betroffenen in den Mittelpunkt der Planungen und Entscheidungen stellen! 
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• Die Auswahl und Entscheidung treffen die Betroffenen und ihre direkte Umgebung! 
• Das Risiko von Direktzahlungen gemeinsam tragen und die Betroffenen mit einer größeren 

Verantwortung und Möglichkeiten des unsachgemäßen Gebrauchs nicht alleine lassen! 
• Keiner Person aufgrund seiner Einstufung als Lern- oder Geistigbehinderter von 

Direktzahlungen ausschließen! 
• Sicherheiten und Kontrollen einführen in Form von größeren Netzwerken der Unterstützung, 

unabhängiger Beratung, angemessener behördlicher Kontrolle, formell festgelegter 
Unterstützerkreise und Offenheit zwischen allen Beteiligten! 

• Unterstützerkreise nur einführen, wenn der Betroffene dies wünscht und wirklich benötigt! 
• Direktzahlungen partnerschaftlich einsetzen und je nach Bedarf selbständig verwalten, im 

familiären Umfeld oder durch professionelle Anbieter Hilfe organisieren! 
• Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen nicht erst durch Selbstbestimmt-Leben 

Schulungen gelaufen sein, um Direktzahlungen zu erhalten. Sie können im Laufe der Zeit, 
auch mit Hilfe der Direktzahlungen neue Dinge lernen und ihren Willen klarer ausdrücken 
lernen! 

• Direktzahlungen können ein Übungsfeld für die Betroffenen sein, um in der Praxis zu lernen 
und können den örtlichen Behörden dabei helfen, neue Dienstleistungen nach den 
Bedürfnissen der Betroffenen zu entwickeln! 

• Direktzahlungen müssen allen Menschen mit Behinderung zugänglich gemacht werden! 
• Direktzahlungen müssen auf lokaler Ebene unbürokratisch und den Menschen angepaßt 

umgesetzt werden!” (vgl. Ryan, Holman 1998 a, S.25ff). 
 

III. Personengebundenes Budget in den Niederlanden 

2. Entwicklung des Systems des Personengebundenen Budgets 
Die Niederlande haben ein ausgedehntes System von Vorkehrungen für Menschen mit einer 
Behinderung. Man hat sich dafür entschieden, Menschen, die Fürsorge benötigen, vorsorgend 
aufzufangen. Der gesellschaftlichen Stellung der Behinderten wurde dabei kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt. Das war nicht nötig, da die Behinderten in eine Einrichtung gehen 
konnten. ”In den siebziger Jahren veränderten sich die Auffassungen über die Fürsorge von 
Menschen mit einer Behinderung. Normalisierung, Partizipation und Integration wurden zu 
wichtigen Zielen der Behindertenpolitik. Aber das gesetzliche Instrumentarium, mit Betonung 
der Fürsorgemaßnahmen, war und ist darauf nicht zugeschnitten,” stellt Paul Cremers, 
Projektleiter für das Personengebundene Budget (PGB) der Landesregierung fest (Cremers 
1998, S.35). 
Eine Informationsbroschüre des niederländischen Gesundheitsministeriums beschreibt die 
Entwicklung der Behindertenhilfe folgendermaßen: ”Seit 1994 das Gesetz Algemene Wet 
Gelijke Behandeling (AWGB, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) verabschiedet wurde, 
wird zunehmend (öffentlich) über die Diskriminierung behinderter Personen diskutiert. 
Seit 1994 sind Städte und Gemeinden durch die Verabschiedung des Gesetzes Wet 
Voorzieningen Gehandicapten (WVG, Gesetz für Behinderteneinrichtungen) eng an der Politik 
für Personen mit einer Behinderung beteiligt. Ausgangspunkt in diesem System ist, daß 
Behinderten und Senioren die Selbständigkeit so lang wie möglich erhalten bleiben soll. Städte 
und Gemeinden haben in bezug auf Transporteinrichtungen, Rollstühle, Wohneinrichtungen 
und einer Reihe von Fürsorgeeinrichtungen eine Fürsorgepflicht (Ministerium f. Gesundheit, 
Gemeinwohl und Sport, Niederlande 1998, S.2). 
Um einen Blick auf die Dimension zu lenken, zeigt eine in den Jahren 1986-1988 durchgeführte 
Untersuchung, daß etwa 10% der niederländischen Bevölkerung (1,6 Mio.) mehr oder weniger 
ernsthafte Behinderungen erfährt. Von diesen 10% hat ein Drittel, also über fünfhunderttausend 
Personen ernsthafte Behinderungen. Etwa einhunderttausend dieser Menschen sind geistig 
behindert. Die Hälfte von ihnen, oft auch mehrfachbehindert, wohnen in Anstalten für geistig 
Behinderte oder in Behindertenwohngemeinschaften (vgl. Ministerium f Gesundheit, 
Gemeinwohl und Sport, Niederlande 1998, S.3). 
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Auch in den Niederlanden, in denen Behinderte besseren in Sondereinrichtungen versorgt sind 
als in Großbritannien, waren es die Selbsthilfegruppen, die für eine breite öffentliche Diskussion 
und veränderte Rahmenbedingungen sorgten. Aline Saers, Direktorin der 
Selbsthilfeorganisation PerSaldo erklärt die Beweggründe für die Einführung eines 
personengebundenen Budgets: ”Bevor das PGB existierte, waren die Menschen z.T. sehr 
lange auf Hilfsorganisationen angewiesen und konnten ihr eigenes Leben nicht mehr selbst 
bestimmen. Sie lebten nach den Regelungen der Hilfeinstitute. Sie hatten keinen Einfluß, wer 
ihnen hilft, wann und wo. Die Abhängigkeit war sehr groß.” Nico Heinsbroek von der stichting 
Dienstverleners Gehandicapten (sDG, Stiftung Dienstleistungsgewerbe Behinderte) ergänzt: 
”Man kann spezielle Einrichtungen für Behinderte vorsehen, aber Integration und Teilnahme an 
der Gesellschaft erfordert etwas anderes, nämlich daß man die normalen Einrichtungen nutzt 
und politisch vertreten ist.” 
 
Wichtige Impulse für das PGB kamen aus der anglo-amerikanischen Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung. Die Anfänge und Formen der politischen Arbeit in den Niederlanden sind mit dieser 
vergleichbar, wie Lies van de Loo, Öffentlichkeitsreferentin von PerSaldo erzählt: ” Den größten 
Kampf haben wir hinter uns, das ist die Einführung des PGB, die 12 Jahre gedauert hat. Die 
Meinungsbildung über das PGB wird von Leuten mit einer Behinderung geführt. Aus der 
Zusammenarbeit mit dem Behindertenrat und der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in England 
ist PerSaldo entstanden. PerSaldo ist die Interessenvertretung und Interessenförderung der 
Budgetinhaber. Wir führen Gespräche mit Staatssekretären, dem Parlament, der Regierung 
und Ministern, halten Kontakt zu dem Krankenversicherungsträger. Wir werden tätig aufgrund 
von Signalen der Mitglieder und aufgrund eigener Erfahrungen, da wir alle Budgetinhaber sind. 
Wir nehmen die Signale auf, wenn etwas nicht klappt oder zu kompliziert ist, gehen zur 
Regierung und versuchen, das zu verändern. Wir arbeiten mit den Selbsthilfeorganisationen 
der Behinderten und chronisch Kranken zusammen und halten Kontakt zu den 
Seniorenvereinen. PerSaldo ist von den niederländischen Organisationen der Behindertenarbeit 
aufgebaut worden.” 
 
Nach langen Auseinandersetzungen wurde das PGB 1996 eingeführt. Das 
Gesundheitsministerium beschreibt die aktuelle Situation so: ”Beim PGB wird dem 
Fürsorgeantragsteller ein Budget zugeteilt, mit dem er oder sie selbst bestimmen kann, für 
welche Fürsorge oder Fürsorgeorganisation das Geld aufgewendet wird. Das PGB wird 
schrittweise eingeführt, damit aus den gewonnen Erfahrungen gelernt werden kann. 1997 
standen für die Finanzierung des PGB h fl. 245Mio. zur Verfügung (180 Mio. h fl. für die 
häusliche Betreuung und 65 Mio. h fl. für die Gruppe der geistig Behinderten).” (Ministerium f 
Gesundheit, Gemeinwohl und Sport, Niederlande 1998, S.3)  
(Umrechnungskurs: 1 DM = 1,12 h fl. (Stand: 14.1.99, 15.00 Uhr, laut Handelsblatt Nr. 10 vom 
15./16.1.1999)) 

3. Rechtliche Grundlagen 
”Im Dezember 1995 hat die Regierung die Einführung eines PGB akzeptiert. Im Januar 1996 
mußte das Gesetz umgesetzt werden. Lies van de Loo erzählt, daß am Anfang viel zu regeln 
war und in den ersten fünf Monaten alles falsch lief.. So gab es laut Paul Cremers die 
Forderung nach einem Eingliederungszuschuß, einem Geldbetrag im Rahmen der sozialen 
Sicherheit. Was sie statt dessen bekamen, war ein PGB im Rahmen der Pflegeversicherung: 
”Wir haben in Holland keinen gesetzlichen Anspruch auf Pflege. Wir haben nur einen Anspruch 
auf Bezahlung von Pflege, soweit eine Einrichtung einen Platz zur Verfügung stellt. Wenn es 
keinen Platz gibt und kein PGB erworben werden kann, weil das Geld nicht ausreicht, ist das 
Pech für den Betroffenen!” 
 
In den ersten beiden Jahren waren die Selbsthilfegruppen für die Abrechnung und die korrekte 
Durchführung verantwortlich, die Nutzer haben die Unterstützung der Selbstbestimmt-Leben-
Bewegung in Anspruch genommen. Zur besseren Kontrolle, vor allem um die 
Arbeitsverhältnisse in rechtlicher und sozialversicherungspflichtiger Grundlage zu sichern, 
wurde eine Institution, die Soziale-Versicherungsbank (Sociale Verzekeringsbank (SVB)) mit 
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der Abrechnung der einzelnen Budgets per Gesetz beauftragt. Dies führt momentan zu großem 
bürokratischen Aufwand und vielen Hemmnissen. Eine Ausweitung des PGB für Menschen mit 
psychischen Behinderungen ist momentan ein Modellprojekt, andere Nutzungsmöglichkeiten 
für die Schule oder Integration ins Arbeitsleben werden in den Ministerien diskutiert, als 
Pilotprojekt umgesetzt und rechtliche Grundlagen dafür geschaffen (s. Kapitel 3.11.). 

4. Nutzerkreis 
Wenn jemand absehbar länger als drei Monate Hilfe benötigt, kommt er/sie im Prinzip für ein 
PGB in Betracht. Der Krankenversicherungsträger beauftragt die regionale Indikationsbehörde, 
um den Bedarf zu untersuchen. Die Höhe des Budgets wird dann anhand der geltenden Tarife 
berechnet erläutert Aline Saers. Zur Zeit gibt es drei Personengebundene Budgets: Ein Budget 
für Verpflegung und Versorgung, ein Budget für geistig Behinderte und eines für die psychische 
Begleitung. Letzteres ist noch in der Experimentierphase und wird wahrscheinlich 1999 in die 
gesetzliche Regelung aufgenommen. 
 
Derzeit gibt es ungefähr 6000 Menschen, die ein Budget für Pflege und Versorgung haben. Ihr 
Durchschnittsalter ist ca. 65 Jahre. Das ältestes Mitglied von PerSaldo ist 104, das jüngste 3 
Jahre alt. Weitere 2000 Personen erhalten ein Budget für geistig Behinderte. Bei den 
Budgetinhaber sind leichte, mittelschwere und schwere geistige Behinderungen proportional 
ungefähr gleich verteilt. Meistens handelt es sich um Familien mit einem geistig behinderten 
Kind, das noch zu Hause lebt. Ein Drittel aller geistig behinderten Budgetinhaber sind laut 
Debora Korporaal von der Elternvereinigung (Federatie van Ouderverenigingen) unter 18 
Jahren. Durch die Möglichkeit, in jedem Alter ein PGB zu bekommen, ist die Verteilung in den 
Niederlanden ganz anders als in Großbritannien. Bei den körperbehinderten Budgetinhabern 
gibt es sehr viel alte Menschen über 65 Jahre, während bei den geistig behinderten 
Budgetinhabern die Gruppe der Kinder, die bei ihren Eltern wohnen sehr groß ist. 

5. Beantragung 
Das komplizierte Antragssystem erläutert uns Aline Saers: Nach der Begutachtung durch die 
Kommunalbehörde entscheidet sich der Antragsteller für sachliche Hilfe von Organisationen 
bzw. Institutionen oder für ein PGB. Liegt die Zuteilung beim Krankenversicherungsträger vor - 
der über die Höhe des Budgets entscheidet - wird der Budgetinhaber bei der 
Sozialversicherungsbank angemeldet, die alle Unterlagen erhält und über das Budget 
entscheidet. 
 
Eric Koekoek von der Krankenversicherung Anova berichtet über die Kommission, welche die 
Begutachtung übernimmt: ”In jeder Region gibt es eine Kommission, in der immer andere Leute 
aus jeweils derselben Disziplin vertreten sind Ein Arzt, eine Wohlfahrtspflegerin, ein Pädagoge 
etc. Die Kommission arbeitet unabhängig, tritt auf Anfrage des Klienten zusammen und richtet 
sich nur nach dem Hilfebedarf. Die Indikation sagt etwas über den Hilfebedarf und über den 
zeitlichen Umfang aus. Die Krankenkasse richtet sich nach den Gutachten.” 
Bei einem Menschen mit geistiger Behinderung liegen die Indikationsvariablen beispielsweise 
zwischen 5 und 25Std. wöchentlich, wie die folgenden sieben Indikationsvariablen zeigen: 
(>>>Bitte aus übersetztem Text ”Anlage 2, Budgetkategorien und Indikationskriterien für das 
Personengebundene Budget für geistig Behinderte S. 4, Punkte A - G, übernehmen und 
graphisch in Kasten setzen) 
( Budgetkategorien und Indikationskriterien für das Personengebundene Budget für geistig 
Behinderte ( ) S. ) 
”Der Klient empfängt einen Entscheid und einen Vertrag. Der Vertrag enthält den zeitlichen 
Rahmen, in dem das Budget gezahlt wird und die Pflichten wie z.B. den Einkauf qualitativer 
Hilfe,” führt Eric Koekoek weiter aus. Nachverhandlungen des Entscheids sind nicht möglich, 
sondern nur ein Einspruch, der jedoch keine aufschiebende Wirkung hat.  
 
Ein Großteil des Budgets wird auf ein Konto des Budgetinhabers bei der Sozialen 
Versicherungsbank eingezahlt. Der Budgetinhaber bekommt jedoch kein Bargeld, sondern muß 
die Bank anweisen, die Gehälter an seine Assistenten oder beauftragte Organisationen 
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auszuzahlen. Die Sozialversicherungsbank hat dadurch die Kontrolle, daß die 
Gehaltszahlungen steuerlich und sozialversicherungsrechtlich korrekt abgerechnet werden und 
der Budgetinhaber keine sachfremden Ausgaben tätigt. Die Abrechnung mit der Bank ist sehr 
bürokratisch kompliziert. Die Budgetnehmer haben kein aktuelles Wissen, wieviel Ausgaben sie 
getätigt haben und wie hoch ihr Restbudget ist. Diese Art der Verwaltung stößt auf massive 
Kritik bei allen Beteiligten. 
 

6. Verwendungszweck 
Jeder Mensch mit einem Hilfebedarf kann sich zwischen der Hilfe in Natura, d.h. Hilfe von 
Institutionen im stationären oder teilstationären Bereich entscheiden oder für ein PGB. Da beim  
PGB keine Investitionen oder Kapitalbelastungen dazu kommen und die gesamte Hilfe 
kostengünstiger erreicht werden kann, werden die bewilligten Kosten für ein PGB im 
Gegensatz zu den Kosten für die Hilfe in Natura um 20% niedriger angesetzt. 
Alina Saers erläutert, daß man bei einem PGB für vier Formen von Pflege und Betreuung ein 
Budget bekommen kann: 
• Häusliche Hilfe,  
• Versorgung,  
• Verpflegung und Körperpflege oder ambulante Krankenpflege und  
• Krankenpflegepersonal.  
Der Budgetnehmer kann sich für Hilfe von Pflegestationen oder anderen Organisationen 
entscheiden oder selber als Arbeitgeber seine Hilfe organisieren. Auch gemischte Formen wie 
der Besuch einer Tagesstätte und die Hilfe in den eigenen vier Wänden ist möglich. Der 
Hilfebedarf wird unabhängig von bestehenden Verträgen der Nutzer oder der Inanspruchnahme 
von (Teil-)Stationären Angeboten festgestellt und die Hilfe durch andere Anbieter vom Budget 
abgezogen. Neben der Sozialversicherungsbank führen auch die Krankenkassen Kontrollen 
über die sachgemäße Verwendung des Budgets aus, wie Eric Koekoek berichtet: Wird das 
Geld nicht voll ausgeschöpft oder ergibt sich ein veränderter Bedarf, wird das Geld im 
folgenden Jahr gekürzt. 

7. Finanzierung 
Die Regierung in Den Haag genehmigt nur einen festgesetzten Betrag für das PGB für die 
ganze Niederlande. So haben die Kreise, die das Geld verwalten und genehmigen, nur einen 
festen Betrag zur Verfügung, den sie verteilen können. Lies van de Loo berichtet von den 
Bemühungen des Ministeriums für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport: ”Die Staatssekretärin 
hat 1997 versprochen, daß von dem Mittelzuwachs 10% für das PGB verwendet werden 
können. In einer Prognose für die Jahre 1999 bis 2001 wird versucht, noch mehr Mittel für das 
PGB festzulegen. Ob das klappt, muß im Parlament entschieden werden, aber es sieht so aus, 
als ob das PGB ausgeweitet wird.” 
 
Die Einführung und überproportionale Steigerung des Etat für PGBs wird zu Lasten der 
bestehenden Behindertenhilfe, meist der institutionellen Einrichtungen gehen. Viele Politiker 
und Träger stehen dem PGB skeptisch gegenüber und wollen die bestehenden Strukturen 
aufrechterhalten. Die Finanzierung der Institutionen erfolgt direkt durch die Kostenträger. Bisher 
hat die Ausweitung der PGBs noch nicht zur schlechteren Auslastung der Institutionen geführt. 
Bei einer regelmäßigen Aufstockung ist diese Entwicklung jedoch absehbar, da die Warteliste 
für ein PGB sehr lang ist und die Erfahrungen mit dem PGB durchweg positiv sind. 
” Die Öffentlichkeitsarbeit für das PGB von staatlicher Seite hat bewußt nur in eingeschränktem 
Maße stattgefunden, da nur ein kleiner Betrag zu verteilen war. Der jetzige Etat ist ein Tropfen 
auf den heißen Stein. Wir sind dafür, noch mehr Budgets direkt zu den Hilfsbedürftigen 
umzuleiten,” beschreibt Debora Korporaal die Position der Elternverbände. 
 
Man geht davon aus, daß das Budget im Durchschnitt 20% günstiger ist als Heimkosten. Eric 
Koekoek berichtet, daß es das Interesse der Politik ist, das Geld in anderer Form zu verteilen 
und Großeinrichtungen abzuschaffen. Die Einrichtungen wären damit sicherlich nicht 
einverstanden. Es gibt sehr viele Menschen, die dort arbeiten. Aber auch die Wartelisten für 
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stationäre Unterbringung sind recht hoch, obwohl der Vorwurf der Manipulation an diesen 
hohen Zahlen offen geäußert wird: ”Die Wartelisten für stationäre Unterbringung werden 
künstlich auf einem gewissen Niveau gehalten. Wenn jemand in einer Einrichtung wohnt und in 
eine andere wechseln möchte, wird er sorgfältig aufgeschrieben,” kommentiert Paul Cremers. 
 
Die Höhe des Budgets richtet sich nach dem Hilfebedarf. Die Eigenbeteiligung des 
Budgetnehmer ist einkommensabhängig, wobei der maximale Eigenanteil 250 h fl. pro Woche 
beträgt, erklärt Aline Saers. Diese Eigenbeteiligung gilt für PGBs genauso wie bei allen 
staatlichen Hilfsdiensten. 
 
Die Höhe der Budgetkategorie richtet sich nach den Indikationen und setzt sich wie folgt 
zusammen: 
(>>>Bitte aus übersetztem Text ”Anlage 2, Budgetkategorien und Indikationskriterien für das 
Personengebundene Budget für geistig Behinderte S. 6, Tabelle Budgetkategorien I-VIII auch 
als Tabelle übernehmen) 
( Budgetkategorien und Indikationskriterien für das Personengebundene Budget für geistig 
Behinderte ( ) S. ) 
Die Budgets setzen sich zusammen aus der Eigenbeteiligung, einem Pauschalbetrag von 2 400 
Gulden und dem Restbetrag. Der Pauschalbetrag von 2 400 Gulden wird bar ausgezahlt. 
”Jeder kann damit machen, was er will. Der Pauschalbetrag wird am Jahresende nicht 
abgerechnet und kann auch gespart werden,” erklärt Eric Koekoek. Der restliche Betrag wird 
auf das Konto der Sozialversicherungsbank eingezahlt und von dieser verwaltet.  
 
Die Auszahlung der Gehälter und Abwicklung des Geldtransfers nimmt viel Zeit in Anspruch. 
Die Budgetnehmer erhalten nur zeitverzögert Information über die getätigten Ausgaben und 
den Restbestand ihres Budgets. ”1996 hatten wir 40 Millionen Gulden in unserem Sektor zur 
Verfügung,” berichtet Debora Korporaal über das PGB für geistig Behinderte. Nur 12 Millionen 
sind ausgegeben worden. Im Jahr 1997 wurde das Budget etwas besser genutzt. Vom 
Gesamtetat von 65 Millionen Gulden sind insgesamt 55 Millionen Gulden ausgegeben worden. 
Das Geld bleibt manchmal liegen, weil noch keine Hilfe verfügbar ist oder jemand erst zur 
Jahresmitte Geld bekommt, das er im nächsten Jahr durchgängig benötigt. Manchmal bleibt es 
auch beim Krankenversicherungsträger liegen, um eine Rücklage für das nächste Jahr zu 
bilden. Um diese Situation zu verbessern, muß die Krankenkasse Informationen darüber 
erhalten, wieviel Geld beim Budgetinhaber liegenbleibt, zweitens muß sie wissen, ob der 
Budgetinhaber bei einem Beschwerdeverfahren Geld bekommt und drittens muß gemeldet 
werden, wenn der Budgetinhaber sein Budget nicht schnell genug aufbraucht. Besonders 
ärgerlich ist diese Situation vor dem Hintergrund langer Wartelisten für ein PGB. ”Es besteht 
kein gesetzlicher Anspruch auf ein PGB, wenn die Mittel ausgeschöpft sind,” erklärt Paul 
Cremes. ”Wir haben circa acht- bis zehntausend Menschen, die Interesse an einem PGB 
haben, es ist aber kein Geld mehr da.”  

8. Rolle der Behinderten als Arbeitgeber  
”Der Klient/Budgetnehmer muß eine Übereinkunft mit dem Betreuer treffen und einen Vertrag 
abschließen. Der Klient ist gegenüber der Krankenversicherung verantwortlich,” berichtet Eric 
Koekoek. Er ist verantwortlich für die Auswahl, Einstellung und Anleitung der Assistenten. Er 
stellt Dienstpläne zusammen, koordiniert die Hilfe, organisiert Ersatz für den Notfall bei Ausfall 
der Assistenten und legt die Höhe der Bezahlung fest. Er informiert die 
Sozialversicherungsbank über die Verträge und die geleisteten Stunden der Assistenten. Diese 
übernimmt die Formalitäten der Auszahlung, Besteuerung und der 
Sozialversicherungsabgaben.  
 
Der Budgetnehmer kann ebenso gut eine Organisation wie ambulante Dienstleistungsanbieter 
mit der Hilfe beauftragen, gewinnt dadurch an Sicherheit und muß weniger organisatorische 
Arbeit leisten. Gleichzeitig verliert er an Entscheidungsfreiheit und Verantwortung. ”Die 
Rechtsposition eines Budgetinhabers ist besser, weil er ein größeres Mitspracherecht hat. 
Qualität und Preis ist in einer Hand. Man kann selbst bestimmen welche Hilfe man einkauft,” 
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berichtet Eric Koekoek. Auch Lies van de Loo berichtet von den Vorteilen als Arbeitgeber: ”Man 
kann die Assistenten aussuchen, das ist der große Unterschied zur Hilfe durch eine 
Organisation. Man kann den einzelnen aussuchen und Absprachen treffen, die für den eigenen 
Alltag am besten passen. Die Absprachen werden immer zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber getroffen. Im Tarifvertrag ist lediglich festgelegt, wann Schichten als 
Sonderschichten gelten und gesondert vergütet werden.” 
 
Die Budgetnehmer können bei Selbsthilfegruppen Unterstützung in allen organisatorischen und 
inhaltlichen Fragen erhalten, wie Aline Saers berichtet: ”PerSaldo ist ein Verein von 
Budgetinhabern. Wir leisten Hilfe, wo sie gebraucht wird. Ungefähr 2 600 Mitglieder können bei 
uns Informationen und Antworten auf ihre Fragen bekommen. Wir geben Unterstützung beim 
Ausfüllen von Formularen und Lohnabrechnungen.” 
 
Musterverträge für Abrufkräfte und Assistenten werden erarbeitet und Tarifverträge für diesen 
Bereich entwickelt, so Lies van de Loo: ”Wir befürworten, daß für Arbeitnehmer gute 
Arbeitsbedingungen vorhanden sind. Wir sind bei PerSaldo mit den Gewerkschaften im 
Gespräch, um einen Tarifvertrag für die Hilfeleistenden abzuschließen. Es ist in unserem 
Interesse, daß wir Arbeitnehmer beschäftigen, die gut bezahlt werden, sich bei uns wohl fühlen 
und gute Arbeitsbedingungen haben. Wenn ein Budgetnehmer jemanden einstellt, dringt diese 
Person in sein Privatleben ein. Dann ist es wichtig, daß nicht nur ich mich als Budgetnehmerin 
wohl fühle, sondern auch die Person, die Hilfe leistet. Die Gewerkschaften waren anfangs sehr 
gegen das PGB. Diese Einstellung hat sich mit der Zeit dahingehend geändert, daß die 
Gewerkschaften sehen, daß ein Tarifvertrag und gute Arbeitsbedingungen auch in ihrem 
eigenen Interesse liegen.” 

9. Rolle der Assistenten als Arbeitnehmer 
In den Niederlanden setzt sich ein verändertes Bild der Rolle der MitarbeiterInnen der 
Behindertenhilfe durch. Für die ambulante Betreuung, besonders der körperbehinderten 
Menschen, steht die Dienstleistung und Zufriedenheit der Kunden an erster Stelle, wie eine 
Broschüre der Stiftung Dienstleistungsgewerbe für Behinderte erklärt: ” Es ist Aufgabe der 
Dienstleistung, Behinderung zu mildern und wo möglich zu vermeiden, daß sie zu Situationen 
führen, in denen Menschen in ihrem gesellschaftlichen Leben Nachteile erfahren. Es ist Sache 
des Kunden zu bestimmen, wie die Qualität der Dienstleistung sein muß (stichting 
Dienstverleners Gehandicapten 1996, S.2ff). 
 
Weitaus die meisten körperbehinderten Menschen wohnen in den Niederlanden Zuhause. 
Außer der Hilfe von Familienmitgliedern erhalten sie meistens Hilfe von Dienstleistungen wie 
Familienpflegern, Gemeindeschwestern, Sozialarbeitern, Arbeitsvermittlern, Beamten und 
Freiwilligen. Durch diese Unterstützung können sie weiterhin selbständig wohnen und am 
gesellschaftlichen Leben auf die Art und Weise teilnehmen, die am besten zu ihnen paßt. 
Sie sind jedoch lange nicht immer zufrieden mit der Qualität der Dienstleistung. Viele 
körperbehinderte Menschen würden es begrüßen, wenn die Dienstleistung hinreichender wäre, 
weniger starr und mehr auf die tatsächlichen Bedürfnisse ausgerichtet. Viele Anbieter von 
Dienstleistungen gehen nicht auf die individuellen Wünsche der Nutzer ein. ”Auch besteht es 
ein großes Bedürfnis und die Forderung, die verschiedenen Dienstleistungen besser 
aufeinander abzustimmen. Man braucht eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität,” 
(stichting Dienstverleners Gehandicapten 1996, S.2ff). 
 
Landesweit werden Modellprojekte zur Verbesserung der ambulanten Hilfen, zugeschnitten auf 
Menschen mit Behinderung, umgesetzt. Frau M. de Jong, Projektleiterin der Amsterdamer 
Hauspflege, berichtet von ihren Erfahrungen: ”Hauspflege ist ein schwieriges und interessantes 
Fach. Wir wissen, wie wir ergonomisch arbeiten müssen, wir wissen alles über Hygiene, über 
adäquate Versorgung von Wunden, über Koordinierung und Betreuung. Das kann nicht jede 
Nachbarin. Aber das alles leisten wir im Haus eines anderen. Wir haben mit den Sachen eines 
anderen, dem Körper eines anderen zu tun. Die meisten unserer Klienten würden die Hilfe, die 
sie von uns bekommen, lieber selbst ausführen. Wenn sie das nicht können, möchten sie es 
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am liebsten so bekommen, wie sie selbst es tun würden. Das geht nicht, denn wir sind keine 
exakte Kopie des Klienten. Wir können aber sehr wohl dafür sorgen, daß sie dennoch zufrieden 
sind, indem wir ihnen möglichst viel Einfluß einräumen auf die Zusammenstellung ihres 
Hilfepaketes und auf die Tage und Uhrzeiten, zu denen wir dieses liefern. Wir können ihnen 
auch Einfluß einräumen auf die Art und Weise, wie wir die Dienstleistung ausführen, 
beziehungsweise die Dienste in Form eines personengebundenen Budgets anbieten. 
Der abhängige Klient, der dankbar ist für jegliche Hilfe, die er bekommt, wird in fünf Jahren 
ausgestorben sein. Jegliche Bevormundung, die es noch in den Organisationen gibt, muß bis 
dahin verschwunden sein. Die Hauspflegeorganisation muß auf einen mündigen Klienten 
eingestellt sein, der weiß, was er will.” (de Jong 1998, S.57) Die Qualitätskriterien des Klienten 
sollten im Mittelpunkt der Arbeit stehen, wie beispielsweise: 
• Verfügbarkeit und Erreichbarkeit 
• Das Bedürfnis des Klienten im Zentrum 
• Kontinuität in der Hilfeleistung 
• Selbständigkeit 
• Wissen und Erfahrung der Helfer 
• Verhalten der Helfer 
• Klientenrechte (vgl. de Jong 1998, S. 58) 
Um das Funktionieren eines personengebundenen Angebots in der ambulanten Hilfe zu 
gewährleisten, müssen insbesondere folgende Schritte umgesetzt werden: 
• Kundenfreundliche und lesbare Gestaltung von  Informationsmaterialien und -wegen  
• Kundenfreundliche Beratung  
• Erstellung von Leistungspaketen nach Maß  
• Erstellung von individuellen Qualitätsnormen  
• Festlegung von schriftlichen Vereinbarungen zwischen Klient und Dienstleistenden 
• Qualitätskontrollen unter Einbezug der Klienten (de Jong 1998, S.59) 
 
Die verbesserte Kommunikation mit den Klienten und neue Wege des Umgangs miteinander 
haben nicht nur bei den behinderten Menschen positiv Anklang gefunden. Auch die 
Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen hat sich verbessert. 
Die rechtliche Situation des Arbeitnehmers ist gleich, egal ob er im Rahmen des PGB bei einem 
behinderten Menschen oder bei einer Organisation bzw. Institution angestellt ist. Einen 
Unterschied erläutert Martine van der Velde, juristische Referentin bei PerSaldo:”Für 
denjenigen Arbeitnehmer, der bei einer Organisation angestellt ist, werden alle 
arbeitsrechtlichen Dinge von der Organisation geregelt. Der Arbeitnehmer hat oft einen 
Arbeitsplan, denn er arbeitet häufig bei mehreren Menschen. 
Wenn jemand bei einem Budgetinhaber angestellt ist, hat er einen Arbeitgeber, der vielleicht 
noch nicht von allem weiß. Außerdem muß man bei einem Budgetinhaber oft selber noch 
andere Leute suchen, bei denen man arbeiten kann.” 
Die Absicherung über Tarifverträge (s. Beispiel ist in der Anlage 6.2.1.) wird, obwohl sie zur 
Verteuerung des PGB führen, sowohl von den Budgetnehmern als auch von den Assistenten 
gefordert, um die Arbeitssituation für beide Seiten positiv zu gestalten. 
”Die Einführung des PGB hat nicht dazu geführt, daß Leute in Institutionen gekündigt haben mit 
der Absicht, für Budgetinhaber zu arbeiten. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Arbeit 
ist hoch,” erklärt Debora Korporaal. 

10. Unterstützung für Menschen mit geistiger Behinderung 
”Seit 1996 können geistig Behinderte für ein PGB in Betracht kommen. Die Festlegung der 
Höhe des zuzuerkennenden Budgets fand 1996 aufgrund einiger Indikationskriterien statt. 
Das grundlegende Kriterium war, daß es sich um eine geistige Behinderung handeln muß. 
Anschließend wurde aufgrund des Bedarfs an Betreuung und (sofern zutreffend) an 
Versorgung, Behandlung und Pflege festgelegt, in welche Budgetkategorien ein Versicherter 
einzugliedern ist,” stellt die Richtlinie Budgetkategorien und Indikationskriterien für das PGB für 
geistig Behinderte fest. 
Das PGB für geistig Behinderte ist ein separates Budget, aber ähnlich dem PGB organisiert 
und verwaltet. Die Frage der Zustimmung der behinderten Person wird in den Niederlanden 
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nicht besonders thematisiert. Viele Antragsteller sind Eltern, die minderjährige Kinder haben 
und Unterstützung im häuslichen Umfeld oder in der Schule benötigen. In diesem Fall sind die 
Eltern die gesetzlichen Vertreter, die das Budget selbständig beantragen können. 
Für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt es ein Mentoren-System, wie 
Eric Koekoek erläutert: ”Mentor ist im übertragenen Sinn ein Unterstützer, der einen Menschen 
relativ ganzheitlich unterstützt, nicht nur technisch, sondern in der ganzen Persönlichkeit. Man 
kann einen Mentor ernennen lassen, wie man einen Vormund ernennt. Entweder ist man 
Unterstützer für die Person, ein Vormund für die finanziellen Bereiche oder alles in einem. 
Meistens spielen die Eltern bei der Auswahl eine Rolle.” 
Im Namen der behinderten Person kann ein Mentor ein PGB beantragen und Unterstützung bei 
dessen Organisation und Verwaltung leisten. Paul Cremers erläutert: ”Für erwachsene 
geistigbehinderte Menschen eignet sich ein PGB nur dann, wenn sie eine Familie haben oder 
andere Personen, die für sie eintreten. Ein PGB unterstellt, daß der Budgetinhaber eine Person 
ist, die vernünftige Entscheidungen treffen kann.” Die Mentoren und Familienangehörigen 
können im Namen des Budgetnehmers handeln und seine Interessen vertreten. Sie müssen 
juristisch anerkannt sein. 
 

11. Andere Formen des Personengebundenen Budgets 

Reintegrations-Budget 
In den Niederlanden wird zwischen zwei Formen der Behinderung im Arbeitsleben 
unterschieden, wie Nico Heinsbroek berichtet: ”Es gibt Menschen, die arbeitsunfähig sind, als 
behindert für die Arbeitssituation gelten, in anderen Bereichen des Lebens aber nicht behindert 
sind. Bei der zweiten Gruppe, Menschen mit angeborener oder erworbener Behinderung 
sowohl im, manifestiert sich die Behinderung im Arbeitsleben, aber auch in anderen 
Lebensbereichen.” 
Das Sozialministerium untersucht in einigen Pilotprojekten, ob es möglich ist, ein 
Reintegrations-Budget für das Arbeitsleben einzuführen. Das Reintegrations-Budget wird nicht 
bei der Bewilligung eines PGB gegengerechnet, es sind zwei unabhängige Bewilligungen und 
Vorgänge. Ziel dieser Maßnahme ist auch hier die Selbstbestimmung des behinderten 
Menschen. Nicht ein Berufsberater vom Arbeitsamt soll vorschreiben, was gut für einen 
behinderten Arbeitslosen ist und welche Fortbildung das Arbeitsamt bezahlt, sonder die 
Initiative soll bei diesen selbst liegen.  
Das zeitlich befristete Budget dient lediglich dazu, eine Arbeit zu finden oder sich weiter zu 
qualifizieren. Bis zu 10 000 h fl. können für Aus-, Fortbildung oder Startkapital für eine 
Selbständigkeit finanziert werden. 
 
Frau W. Verlaan, Referentin für Arbeit und Soziales beim Behindertenrat, führt aus, wofür ein 
Reintegrations-Budget genutzt werden kann: ”Bevor von Arbeitsvermittlung und -unterbringung 
die Rede sein kann, muß eine beträchtliche Vorarbeit geleistet werden. Für welche Arbeit ist ein 
Klient geeignet? Was will er oder sie? Wie sind seine Kapazitäten, Möglichkeiten und 
Beschränkungen? Nachfolgend muß bestimmt werden, wie vermittelbar jemand ist. Hat er 
genug Ausbildung und Arbeitserfahrung? Ist der Betroffene motiviert? Wenn ein Klient nicht 
ausreichend vermittelbar ist, muß er oder sie vermittelbar gemacht werden durch 
Unterstützung, Beratung, Aufklärung, Schulung und/oder Training. Erst wenn jemand eine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt hat, ist die Vorphase abgeschlossen. In dieser Phase muß von 
allerlei Dienstleistungen Gebrauch gemacht werden. Der Zugang dazu ist jedoch nicht einfach. 
Im Dschungel von Arbeitsvermittlern und Anbietern von Schulungen und Lehrgängen kann man 
sich leicht verirren. 
 
Bei Arbeitsvermittlung und Einstellung, dem zweiten Teil der Etappe, kann der Klient schon viel 
selbständiger auftreten. Es ist erforderlich, daß er ein richtiges Bild von seinen Möglichkeiten 
hat, um seine Anforderungen und Wünsche gut beschreiben zu können. Ist einmal ein 
Arbeitgeber gefunden, ist der Klient in der Regel auch imstande zu bestimmen, welche 
Anpassungen am Arbeitsplatz erforderlich sind. Im Dschungel der Regelungen wie 
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Lohnkostensubvention, Einstellungsbudgets und Neueinstellungsbudgets muß er beraten 
werden. 
 
In einer Nachsorgeetappe könnten eventuell Dienstleistungen für die Betreuung ^bzw. 
Aufklärung von Kollegen am Arbeitsplatz gekauft werden. Neben einem einmaligen 
Reintegrations-Budget sollte es auch ein Arbeits-PGB für strukturelle Kosten wie 
Transportmaßnahmen, Gebärdendolmetscher etc. geben. Genau wie bei der mühsamen 
Zuweisung von Budgets in der häuslichen Pflege wird auch beim Reintegrations-Budget die 
Frage gestellt: Wird dem Klienten ein Budget direkt zur Verfügung gestellt oder werden andere 
als Verwalter des Geldes beauftragt?” 
 
In den Vorschlägen dazu wird zwischen einem Personengebundenen-Budget(PGB) und einem 
Personenbegleitendem-Budget (persoonsvolgend budget oder PVB) unterschieden. Im ersten 
Fall verfügt der Klient selbst über das Budget und bestimmt, für welche Aktivitäten es benutzt 
wird. Bei einem PVB wird für den Klienten ein Geldbetrag von der Ausführungseinrichtung 
reserviert, die in jedem Fall eine gewichtige beratende Stimme bei seiner Verwendung hat. 
 
Der Behindertenrat bevorzugt einen PGB, da dieser einen größeren Entscheidungsraum für die 
Nutzer bedeutet. Keine Behinderten sollten aufgrund ihrer Fähigkeiten von einem 
Reintegrations-Budget ausgeschlossen werden. ”Wenn dieses Budget für Arbeitsuchende 
bedeutet, daß sie auf diese Aufgabe vorbereitet werden müssen, muß dieses am Anfang der 
Etappe durch Schulungen realisiert werden. Wir sehen keinen einzigen Grund, um von 
vornherein an den Fähigkeiten der Arbeitsuchenden zu zweifeln, mit einem Budget ihren 
eigenen Eintritt auf den Arbeitsmarkt zu realisieren,” (Verlaan 1998, S. 27f). 
 
Nico Heinsbroek erklärt, daß diese Experimente vor allem darauf abzielen, Arbeitsunfähigen 
wieder zur Arbeit zu verhelfen. Selbsthilfegruppen in Utrecht hätten jedoch den Eindruck, daß 
diese Zielsetzung für viele behinderte Menschen zu hoch gegriffen sei. ”Es kommt einigen von 
ihnen eher zugute, wenn sie sich als Ehrenamtliche betätigen können.” Wenn sie sich zum Ziel 
setzen, an der Gesellschaft ohne bezahlte Arbeit teilzuhaben und es ihnen gelingt, das zu 
erreichen, dann verschafft es ihnen Selbstvertrauen und Selbstrespekt. Diese Stabilisierung 
macht es durchaus wahrscheinlich, daß sie wieder bezahlte Arbeit finden. In Utrecht möchte 
man das Budget am liebsten dafür verwenden, wieder an der Gesellschaft teilzuhaben, ohne 
dem Zwang nach ökonomischen Erfolgen und bezahlter Arbeit ausgesetzt zu sein. 

Der Rucksack: Schülergebundene Finanzierung im Unterricht 
Ein weiteres Pilotprojekt in der Entwicklungsphase ist der ”Rucksack”, wie Herr R. Boerman, 
Direktor für Dienstleistungen des auditiv-kommunikativen Zentrums Mittelniederlande das 
Projekt erklärt: ”Der ”Rucksack” geht von einer Wahlfreiheit der Eltern bei der Unterrichtsform 
aus sowie dem Mitspracherecht bei der Art der speziellen Fürsorge und der Verwendung von 
besonderen Pflegemitteln” (Boerman 1998, S.29ff). Wahlfreiheit für Eltern bedeutet, daß dem 
behinderten Kind aufgrund einer Begutachtung durch eine Indikationskommission ein Budget 
zugesprochen wird. Erst nach der Zuerkennung wählen die Eltern, an welcher Schule sie das 
Budget verwenden wollen. Eine spezielle Fürsorge zugunsten der Entwicklung ihres Kindes 
kann sowohl in einer regulären Grundschule als auch in einer spezialisierten Schule eingesetzt 
werden. Die Höhe des Budgets ist unabhängig vom Schultyp. Nach Rücksprache mit den Eltern 
erstellt die ausgewählte Schule einen Handlungsplan, in dem die Form des Unterrichts 
beschrieben wird sowie die erforderlichen Hilfsmittel beschrieben werden. Erst nach dem 
schriftlichen Einverständnis zum Handlungsplan durch die Eltern wird das zugesprochene 
Budget für das laufende Schuljahr an die Schule ausgezahlt. 
 
”Sämtliche Hilfen für das Kind wie ergänzender Unterricht und Unterrichtsunterstützung müssen 
aus dem ”Rucksack” kommen. In dem vorliegenden Projektentwurf, haben die Eltern eine sehr 
bedeutende Rolle. Eltern von Kindern ohne Behinderung haben keinen derartigen Einfluß auf 
die schulpädagogische Behandlung des Kindes” berichtet R. Boermann (S. 29). 
Um die Sachkenntnis des Spezialunterrichts zu wahren, sollen regionale Expertisezentren für 
folgende Hauptgruppen von Behinderungen gebildet werden:  
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Geplant sind Zentren für  
• visuell Behinderte,  
• für auditiv/kommunikativ Behinderte,  
• für körperlich und/oder geistig Behinderte  
• und für Kinder mit Verhaltensproblemen.  
 
Diese Zentren bekommen sechs Aufgaben: 
• Angebot von Unterricht 
• Sicherung von ambulanter Betreuung und Unterrichtsunterstützung 
• handlungsausgerichtete Diagnostik 
• Konsultation 
• Informationen über und Depot von Hilfsmitteln  
• Gutachten zur Entwicklung der Projekte 
(vgl. Boerman 1998, S.29ff) 

Ein Budget im stationären Bereich  
Im Bereich der stationären Hilfe gibt es zwei Modelle: 
1. Verschiedene Budgetnehmer wohnen zusammen, legen ihre Budgets zusammen und 

organisieren die Hilfsleistungen gemeinsam.  
2. Eine stationäre Einrichtung bietet ein personenbegleitendes Budget an. 
1. Modell: Frau B. van den Boogaard, Budgetträgerin und Mitglied einer lokalen 
Patientenorganisation in Delft, erzählt von den Schwierigkeiten, für acht behinderte Menschen, 
die selbständig leben wollen, angemessene Hilfsleistungen zu erhalten: ”Vor etwa 22 Jahren 
wurde in Delft ein Projekt gestartet, um es acht Personen mit ernsthaften 
Funktionsbeschränkungen, die viel Hilfe benötigen, zu ermöglichen, Zuhause wohnen zu 
bleiben” (van den Boogard 1998, S.45) So wurde das Projekt Mahlerstraat in einem 
Häuserblock gegründet, in dem ursprünglich Altenwohnungen entstehen sollten. Auf einfache 
Art konnten die Wohnungen rollstuhlgerecht angepaßt werden. 1996 wurde das Projekt 
plötzlich gestoppt, weil es zu teuer wurde. ”Schon sehr bald kamen wir auf die Idee, für jeden 
Bewohner getrennt ein PGB zu beantragen. Die Zwischenzeit war jedoch sehr schwierig. In fünf 
Monaten hatten die Bewohner 78 verschiedene Helfer. Eine der Bewohnerinnen, die keine 
Fliege von ihrer eigenen Nase wegjagen konnte, lag von zwölf Uhr mittags bis sieben Uhr 
abends allein. Sie durfte nicht mehr rauchen, denn dafür gab es keine Zeit (van den Boogard 
1998, S.46). 
Nach langem Suchen wurde eine kleine private Hauspflegeorganisation gefunden, der es 
wichtig war, die Betreuung der Klienten und ihres Umfeldes so zu handhaben, daß sie sich wohl 
fühlen und glücklich sein können. Der Manager dieser Organisation sorgte z.B. dafür, daß ein 
Krankenpfleger neben seiner pflegerischen Arbeit auch Tätigkeiten im Haushalt oder bei der 
Betreuung machte wie Butterbrote fertig machen, Essen verabreichen, Bügeln oder 
gemeinsame Spaziergänge. 
Die Organisation bekam eine Liste mit den jeweiligen Indikationsstunden der Bewohner und 
dem Betrag, der dafür zur Verfügung stand. Daraus errechnete sich ein festes Einkommen von 
280 000 h fl. für ein halbes Jahr. Jeder Bewohner kauft nun individuell die Hilfe von dieser 
Organisation für den Betrag, den er vom Pflegeamt bekommt. Es wurde vertraglich 
zugesichert, daß Menschen mit schweren Funktionsbeschränkungen 24 Stunden Hilfe 
bekommen und selbständig in ihrem eigenen Heim leben können. ”Ein Bewohner kann seinen 
Vertrag kündigen oder eine Hilfe ablehnen, ohne daß Risiken für das Projekt oder für die 
anderen Bewohner entstehen. Es ist die Hauspflegeorganisation, die die Budgets koppelt, den 
Pflegedienst bündelt und eine Auffassung von Fürsorge hat, die dies alles ermöglicht,” faßt 
Frau van den Boogard (1998, S. 47) zusammen. 
Frau Oostra, Mutter einer schwerbehinderten jungen Frau, erzählte uns von einem anderen 
privat organisierten Projekt, in dem die Eltern von acht geistig Behinderten aus finanziellen 
Gründen gemeinsam ein Haus gemietet haben und dort das Zusammenwohnen ihrer Kinder 
organisieren. Die Budgets werden dort ebenfalls zusammengelegt und Personal gemeinsam 
eingestellt. Da die Höhe der Budgets nicht ausreicht, um den ganzen Monat eine permanente 
Betreuung zu gewährleisten, fahren die Bewohner jedes zweite Wochenende nach Hause, um 
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das Personal zu entlasten. Die Eltern übernehmen außerdem noch Leistungen wie das 
Reinigen der Räume und Abrechnen der Budgets. Eine finanzielle Absicherung des Projektes 
ist noch nicht erreicht, die komplette Belegung aller Wohnplätze ist zur Finanzierung zwingend 
notwendig. In diesem Projekt gibt es keinen institutionellen Zwang, aber der Einfluß der Eltern 
und die organisatorischen Zwänge schränken die Selbstbestimmung der Behinderten ein. 
 
2. Modell: Frau N. Baas, Teilbereichsleiterin in Het Dorp in Arnheim, erzählt von der Einführung 
eines Personenbegleitenden Budgets in ihrer Großeinrichtung: ”Het Dorp ist eine Wohnform für 
Menschen mit einer ernsthaften körperlichen oder mehrfachen Behinderung. Eine 
Arbeitskonferenz führte zur Einrichtung eines Experimentes mit einem personenbegleitenden 
Angebot für zwölf Bewohner des Dorfes. Zielstellung war die Entwicklung eines neuen 
Angebots in Richtung nutzerorientierte Dienstleistung. In dem neuen Angebot bestimmt der 
Bewohner wer, wann, welche Pflege auf welche Art und Weise liefert. Die Beurteilung der 
Pflegequalität wird ebenfalls von ihm durchgeführt” (Baas 1998, S.63). Für den Einkauf der 
Pflege erhält der Bewohner ein (fiktives) individuelles Budget. Er kann sowohl eigene 
Mitarbeiter einsetzen als auch Pflege bei der Betreuungsdienststelle von Het Dorp kaufen. Der 
Zuschuß bietet die Möglichkeit einer 24-Stunden-Betreuung. Ein Bewohner kann im Prinzip 
auch alle anderen Dienstleistungen von Het Dorp kaufen. Er gibt selber an, welche Hilfen 
gewünscht werden. 
Mit dem Experiment sind folgende Bedingungen verbunden: 
• Es werden in erster Linie Mitarbeiter von Het Dorp eingesetzt. Das bedeutet auch, daß 

gängige Absprachen über Arbeitsverhältnisse respektiert werden. 
• Das Projekt muß finanziell neutral ausgeführt werden. 
• Die allgemein gültigen Qualitätsgesetze von Het Dorp treffen auch auf das Projekt zu. 
• Der nationale Entwurf des PGB wird als Bezugrahmen angewendet. 
 
An dem Projekt sind etwa siebzig Mitarbeiter beteiligt, die aus unterschiedlichen Berufsgruppen 
von Het Dorp kommen. Sie arbeiten sowohl in ihren regulären Arbeitsfeldern als auch für die 
am Experiment beteiligten Bewohner. Die Entwicklungs- und Experimentierkosten werden aus 
eigenen Mitteln finanziert. In der ersten Runde des Experiments gab es Widerstände und die 
Notwendigkeit der Klärung von unzähligen Fragen, bis einfach das Experiment begonnen 
wurde. Zwölf Personen nahmen teil, die vor allem Betreuung, Pflege und Hausarbeit gekauft 
haben. 
In der Praxis des Personenbegleitenden Budgets zeigt sich, daß 
• der Bewohner ein großes Maß an Einflußnahmemöglichkeit auf die Pflegedienstleistung hat; 
• hier die Rede von einer Kontinuität der Pflege ist; 
• der Bewohner Pflege nach Maß bekommt; 
• die Qualität der Pflege mit den Auffassungen des Bewohners übereinstimmt. 
 
Die teilnehmenden Bewohner sind im allgemeinen mit dem Personenbegleitenden Budget 
äußerst zufrieden. Es bietet die Möglichkeit, so zu leben, wie sie es selbst wollen. Es vergrößert 
vor allem die Wahlfreiheit in bezug auf die Tageseinteilung, Zeitpunkte der Betreuung, der 
Haushaltsführung und der Ernährung. Die Bewohner sagen, daß sie sich weniger abhängig 
fühlen. Bis jetzt verbrauchen alle Bewohner weniger Geld bzw. Betreuungsstunden als ihnen 
zugesprochen wurde. Im Durchschnitt werden vierzig Prozent des Budgets nicht benutzt. 
Nichtsdestoweniger kostet das Personenbegleitende Budget dreißig Prozent mehr als die 
reguläre Pflege. Das Vorhalten sowohl einer regulären Pflege als auch einer Pflege über ein 
personenbegleitendes Budget erfordert ein großes Maß an Flexibilität der Organisation. Im 
Laufe des Experiments zeigten sich verschiedene pflegeinhaltliche und organisatorische 
Schwachpunkte, die das Experiment für andere Bewohner und Mitarbeiter zur Last machten. 
Es wurde aber entschieden, an der vorgegebenen Linie festzuhalten, da die Korrektheit der 
Ausgangspunkte nicht bezweifelt wurde und das Experiment zu viele positive Ergebnisse 
erbrachte, um diese Linie zu verlassen. 
 
Für die Organisation Het Dorp hat das Experiment folgende Lehren erbracht: 
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• In der regulären Pflege ist noch unzureichend die Rede von einer nutzerorientierten Pflege. 
Wenn Bewohner mehr Einfluß auf die Pflege, die sie benötigen, ausüben könnten, würde 
sich die Pflege in Inhalt und Organisation besser den Bedürfnissen der Bewohner anpassen. 

• Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter sind es gewohnt, nach dem Pflegeangebot und den 
Bedürfnissen der Organisation zu reagieren. 

• Die Festlegung der benötigten Hilfe und das Zuteilen von entsprechenden Stunden (und 
eventuell Geld) gibt den Bewohnern die Freiheit, mit dem Pflegedienst eigene Bedürfnisse 
abzustimmen. Damit kommt man Diskussionen und Spannungen in der Beziehung zwischen 
Bewohnern und Mitarbeitern zuvor. Es trägt zur Unabhängigkeit der Bewohner bei. 

• Wenn Bewohner und Mitarbeiter einander in einem anderen Kontext gegenüberstehen - in 
der Rolle eines Arbeitgebers und Arbeitnehmers - entsteht ein anderes und befriedigenderes 
Verhalten. Die Machtaspekte in der Beziehung verschieben sich in Richtung 
Verhandlungsaspekte. 

• Die Bewohner möchten gern die Möglichkeit haben, mit weniger verschiedenen 
Dienstleistern zu arbeiten. 

• Es ist für die Bewohner sehr wichtig, die Zeitpunkte der Pflege selbst bestimmen zu können. 
Das Treffen und Einhalten von Vereinbarungen über die Zeitpunkte der Pflege beruhigt. 
Wünschenswert ist dabei eine Kombination von Pflege nach Vereinbarung und Pflege auf 
Abruf. 

• Die Berücksichtigung der gegenseitigen Prioritäten der Bewohner und der Mitarbeiter führt 
zu einer entspannteren Betreuung. 

• Eine im bescheidenen Umfang organisierte Pflege mit klaren Verantwortungen und 
Befugnissen für alle Betroffenen führt zu einem größeren Maß an Verantwortung und 
gegenseitiger Einbindung. Es zeigt sich, daß Bewohner und Mitarbeiter in diesem Kontext 
gut in der Lage sind, Probleme miteinander zu lösen. 

 
Die wichtigsten Schlußfolgerungen sind, daß der Prozeß unumkehrbar ist und daß eine 
unabhängige Indikationsstellung eine Voraussetzung beim Start des Vertrags ist. Es ist auch 
deutlich geworden, daß ein personenbegleitendes Budget nicht für jeden wünschenswert ist. 
Für einen Teil der Bewohner ist es eine geeignete Form des Pflegedienstes, für andere 
Bewohner ist es weniger geeignet. Die Ergebnisse des Projektes können jedoch auf ihre 
Situation übertragen werden (vgl. Baas 1998, S. 63ff). 

12. Meinung der Betroffenen 
Die Einführung des PGB war der größte Erfolg der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in den 
Niederlanden. Der Andrang bei Einführung des PGB war sehr groß, wie Aline Saers berichtet, 
und die Budgetnehmer denken sehr positiv über das Budget, weil sie sich wieder wie Menschen 
fühlen. Sie haben Zugriff auf ihr eigenes Leben und die Intimsphäre kann besser erhalten 
werden. Die Hilfe kommt in das Haus und man kann selbst auswählen. In einer Umfrage 
erklärten 93% der Budgetnehmer, daß sie jederzeit wieder ein Budget beantragen würden. 
Hauptkritikpunkte sind der große bürokratische Aufwand und die mangelnde Transparenz der 
Sozial-Versicherungsbank. Da die Budgetnehmer die Berechnung der Lohnauszahlungen nicht 
übernehmen und der Auszahlungsmodus über die Bank abgewickelt wird, haben sie keine 
Informationen über das eigene Budget. Eine vernünftige, selbstbestimmte Planung ist damit 
nicht möglich. Die Unkosten der Sozialversicherungsbank und aller anderen Beteiligten in der 
bürokratischen Abwicklung gehen zu Lasten des landesweiten PGB-Etats und damit der PGB-
Nutzer. Gleichzeitig ist die Wartezeit für ein PGB zu lang. Es gibt aber auch grundsätzliche 
Kritik an dem System, wie Paul Cremers erklärt: ”Von unseren Fehlern können Sie in 
Deutschland lernen, aber unser System können Sie durchweg als nicht exportfähig betrachten.”  
Debora Korporaal faßt die Meinung der Elternverbände zum PGB zusammen: ”Im ersten Jahr 
gab es viele Anlaufschwierigkeiten. Die Zeitspanne zwischen dem Antrag auf ein Budget, der 
Indizierung und der tatsächlichen Zuteilung ist sehr lang. Es gibt wenig Transparenz bezüglich 
der Indikationsentscheidung. Wir halten die gesamten Regelungen für zu kompliziert. Die 
Tatsache, daß drei Organisationen am Vertragsabschluß beteiligt sind, macht es zu kompliziert. 
(Der Krankenversicherungsrat stellt die Mittel zur Verfügung, die Krankenversicherung teilt sie 
zu und ein Verwaltungsbüro macht die Buchhaltung.) Die Wahlmöglichkeiten bei 
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Pflegediensten sind noch zu beschränkt. Wir haben Pflegedienste, die schlecht arbeiten. Das 
wird noch schwieriger, wenn eine Organisation in der Region eine Monopolstellung hat. Die 
bewilligten Beträge sind oft zu niedrig.”  
 
Debora Korporaal führt die Forderungen aus, die daraus für die Betroffenen in den 
Niederlanden folgen: 
• Die Regeln müssen vereinfacht werden. 
• Es muß mehr Geld für das PGB zur Verfügung gestellt werden. Mehr Geld heißt auch mehr 

Einfluß, da die Wettbewerbsverhältnisse sich verbessern und mehr Organisationen bereit 
sein werden, ihr Angebot auf die Nachfrage einzustellen. 

• Der Pauschalbetrag muß von 2 400 h fl. auf 15 000 h fl. aufgestockt werden. Das Budget 
muß insbesondere für Menschen mit einem intensiven Betreuungsbedarf ausreichend sein.  

• Die Berufung auf die Härtefallklausel muß eindeutig geregelt werden.  
• Das Budget muß jährlich der Kostenentwicklung angepaßt werden.  
• Das Budget muß zugänglicher werden, die Indikation muß vereinfacht werden.  
• Eine unabhängige Kommission muß die Indikationen festlegen nach einem differenzierten 

System von Kategorien mit einer Härtefallregelung. 
 
Paul Cremers geht in seinen Forderungen ein Stück weiter: ”Die einzige Möglichkeit, die 
gesellschaftliche Lage der Behinderten zu verbessern, ist eine Kompensation der Mehrkosten 
im täglichen Leben. Die Behinderung selbst kann ja nicht geheilt werden. Das bedeutet eine 
vom Einkommen unabhängige Integrationsunterstützung, über die der Betroffene selbst Regie 
führt. Das garantiert die effizienteste Verwendung. 
In Belgien bekommen Behinderte als Integrationsunterstützung einen Nettogeldbetrag, den sie 
nach eigenem Ermessen ausgeben können. Der Betrag wird anhand einer einfachen 
Indikationsstellung zugesprochen, bei der die Person entsprechend der Einschränkung der 
Möglichkeit, sich selbst zu helfen, in eine Kategorie eingegliedert wird” (Cremers 1998, S. 37f). 
 

IV. Zusammenfassung  
 
Der Grundgedanke des Persönlichen Budgets ist in Großbritannien und den Niederlanden 
gleich: Die behinderten Menschen als Nutzer von Dienstleistungen entscheiden selber wer 
ihnen zu welcher Zeit, an welchem Ort und auf welche Art und Weise hilft. Dieser 
Grundgedanke entspringt der internationalen Selbstbestimmt-Leben-Bewegung und wird von 
dieser umgesetzt. Die behinderten Menschen schließen sich zusammen (Independent-Living-
Centre), entscheiden selber über ihr Leben, stellen politische Forderungen, beraten und 
schulen sich gegenseitig (peer counselling), geben sich selbst und auch Menschen mit geistiger 
Behinderung Entscheidungsmöglichkeiten und größere Selbstbestimmung (People-first). Sie 
haben den Anspruch, die besten Fachleute für ihr eigenes Leben und den eigenen 
Unterstützungsbedarf zu sein. In Großbritannien und den Niederlanden gibt es Wartezeiten, um 
ein Persönliches Budget bewilligt zu bekommen, es bedarf der Verhandlung mit den Behörden 
über die Höhe des Budgets, aber die Entscheidung über die Hilfebereiche und Hilfeleistenden 
liegt bei den Behinderten.  
 
Erste Erfahrungen und wissenschaftliche Auswertungen zeigen, daß durch den Einsatz des 
Persönlichen Budgets die Selbstbestimmung der behinderten Menschen deutlich erhöht, die 
Zufriedenheit der Betroffenen und der Assistenten gesteigert und die finanziellen Spielräume 
vergrößert werden konnten. In vielen Fällen kann das selbständige Leben finanziell sogar 
günstiger gestaltet werden als das Leben in Institutionen, da einerseits der 
Verwaltungsaufwand geringer ist und die Hilfe gezielter eingesetzt werden kann, aber 
andererseits auch, weil die Assistenten oft schlechter bezahlt werden bzw. als geringfügig 
Beschäftigte weniger Sozialabgaben zahlen müssen. 
  
Besonders beeindruckend ist die Einbeziehung von Menschen mit schweren und geistigen 
Behinderungen in die Programme. Sie werden in Seminaren von Selbsthilfegruppen geschult, 
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um Chancen für sich zu erkennen und Wahlmöglichkeiten auszunutzen. Sie erhalten sowohl 
von diesen Gruppen als auch von staatlichen Stellen Informationsmaterial, welches auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Eine Gruppe von Angehörigen, Freunden oder juristischen 
Beratern unterstützt die Beantragung sowie Verwaltung der Gelder und kontrolliert die 
erbrachten Hilfeleistungen für die Nutzer. Selbsthilfegruppen informieren über den juristischen 
und organisatiorischen Weg zum Persönlichen Budget, initiieren eine verbesserte 
Gesetzgebung und beraten lokale Behörden und Politiker in allen Bereichen, die Behinderte 
betreffen. Der Einfluß von Behinderten ist beeindruckend und schlägt sich nicht nur in der 
öffentlichen Auseinandersetzung nieder, sondern der Umgang von Behörden- und 
Institutionenvertretern ist den Betroffenen gegenüber von Respekt und Anerkennung getragen. 
Die Behinderten als Nutzer der Hilfeleistungen werden zuvorkommend behandelt. 
 
Die Beziehung zwischen den Behinderten als Arbeitgebern bzw. Nutzern der Hilfsdienste und 
den Assistenten in der Behindertenhilfe wird durch dieses System neu definiert. Das verläuft 
nicht immer reibungslos und ruft Wiederstand hervor. In Großbritannien und den Niederlanden 
wurde das Persönliche Budget als Ergänzung zum bestehenden System eingeführt und 
bedeutet eine zusätzliche Wahlmöglichkeit für die Betroffenen. Bestehende Strukturen bleiben 
erhalten. Dies ermöglicht den Erhalt der bestehenden Hilfeleistungen bei gleichzeitiger 
Erprobung neuer Wege. 
 
In Großbritannien wurde vor allem die mangelnde finanzielle Ausstattung der Direktzahlungen 
kritisiert, die noch viel Eigeninitiative der familiären Umgebung erfordert . Damit kommt diese 
Alternative nur wenigen Betroffenen zugute. 
In den Niederlanden wurde das komplizierte Antragsverfahren und die übergroße Bürokratie 
bemängelt. Diese Bürokratie läßt einen großen Verwaltungsapparat entstehen, der vom 
gleichen Etat finanziert werden muß wie das PGB und die Selbstkontrolle sowie Zugriffsfreiheit 
der Budgetnehmer stark einschränkt. 
Unabhängig von diesen Kritikpunkten haben alle Beteiligten empfohlen, ein System des 
Persönlichen Budgets auch in Deutschland einzuführen, da es zu größerer Selbstbestimmung 
und mehr Zufriedenheit führt. ”Vielleicht ist das Umdenken wichtiger als das konkrete System. 
Es hat in den Niederlanden einige Jahre gebraucht, in denen viel geschrieben und Reklame 
gemacht wurde, um politisch Verantwortliche zu diesen Veränderungen zu bewegen,” erklärt 
Paul Cremers.  
 
Grundlage einer politischen Veränderung ist eine breite gesellschaftliche Diskussion über die 
Rolle der Behinderten in unserer Gesellschaft und im System der Behindertenhilfe. Persönliche 
Budgets sind ein radikaler Schritt, um den Betroffenen, die auf Hilfeleistungen angewiesen 
sind, die Entscheidung über die Art und Weise der Hilfeleistungen in die eigenen Hände zu 
legen. Persönliche Budgets sind von der Idee her klar und umsetzbar. In Deutschland fordern 
körper- und sinnesbehinderte Menschen schon seit Jahren, daß sie die Hilfeleistungen 
selbstbestimmt organisieren können. Das Arbeitgeber-Modell ist jedoch durch die Einführung 
der Pflegeversicherung wieder zurückgeworfen worden. In der deutschen Selbsthilfe-Bewegung 
ist das Fehlen von Menschen mit geistiger- und Lernbehinderung ein großer Schwachpunkt. In 
der öffentlichen Diskussion werden diese vorwiegend als ”nicht fähig und nicht 
zustimmungswillig” dargestellt, funktionierende Projekte und Schulungsmöglichkeiten für diesen 
Personenkreis sind nur ansatzweise vorhanden.  
Bei der Einführung von Persönlichen Budgets in Deutschland muß darauf geachtet werden, 
daß der Verwaltungsaufwand nicht so hoch wird, die Arbeitsbedingungen für die Assistenten 
sich nicht verschlechtern und die Selbstbestimmung und Lebensbedinungen der Nutzer durch 
Sparzwänge eingeschränkt werden. Die Chancen dieses Modells überwiegen jedoch und 
lassen einen Hamburger Modellversuch zur Einführung eines Persönlichen Budget empfehlen. 
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getroffen werden, und einer regelmäßigen Bedarfs- und Leistungskontrolle unterliegen. Die 
Bildung der Persönlichen Budgets soll in Anlehnung an das Sozial Gesetz Buch (SGB) XI-
Pflegegeld erfolgen, welches als “positives Beispiel eines Anreizzsystems” zur Wahl der 
“sparsamsten und gleichzeitig effizientesten Lösungen” gesehen wird.9 Diese Anlehnung irritiert 
allerdings eher, ist das SGB XI-Pflegegeld doch ausdrücklich nicht auf individuelle 
Bedarfsdeckung ausgerichtet, sondern vielmehr - wie alle häuslichen Leistungen der 
Pflegeversicherung - als die familiäre, nachbarschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege 
und Betreuung ergänzender Zuschuß (§ 4 Abs. 2 SGB XI). Verdeutlicht wird dies noch durch 
die konkrete leistungsrechtliche Formulierung, wonach der Pflegebedürftige mit dem Pflegegeld 
dessen Umfang entsprechend die erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche 
Versorgung in geeigneter Weise selbst sicherstellt (§ 37 Abs. 1 SGB XI). Beim persönlichen 
Budget - zumindest in Großbritannien oder den Niederlanden, s. o. 1.1 - ist der Ansatz jedoch 
ein anderer: der tatsächliche individuell gegebene und gewünschte Bedarf wird ermittelt und in 
zum Einkauf benötigte Geldmittel überführt, die zwar pauschaliert sein können (8 Stufen in NL), 
aber immer noch recht präzise die individuelle Bedarfsdeckung gemäß vorher konsensual 
erstellter Hilfeplanung ermöglichen. Bei den SGB XI-Geldleistungen ist der Bezug zum 
individuellen bedarf wesentlich lockerer, die Pauschalierung gröber, und eine individuelle 
Hilfeplanung als die Budgethöhe beeinflussendes Element ist überhaupt nicht vorgesehen. 
Die in Rheinland-Pfalz geplanten, das Vorbild des niederländischen Persönlichen Budgets 
variierenden Elemente betreffen neben dem vorgenannten Aspekt einer Anlehnung an SGB XI-
Regularien (nicht nur hinsichtlich des Pflegegeldes, s. u.) insbesondere die Kopplung mit einem 
regionalen Budgetierungssystem, welches neben dem Kostenbegrenzungsaspekt als Anreiz für 
gewünschte Diversifizierung im Hilfesystem und Stärkung komplementärer und ambulanter 
Angebote gedacht ist.10 Die Personenzentrierung des Persönlichen Budgets wird also 
verbunden mit der Bearbeitung von Leistungsstrukturdefiziten - eine nicht unbedingt 
naheliegende Verknüpfung. 
Folgende weitere Aspekte des in Rheinland-Pfalz geplanten Modells können aufgeführt 
werden: 
• Als Zielgruppe werden - altersunspezifisch - wesentlich geistig, körperlich oder psychisch 

behinderte Menschen genannt. 
• Ziel ist die Deckung von deren Bedarf an sozialer Eingliederung. 
• Voraussetzungen sind ein “leistungsfähiges soziales Umfeld” sowie die “Gewähr, daß von 

dem Behinderten selbst oder mit Hilfe seines Betreuers sachgerechte Entscheidungen 
getroffen und umgesetzt werden können”11. 

• 1 - 2mal jährlich sollen Kontrollbesuche analog § 37 Abs. 3 SGB XI durchgeführt werden. 
• Die zu bewilligenden Budgets sollen auf mit Hilfe eines neuen, standardisierten 

Begutachtungssystems zu bildende “Gruppen für Hilfeempfänger mit vergleichbarem 
Hilfebedarf” (§ 93a Abs. 2 S. 3 Budnessozialhilfe Gesetz (BSHG)) kalkuliert werden. 

• Die Pauschalbeträge sollen sich an den SGB XI-Pflegegeldbeträgen (Stufe 1 - 400.- 
DM/Monat, Stufe 2 - 800.- DM/Monat, Stufe 3 - 1.300.- DM/Monat) orientieren. 

• Die Kombination eines persönlichen Budgets mit daneben erhaltener Sachleistung soll 
möglich sein (ebenfalls orientiert am SGB XI, § 38). 

• Zunächst soll das Angebot Heimbewohnern sowie behinderten Menschen im betreuten 
Wohnen unterbreitet werden. 

Auch im kürzlich erschienen Landesbehindertenplan Rheinland-Pfalz12 wird die 
Modellerprobung persönlicher Budgets an herausragender Stelle erwähnt. Zur Gestaltung 
bedarfsgerechter Hilfen bei gesteuerter Kostenentwicklung seien Veränderungen der 
Angebotsstrukturen, nämlich einerseits der Aufbau eines bedarfsgerechten, regionalen 
Hilfenetzes, andererseits die Modernisierung der sozialen Hilfen durch persönliche Budgets 

                                                           
9 ebd., S. 5 
10 ebd., S. 8 
11 ebd., S. 6 
12 Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit Rheinland-Pfalz, Landesplan für behinderte Menschen, Mainz 
1998 
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erforderlich. Letzteres soll nun in 2 Städten (Ludwigshafen und Koblenz) sowie 2 Landkreisen 
(Kr. Ludwigshafen, Kr. Neuwied) erprobt werden.13 
Auf erste Ergebnisse der Modellerprobung kann man gespannt sein; dennoch ist dies 
erkennbar noch nicht der “große Wurf” der Implementierung eines neuen Systemelements mit 
weitreichenden Folgen; der Großteil des vorhandenen Behindertenhilfesystems bleibt davon 
zunächst unberührt. Zudem werfen sich schon im jetzigen Konzeptentwicklungs- und 
Planungsstadium verschiedenen Fragen auf. Ob z. B. die relativ starke Orientierung am 
Pflegeversicherungssystem der angemessene Weg zu bedarfsdeckenden persönlichen 
Budgets in der Behindertenhilfe ist, darf bezweifelt werden. Und ob die Verknüpfung der 
Erprobung persönlicher Budgets mit dem Aufbau “klassischer”, d. h. institutionell ausgerichteter 
regionaler Versorgungssysteme glücklich ist, erscheint ebenfalls zweifelhaft. Wenn also der 
anlaufende Versuch in Rheinland-Pfalz vielleicht noch nicht das Modell für persönliche Budgets 
in Deutschland darstellt, erscheint es angebracht, noch einige grundsätzlichere Überlegungen 
anzustellen. 
 
2 Voraussetzungen der Einführung Persönlicher Budgets  

in Deutschland 
 
2.1 Paradigmenwechsel 
Bezeichnend ist, daß der Begriff “persönliches Budget” oder Synonyme im aktuellsten und 
umfassendsten deutschen Dokument, dem “4. Bericht der Bundesregierung über die Lage der 
Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation”14 von 1997 überhaupt nicht vorkommt. Zu 
stark liegt der Gesamtfokus auf der medizinischen Rehabilitation und der Partizipation am 
allgemeinen Arbeitsmarkt, zu gering rangiert traditionell der Bereich der sozialen Rehabilitation, 
von dem Entwicklungen persönlicher Budgets offenbar ausgehen müssen. 
Von besonderer Bedeutung erscheint es mir, in der Behindertenhilfe als Voraussetzung für die 
Perspektive persönlicher Budgets zunächst einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Gefordert 
ist der Übergang vom defizitorientierten, “Patient”-/”Klient”-zentrierten, von Professionellen-
Entscheidungen dominierten, auf größtmögliche Fähigkeiten bei Aktivitäten des täglichen 
Lebens und Berufstätigkeit abzielenden Rehabilitationsparadigma zum kompetenz- und 
bedarfsorientierten, die behinderten Menschen als “Kunden” sehenden, die Entscheidungen der 
Betroffenen einbeziehenden, auf autonomes Leben und soziale Integration abzielenden 
Paradigma des selbstbestimmten Lebens. Dies erfordert eine Grundeinstellung, die 
Behindert-Sein als Normalität erlebt und akzeptiert, die Partnerschaft aller am 
Rehabilitationssystem Beteiligten und der behinderten Menschen betont, Rahmenbedingungen 
für die weitestgehende Selbstbestimmung der Behinderten schaffen will und auf diesem 
Hintergrund sowie nachrangig dazu die vorhandenen Teilhilfesysteme koordiniert, 
regionalisiert und vernetzt. 
 
2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Jeder Ansatz persönlicher Budgets berührt unmittelbar denjenigen sozialhilferechtlichen 
Leistungsbereich, in dem bisher regelhaft nach dem Sachleistungsprinzip Hilfen professioneller 
Träger zur Deckung des individuellen Bedarfs der Hilfeempfänger/innen vergütet wurden. Somit 
stellt sich sofort die Frage, welche sozialhilferechtlichen Möglichkeiten und Grenzen dem 
Ansatz “Persönliches Budget für Behinderte” gesetzt sind. “Persönliches Budget” würde 
bedeuten, daß der sozialhilferechtliche Bedarf Behinderter - z. B. pädagogischer u. a. 
Unterstützungs- und Betreuungsbedarf  bei der Verselbständigung / Auszug aus stationärer 
Einrichtung oder Elternhaus in eigene Wohnung/Häuslichkeit, Gehörlosendolmetscherbedarf 
studierender Behinderter u. a. m. - im Wege einer pauschalierten Geldleistung, ggf. mit 
retrospektiver Verwendungsnachweispflicht (möglichst vereinfacht, eher keine 
Spitzabrechnung) gedeckt wird. Der Leistungsempfänger könnte selbst - ggf. mit Unterstützung 
- entscheiden, welche Leistungen er von wem in welcher Art (als Arbeitgeber, als 
Dienstleistungsnehmer, ...) mit diesem Geldbetrag “einkauft”, um seinen Hilfebedarf zu decken. 
                                                           
13 ebd., S. 193 ff. 
14 Bundestags-Drucksache 13/9514, 1997 
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Das “Dreiecksverhältnis” Sozialhilfeträger - leistungserbringender Träger - Hilfeempfänger 
würde entfallen; zumindest wäre kein zwingender Zusammenhang zwischen der für die 
Bedarfsdeckung festgesetzten Summe und dem faktischen Empfänger dieser Summe (ein 
Träger, mit dem eine Pflegesatzvereinbarung - künftig Leistungs-, Vergütungs-, 
Prüfungsvereinbarung - existieren muß, und der dann die Gesamtversorgung des 
Hilfeempfängers sicherstellt) mehr gegeben. Kann dies alles im bestehenden Sozialhilferecht 
vollzogen werden ? Und wäre es somit möglich, in der individuellen Hilfebewilligung eine bisher 
im Kontext § 93 ff. BSHG abgewickelte Hilfe mit der Anschlußbewilligung auf ein persönliches 
Budget umzustellen, oder wäre der Weg nur bei Neu- bzw. Erstbewilligungen möglich ? 
Das Hauptproblem liegt offenbar im das Sozialhilferecht prägenden Grundsatz der individuellen 
Bedarfsdeckung (§ 3 Abs. 1 BSHG), der jeglichen Pauschalierungen (außer den ausdrücklich 
eingeräumten, z. B. §§ 22, 67 BSHG; in der Eingliederungshilfe gemäß §§ 39 ff. BSHG sind 
Pauschalen jedoch nicht vorgesehen) entgegensteht. Zwar konkurriert hiermit der Grundsatz 
des Wunsch- und Wahlrechts des Hilfeempfängers (§ 3 Abs. 2 BSHG), letzteres ist jedoch 
wesentlich schwächer ausgeprägt. Sofern man § 3 i. V. m. § 8 BSHG dahingehend auslegt, 
daß die Hilfe auch in Form pauschalierter Geldleistungen gewährt werden kann, bleibt das 
Problem des erforderlichen Nachweises, daß mit der pauschalierten Hilfe (= dem persönlichen 
Budget) der individuelle Bedarf im Einzelfall auch wirklich gedeckt wird. Dies setzt wiederum 
zumindest voraus, daß der Bedarf nachvollziehbar und nachprüfbar festgestellt wird, und daß 
die Bildung verschiedener Pauschalbudgets und das Verfahren der Zuerkennung eines 
bestimmten Budgets rational und transparent erfolgen. Zudem müßte der Sozialhilfeträger auf 
dem Hintergrund des Dreiecksverhältnisses einen gewissen Mindeststandard einzukaufender 
Leistungen gewährleisten, und benötigt spätestens im Nachhinein Nachweise über die 
“ordnungsgemäße” Verausgabung des Budgets. Sind alle vorgenannten Bedingungen erfüllt, 
wäre eine Umstellung von bisheriger Hilfe im Kontext § 93 ff. BSHG auf ein Budget wohl 
zulässig. 
 
2.3 Strukturreform und neue Rolle der Behinderten 
Die Angebotsstrukturen sollten entinstitutionalisiert, noch stärker auf die häusliche Versorgung 
orientiert, auf individuelle wie persönliche Bedarfe bezogen sowie für Wettbewerb über Qualität, 
Leistungen und Preise geöffnet werden. Außerdem müssen persönliche Hilfenarrangements 
jeglicher die vorhandenen, institutionalisierten Angebotsstrukturen nicht nutzender Art als 
ausdrücklich gleichberechtigt und gleichwertig im System verankert werden.  
Ein zentraler Stellenwert bei der Strukturreform kommt dem Systemübergang in das neue 
Vertrags- und Leistungsrecht der kostensatzfinanzierten Behindertenhilfe gemäß § 93 ff. 
BSHG ab 1.1.1999 zu. Im Landesrahmenvertrag nach § 93d BSHG sollen die Eckpunkte zu 
den künftigen Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen geregelt werden, über die 
in Abkehr vom bisherigen, eher pauschalen Einrichtungsbezug individuell bedarfsgerechtere, 
wirtschaftliche und qualitätsvolle Leistungen ermöglicht werden sollen. Hieran wird in 1999 noch 
konkretisierend zu arbeiten sein, wobei die Offenheit des neuen Systems für Arrangements auf 
Basis persönlicher Budgets gewährleistet werden sollte. 
 
Nachfolgendes Schaubild zeigt das in der aktuellen Rechtslage gegebene, sogenannte 
“Dreiecksverhältnis” zwischen Hilfebedürftigem, Sozialhilfeträger und Leistungserbringer. 
 
“Klassisches” Dreiecksverhältnis: 
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Bei Einführung persönlicher Budgets würde dieses Verhältnis grundlegend verändert: 
Bezüge im Falle eines Persönlichen Budgets: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Schaubild verdeutlicht, daß sowohl die Rollen aller Akteure als auch ihre jeweiligen 
Beziehungen grundlegend verändert werden; eine schlichte Ergänzung des vorhandenen 
Systems um Persönliche Budgets liefe somit auf die Implantation eines Fremdkörpers hinaus. 
Gefordert ist offensichtlich eher ein umfassender Systemübergang (bzw. zumindest eine 
konsequente Systemergänzung), der (die) strukturell und auf der Leistungsebene den Weg für 
Persönliche Budgets als gleichberechtigte Alternative bereitet ! 
 
2.4 Notwendiges Unterstützungsmanagement / Rolle des “Fürsorge-Managers” 
Hinsichtlich der einzelnen Hilfen tritt individuelle Bedarfsgerechtigkeit, Selbst- und 
Mitverantwortung in fruchtbare Beziehung zu moderner Steuerung über Assessment, 
Hilfeplanung, Case- und Care-Management sowie Qualitätssicherung.  
Auf der Seite des Sozialhilfeträgers bzw. mit seiner intensiven Beteiligung ist im Kontext des 
Systemübergangs eine stärkere Ausprägung der Gesamtplanung von 
Behindertenhilfemaßnahmen gefordert, die über ein fachliches Assessment, eine 
betroffenenorientierte Hilfeplanung sowie die Begleitung der Maßnahmenumsetzung durch 
qualifiziertes Case- und Care-Management die neue, selbstbestimmtere Rolle der Behinderten 
im Hilfesystem unterstützt. 
In der angelsächsischen und insbesondere US-amerikanischen Diskussion zu den Methoden 
der sozialen Arbeit seit Mitte der 70er Jahre hat sich der Begriff des Case-Management als 
Bezeichnung für ein zentrales Verfahren in der einzelfallbezogenen Steuerung von 
Humandiensten herausgebildet, welches sich insbesondere durch die strukturierte Herstellung 
der Bezüge zwischen Mitteleinsatz und Ertrag bei der Hilfenkonstruktion auszeichnet. Bestimmt 
ist das Konzept des Case-Management insbesondere durch die Komponenten 
Zugangseröffnung, Assessment, Planung, kontrollierte Durchführung, Evaluation und 
Rechenschaftslegung. 
In der vergleichbaren britischen Diskussion hat sich hingegen eher eine Akzentuierung auf 
Care-Management im Sinne von Bedarfsfeststellung, Hilfeplanung und Koordination mit Blick 
auf das systemische Versorgungsgeschehen herausgebildet, wobei der Focus also nicht nur 
auf der direkten personenbezogenen Leistungserbringung liegt. Beide Konzepte bedingen sich 
nicht nur wechselseitig, sondern weisen auch eine erhebliche Schnittmenge auf. Letztlich geht 
es aus der Sicht der sozialen Arbeit nur darum, ob das Management des Hilfe”falles” einer 
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einzelnen Person, oder das Management eines Versorgungsprozesses innerhalb eines 
strukturierten Angebotssystems als das maßgebliche Kennzeichen des Konzeptes 
herausgestellt wird (vgl. P. Gitschmann, Modellprojekt Case- und Care-Management in der 
Altenhilfe (MoCCa) - Erster Projektbericht: Konzeption, Hypothesen, Startphase; Hamburg 
1998 (BAGS/Landessozialamt, Konzepte und Arbeitsberichte aus Altenhilfe und Pflege, Nr. 17). 
Wichtig erscheint hier ein Perspektivenwechsel, der die Behinderten stärker zum Subjekt des 
Case- und Care-Managements macht, und den bisherigen, professionellen Managern für 
Klienten eher eine Rolle als Coach bzw. Makler zuweist. 
In denjenigen Hilfebereichen, in denen die Selbstbestimmung der behinderten Menschen bisher 
infolge institutionalisierter und pauschaler Sachleistungen unnötig eingeschränkt war, könnten 
Modelle persönlicher Budgets erprobt werden. Durch die Umstellung bisheriger 
Sachleistungen (Kostenübernahme vollstationärer oder teilstationärer Pauschalpflegesätze, 
Gesamtabrechnung erbrachter ambulanter Hilfen) auf eine bedarfsgerechte, pauschalierte 
Geldleistung an Behinderte und die Erbringung von Unterstützungsleistungen zugunsten der 
Behinderten hinsichtlich des planvollen “Einkaufs” benötigter Hilfen aus diesem Budget kann 
das individuelle Wunsch- und Wahlrecht ausgebaut, der Rollenwechsel der Behinderten von 
hilfebedürftigen Klienten zu hilfeeinkaufenden Kunden unterstützt und die Bedürfnisorientierung 
angebotener Hilfen erhöht werden. Gleichzeitig wächst die Verantwortung der Behinderten für 
ihre Versorgung nach Art, Inhalt, Umfang und Qualität. Der Sozialhilfeträger als 
“Fürsorgemakler” wird zum Garanten eines grundlegenden Assessments, einer individuellen 
und selbstbestimmten Hilfeplanung (Gesamtplan) und des Einkaufs sowie der 
bedarfsgerechten Ausrichtung benötigter und gewünschter Hilfen (Care-Management). Soweit 
die Budgetnehmer/innen all dies selbst gewährleisten wollen und - ggf. mit privater Beratung 
und Unterstützung - auch können, kann der Sozialhilfeträger von eigenen direkten 
Unterstützungsleistungen absehen, und sich auf ein angemessenes Kosten- und 
Leistungscontrolling beschränken. 

3 Ausblick 
Es erscheint lohnend, eine umfassende Systemergänzung der Behindertenhilfe um das neue 
Element persönlicher Budgets ernsthaft zu erproben. Dabei müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen beachtet, und dennoch von einem anderen grundlegenden Denken und 
Wertesystem (Autonom Leben) ausgegangen werden. Eine Übertragung britischer oder 
niederländischer “Vorbilder” ist ebensowenig sinnvoll, wie ein “Nachmachen” des rheinland-
pfälzischen Weges in Hamburg. Letzterer bleibt möglicherweise zu sehr in gegebenen 
Strukturen verhaftet, und sieht manche - aus meiner Sicht eher problematische - Anlehnungen 
an das Pflegeversicherungs-Geldleistungssystem vor. 
Alle Akteure müssen ihr Rollenverständnis und konkretes Verhalten ändern, damit persönliche 
Budgets eine Chance erhalten; die Budgetnehmer/innen selbst brauchen intensive 
Unterstützung und Beratung bei der Entscheidung für ein Budget und bei der Gestaltung ihres 
Lebens mit Hilfe desselben. 
Die beschriebene Systemergänzung trifft zusammen mit den begrüßenswerten Bestrebungen 
nach mehr Community Care (1998/1999 in der niederländischen Gemeinde Waalwijk als EU-
Modellprojekt in Erprobung), die auch in Hamburg ausgebaut werden könnten. In diesem 
ganzheitlichen Konzept wird der Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Behinderten 
der maßgebliche Stellenwert zugemessen, wonach zuerst ihre Selbsthilfefähigkeit gefordert, 
aber auch gefördert wird, daneben die “kleinen” Netzwerke der Familie, Nachbarschaft und 
“Community” eintreten sollen, und die professionellen Helfer und Dienstleister einerseits das 
Gesamtsystem und die Behinderten darin stützen, andererseits aber bewußt in eine 
nachrangigere Rolle als direkte Leistungserbringer zurücktreten. 
1999 sollte die Fachdiskussion in Hamburg alle vorstehend und in anderen Beiträgen dieser 
Dokumentation aufgeworfenen Fragen unter möglichst weitgehendem Einbezug von 
Betroffenenvertretungen vertieft diskutieren, und den gemeinsamen Versuch wagen, die Skizze 
einer Hamburger Modellerprobung persönlicher Budgets für Behinderte ab dem Jahr 2000 
einvernehmlich zu entwerfen ! 
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2. Monika Offermann, Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Hamburg 
 

Erste Überlegungen für eine mögliche Struktur der Persönlichen 
Budgets in einem Hamburger Modell 

 
 
In diesem Beitrag sind meine ersten Überlegungen zu einer möglichen Umsetzung der 
Persönlichen Budgets auf der Grundlage der Erfahrungen der gemeinsamen Studienreise 
zusammengefaßt. Ich habe darauf verzichtet, meine Eindrücke aus den Gesprächen in 
England und Holland wiederzugeben und beziehe mich dazu auf die Ausführungen Herrn Dr. 
Gitschmann´s, die ich insbesondere in dem Teil ”Voraußetzungen der Einführung Persönlicher 
Budgets in Deutschland” unterstütze.  
 
Mit meinem Beitrag, der ausdrücklich keine abgestimmte Position darstellt, beabsichtige ich, 
Anstöße für eine Diskussion zur Umsetzung eines Hamburger Modells zu geben. 
 
1. Zielsetzungen und Eckpunkte für die Einführung Persönlicher 

Budgets in Hamburg 
 
• Das persönliche Budget soll ein Instrumentarium zur selbstbestimmten Lebensplanung und 

Lebensführung sein, das grundsätzlich allen erwachsenen behinderten Menschen mit 
Anspruch auf Eingliederungshilfe, die durch Dienstleistungen erbracht werden kann – 
unabhängig von Art und Schwere der Behinderung – offen steht.  

• Das persönliche Budget stellt eine Alternative zur stationären/teilstationären 
Eingliederungshilfe (Vermeidung der Aufnahme in eine Einrichtung oder Wechsel aus einer 
Einrichtung in eine eigene Wohnform) dar. 

• Die Organisation der individuell notwendigen Dienstleistungen sollte stadtteil- bzw. 
bezirksbezogen aufgebaut und – dem Selbstbestimmungsgedanken folgend – von einer 
(oder mehreren) Selbsthilfeorganisation(en) übernommen werden.  

• Die Selbsthilfeorganisationen sollten neben der Koordination der Dienstleistungen auch 
professionelle Unterstützung (advocates) sowie stadtteilbezogenes case-management 
anbieten und in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfeträger Qualitätsmanagement für 
die Dienstleistungen betreiben. 

• Die Entscheidung über die Gewährung eines Persönlichen Budgets, dessen Inhalt und 
Umfang, liegt bei dem Sozialhilfeträger und wird auf der Grundlage einer Gesamtplanung 
nach § 46 Bundes Sozialhilfe Gesetz (BSHG) in Zusammenarbeit mit der/dem Betroffenen, 
und den sonstigen Beteiligten getroffen. Der Gesamtplan enthält kurz- und langfristige 
Zielsetzungen und Qualitätsnormen und hat Vereinbarungscharakter  Die Gesamtplanung 
umfaßt auch Leistungen anderer Leistungsträger. 

• Die Planung und Umsetzung der Hilfeform ”Persönliches Budget” wird nur in enger 
Zusammenarbeit mit den Betroffenen (bzw. deren Selbsthilfeorganisationen), dem 
Sozialhilfeträger und den Trägern der Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege in 
Hamburg durchgeführt werden können. Der Übergang in eine selbstbestimmte Wohnform 
aus der Familie oder aus einer Einrichtung heraus wird einen entscheidenden Schritt in der 
persönlichen Entwicklung darstellen, der sorgsam vorbereitet und begleitet werden muß. 

• Da keine zusätzlichen Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen, müßen Platzkapazitäten 
in stationären und teilstationären Einrichtungen abgebaut oder so umstrukturiert werden, 
daß die Betreuung als ambulante Dienstleistung in Anspruch genommen und über das 
persönliche Budget mit der/dem Auftraggeberin/Auftraggeber abgerechnet werden kann. 

 
2. Erste Schritte zur weiteren Planung 
 
Eine schlichte Übertragung der englischen oder holländischen Praxis wird weder möglich, noch 
wünschenswert sein.  
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Da die sozialen Systeme nicht vergleichbar sind, ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche 
Umsetzungsziele für die Persönlichen Budgets: 
 
England, Holland Deutschland 
• überwiegend Finanzierung der 

pflegerischen Bedarfe und der 
hauswirtschaftlichen Hilfen, 
 
 
 
 
 

• Initiierung und Unterstützung durch 
unterschiedlich ausgeprägte 
Selbsthilfeorganisationen, in Holland 
hauptsächlich durch Elterninitiativen, 
 
 

• Zielgruppen – mindestens bei dem 
bisherigen Stand der Umsetzung – 
hauptsächlich Menschen mit Körper- oder 
Sinnesbehinderungen, die einen 
pflegerischen Bedarf haben. 

• Finanzierung des individuellen 
Eingliederungshilfebedarfs und 
Koordination der Ansprüche an andere 
Leistungsträger (Pflege,- Kranken-, 
Rentenversicherung, Bundesanstalt für 
Arbeit) und  anderer BSHG-Leistungen, 
 

• Hamburg: 
dto., allerdings ohne Unterstützung durch 
eine starke Selbsthilfeorganisation für 
Menschen mit geistigen und 
Mehrfachbehinderungen, wie z.B. 
Independant Living, 
 

• Zielgruppe: Menschen mit Behinderung, 
die Anspruch auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe haben, die über 
Dienstleistungen erbracht werden 
können. 

 
Im Vergleich zum englischen und holländischen System sollten nach meiner Einschätzung 
negative Rahmenbedingungen oder Entwicklungen, wie 
• die Arbeitgebereigenschaft für die Budgetnehmerinnen und –nehmer, 
• eine aufwendige Budgetverwaltung durch öffentliche Stellen,  
• Beratung und Unterstützung i.S.v. advocates in externer Trägerschaft oder für die 

Zielgruppe geistig und mehrfach behinderter Menschen, außchließlich durch Eltern oder 
Elternorganisationen, vermieden werden. 

 
Vor einer Diskussion konkreter Umsetzungsplanung für ein Hamburger Modell sollte mit allen 
Beteiligten eine sorgfältige Bestandsaufnahme vorgenommen werden, die aus meiner Sicht die 
Eckpunkte 
 
• Definition der Zielgruppen, die kurz- oder langfristig als Budgetnehmerinnen und –nehmer 

in Frage kommen 
(nach den englischen und holländischen Erfahrungen wird es relativ unproblematisch sein, 
mit einem Modell Persönliche Budgets für Menschen mit Körper- und Sinnesbehinderungen 
zu beginnen, sofern die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Fraglich ist für mich 
allerdings, ob in einem derartigen Modell tatsächlich die Zielsetzung der selbständigen 
Entscheidung über und Organisation der individuell benötigten Eingliederungshilfen erprobt 
werden kann, oder ob bei diesem Personenkreis nicht überwiegend die Koordinierung des 
Eingliederungshilfebudgets mit Leistungen anderer Träger im Vordergrund stände. 
In einem Modell i.S. eines Paradigmenwechsels müßten wohl eher behinderte Menschen 
mit einem relativ hohen Eingliederungshilfebedarf, also Menschen mit seelischer oder 
geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderungen, die bisher durch Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe oder durch ihre Familien betreut wurden, berücksichtigt werden;)  

• Analyse der vorhandenen Unterstützungsstrukturen, die für die Einführung Persönlicher 
Budgets benötigt werden; 
(für mich wesentlich ist die Zielsetzung der selbstbestimmten Lebensplanung mit dem 
(Wieder)Aufbau eines persönlichen sozialen Netzes und der größtmöglichen Integration in 
den Stadtteil – auch i.S. von community care -. 
Die dafür benötigte Unterstützung muß selbst organisiert sein, ggf. mit professioneller Hilfe, 
die sich aber auf Dienstleistung i.S.v. Vermittlung und Koordination  beschränkt und aus 
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dem Persönlichen Budget zu finanzieren ist. 
Nach meiner Wahrnehmung gibt es in Hamburg mit ”Autonom Leben” zwar eine starke 
Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderungen, in der bisher aber Menschen mit 
geistigen und Mehrfachbehinderungen nicht so ausreichend vertreten sind, daß eine von 
den Betroffenen getragene Organisation für das Management Persönlicher Budgets 
entstehen könnte. 
Der erste Schritt muß daher in der Initiierung einer entsprechenden Selbsthifeorganisation 
bestehen, die als Partner für weitere Planungen und spätere Verhandlungen einzubeziehen 
wäre. Ich könnte mir vorstellen, daß diese Initiative auch von Elternorganisationen wie 
Leben mit Behinderung Hamburg und Eltern für Integration ausgehen könnte;) 

• Einschätzung, möglichst Erhebung des Bedarfs an dieser neuen Hilfeform; 
• Einschätzung des Interesses und der Bereitschaft bestehender Träger von Einrichtungen 

oder Diensten, die im Rahmen der Persönlichen Budgets benötigten Dienstleistungen 
anzubieten bzw. Unterstützung für den Übergang in private Wohnformen zu leisten und 
entsprechende Vereinbarungen mit dem Sozialhilfeträger zu schließen; 

• darüberhinaus muß gemeinsam überlegt werden, ob und wie der Lebensbereich 
Ausbildung, Beruf, Beschäftigung mit den entsprechenden Eingliederungshilfen in die 
Planungen zur Umsetzung des Persönlichen Budgets einbezogen werden soll. 

 
3. Zusammenfassung  
 
Vorausgesetzt, daß Betroffene, Fachöffentlichkeit und die Behörde für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales in der abschließenden Auswertung der Studienreise zu der Auffassung gelangen, daß 
auch in Hamburg als neue Hilfeform für Menschen mit Behinderungen Persönliche Budgets 
angeboten werden sollen, schlage ich als Vorgehensweise vor: 
 
• Festlegung der Zielsetzungen, 
• Bestandsaufnahme, 
• Festlegung der rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen (incl. 

der selbstbestimmten Vertretung der Betroffenen), 
• Erprobung der Persönlichen Budgets für eine ausgewählte Zielgruppe in einem 

festgesetzten zeitlichen Rahmen mit Qualitätskontrolle und Evaluation der Ergebnisse. 
 
4. Erste Anregung zur Umsetzung 
 
Abschließend möchte ich noch eine Idee zur stadtteilbezogenen Organisation der individuell 
benötigten Dienstleistungen vorstellen: 
Budgetnehmerinnen und –nehmer eines Stadtteils schließen sich zu einer selbstverwalteten 
Genossenschaft zusammen, die z.B. 
 
• die Interessen der Genossenschafter wahrnimmt,  
• die Arbeitgeber- bzw. Auftraggeberfunktion für die Genoßenschafter übernimmt, 
• Verhandlungspartner für den Sozialhilfeträger ist, 
• Beratung und stadtteilbezogenes Case-management anbietet, 
• Krisenintervention organisiert, 
• in Zusammenarbeit mit dem Sozialhilfeträger Qualitätsmanagement für die Dienste leistet, 
• mit Genossenschaften anderer Stadtteile, bezirklichen Gremien, Vereinen etc.  eng 

kooperiert. 
 
Durch das Stimmrecht der Genossenschafter ist die Selbstverwaltung und –verantwortung 
gewährleistet, ein Ausscheiden aus der Genossenschaft ist durch den Verkauf der Anteile 
finanziell problemlos. Denkbar ist der begrenzte Erwerb von Genossenschaftsanteilen durch 
Angehörige, die sich dadurch an Entscheidungen beteiligen können.  
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In der Verwaltung der Genoßenschaften entstehen Arbeitsplätze, die – ggf. mit Förderung aus 
Sozialgesetzbuch (SGB) III oder der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten Gesetz 
(SchwbG) – von Menschen mit Behinderungen besetzt werden können. 
Der organisatorische Zusammenschluß der Budgetnehmerinnen und –nehmer in einer 
Genossenschaft ermöglicht außerdem Öffentlichkeitsarbeit, Vertretung nach außen, 
Partnerschaft für social sponsoring etc. 
 
Monika Offermann 
 

3. Bärbel Mickler, Autonom Leben 
 
Direct Payment - mehr Selbstbestimmung für behinderte Menschen? 

Einige Anmerkungen zum Modell des Direct Payments 
 
 
Die Studienfahrt nach England und in die Niederlande hat den TeilnehmerInnen gezeigt, daß 
das Direct Payment eine nachdenkenswerte Form der Unterstützung für behinderte Menschen 
ist. Die kennengelernten Modelle in England und in den Niederlanden sind allerdings sehr 
unterschiedlich, insbesondere was die Verwirklichung von Selbstbestimmung betrifft. Eine 
genaue Auseinandersetzung mit den Erfahrungen aus England und den Niederlanden ist 
notwendig, an dieser Stelle möchte ich mich darauf beschränken, einige Anmerkungen über 
Probleme zu machen, die bei einer Umsetzung eines solchen Modells in Hamburg auftreten 
können und zu beachten sind. 
 
Zwei Vorbemerkungen vorweg: 
 
a) Das Ziel von Direct Payment, beziehungsweise von dem entsprechenden Modell in 
Deutschland soll mehr Selbstbestimmung für behinderte Menschen und weniger bürokratische, 
ineffiziente Verteilung der geringer zur Verfügung stehenden staatlichen Gelder sein.  
Die Erfahrung mit dem deutschen Sozialstaat hat aber leider immer wieder gezeigt, daß nicht 
überall, wo Selbstbestimmt Leben draufgeschrieben wird, später auch Selbstbestimmt Leben 
drin ist.  
Das Direct Payment ist auch in Hamburg nicht völlig neu. Schon vor über 10 Jahren haben 
körperbehinderte Menschen aufgrund ihrer negativen Erfahrungen mit dem bestehenden 
Hilfeangebot das sogenannte "ArbeitgeberInnenmodell" entwickelt. Die behinderten Menschen, 
die nach diesem Modell lebten, bekamen als Hilfe zur Pflege eine Summe Geld zur 
Finanzierung ihrer ansonsten selbst bestimmten und selbst organisierten Assistenz. Sie 
schufen reguläre sozialversicherte Arbeitsplätze, waren als ArbeitgeberInnen registriert und 
konnten dadurch im hohen Maße selbst bestimmen, durch wen wann und wie bei ihnen 
Assistenz geleistet wurde. Dieses "ArbeitgeberInnenmodell" wurde bei der Einführung des 
Pflegeversicherungsgesetzes mit einem fast irrational anmutenden Aufwand bekämpft und 
nahezu unmöglich gemacht, obwohl im Pflegeversicherungsgesetz die Förderung der 
Selbstbestimmung ausdrücklich und an vorderster Stelle verlangt wird. Das Vertrauen 
behinderter Menschen in die Bereitschaft der deutschen SozialpolitikerInnen, tatsächlich mehr 
Selbstbestimmung zuzulassen und die bürokratische Kontrolle abzubauen, ist daher nicht 
besonders groß.  
 
b) Das jeweils individuell durchgesetzte "Arbeitgebermodell"  war für Viele, insbesondere 
für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, ungeeignet, da sie mit dem hohen organisatorischen 
Aufwand überfordert waren. Dies war - gekoppelt mit der Unzufriedenheit über die bestehenden 
ambulanten Dienste - der Anlaß, die "Hamburger Assistenzgenossenschaft" zu gründen. Dieser 
inzwischen bewährte ambulante Dienst ist ein genossenschaftlicher Zusammenschluß von 
assistenzabhängigen Menschen, der deren Selbstbestimmung weitgehend wahrt, eine direkte 
Kontrolle der Qualität der erbrachten Leistung durch die NutzerInnen ermöglicht und 
gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen für die assistenzgebenden Personen sichert.  
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Bei der Umsetzung von Modellen des Direct Payment sollte daher auch auf die Erfahrungen 
und die Kompetenzen der "Hamburger Assistenzgenossenschaft" zurückgegriffen werden. 
Durch solche Zusammenschlüsse könnten auch lernbeeinträchtigte Menschen Unterstützung 
bei den organisatorischen Angelegenheiten bekommen, ohne die Kontrolle über die Assistenz 
zu verlieren. Sie bräuchten eine Person ihres Vertrauens, die sie darin unterstützt, die 
AssistentInnen bzw. den Anbieter der Dienstleistung auszuwählen.  
 
Unter welchen Bedingungen würde das Direct Payment tatsächlich zu 
mehr Selbstbestimmung führen? 
 
1. Direct Payment darf nicht mit der Zielvorgabe, die Kosten für Assistenz und den 
anderen Hilfen für behinderte Menschen zu reduzieren, eingeführt werden. Durch Direct 
Payment können mittel- und langfristig Kosten gespart werden. Durch mehr Selbstbestimmung 
und direkter Einflußnahme und Kontrolle der Betroffenen wird weniger Verwaltung und weniger 
stationäre Verwahrung notwendig und weniger Betrug und Bereicherung durch kommerzielle 
Dienste möglich. Kurzfristig und bei einzelnen behinderten Menschen auch auf Dauer kann es 
aber auch zu vermehrten Kosten führen.  
 
2. Entscheidend für die Frage, ob durch Direct Payment mehr Selbstbestimmung und 
zielgenaue Hilfe erreicht wird, sind die Höhe des Geldbetrags, der als "persönliches Budget" 
bewilligt wird und welche Hilfebedarfe dabei anerkannt werden.  
Wenn die Einführung des Direct Payment zu einer Erhöhung der Lebensqualität führen soll, 
dann müssen zunächst die Bewilligungskriterien geändert werden. Gyles Palmer aus England 
sagte sinngemäß sehr treffend: Mit der Lebensqualität behinderter Menschen ist es eigentlich 
ganz einfach. Ihr müßt nur gucken, was für Euch Nichtbehinderte Lebensqualität bedeutet und 
müßt Euch dann überlegen, was behinderte Menschen dafür benötigen.  
Wenn Direct Payment mit dem Ziel eingeführt werden soll, mehr Selbstbestimmung für 
behinderte Menschen zu gewährleisten, dann muß die Selbstbestimmung bereits mit der 
Entscheidung darüber anfangen, wie hoch der Assistenzbedarf ist. Solange nichtbehinderte 
Menschen, die nicht von Assistenz abhängig sind, möglichst kostengünstig über die Höhe des 
Assistenzbedarfes entscheiden, wird ein selbstbestimmtes Leben erschwert.  
Wenn der Betrag, der behinderten Menschen für ein Direct Payment zur Verfügung gestellt 
wird, geringer ist als der Betrag, der jetzt für diese Hilfe gezahlt wird, wird sich das auf die 
Qualität der Assistenz auswirken. Hierdurch würde die Selbstbestimmung nicht erhöht, sondern 
der Kostenträger würde nur die Verantwortung an den einzelnen behinderten Menschen 
abgeben: Such Dir selbst einen billigen Anbieter! Wenn Du mit dem geringen Betrag nicht 
auskommst, dann ist das Dein Problem!  
Zur Qualität der Assistenz gehört auch, daß den behinderten Menschen Voraussetzungen 
geschaffen werden, um die AssistentInnen zu angemessenen Konditionen anzustellen. Hierzu 
gehören auf jeden Fall sozialversicherte Arbeitsverhältnisse und Tariflöhne.   
Die Frage, zu welchen Konditionen die AssistentInnen bei Menschen mit Behinderung 
angestellt werden sollten, um ein selbstbestimmtes Leben zu gewährleisten, wurde 
insbesondere in den Niederlanden kontrovers diskutiert. So wurde geäußert, daß 
Selbstbestimmung behinderter Menschen nur gewährleistet werden kann, wenn die 
AssistentInnen keine Tarifverträge haben. Dem können wir auf keinen Fall zustimmen. Das 
wäre nur eine Aufforderung zu mehr Schwarzarbeit und eine Einladung an Großanbieter mit 
Billigarbeitskräften den Markt der ambulanten Hilfen zu erobern. Mit schlecht bezahlten, sozial 
ungesicherten und entsprechend schlecht motivierten AssistentInnen ist eine funktionierende  
persönliche Assistenz nicht zu schaffen. 
Zu den zu berücksichtigenden Hilfebedarfen bei der Ermittlung der Höhe des Direct Payment 
muß auch gehören, den behinderten Menschen Unterstützung für die Organisation der 
Assistenz zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört auch die Anleitung und die Unterstützung bei 
Zahlung der Gehälter sowie der zusätzlichen Kosten wie Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge. Zu den benötigenden und zu bewilligenden Hilfebedarfen müssen 
auch und besonders Maßnahmen und Angebote zählen, die die Kompetenzen der 
EmpfängerInnen des Direct Payment stärken. Dazu zählt die Finanzkompetenz: Die 
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behinderten Menschen müssen ja vielfach erst lernen, mit den direkt an sie bezahlten Geldern 
umzugehen. Dazu zählt die Organisationskompetenz: Was, Wann, Wo und Wie müssen 
weitgehend die Betroffenen selbst oder deren Vertrauenspersonen bestimmen. Und dazu 
gehört, die behinderten Menschen oder deren Vertrauenspersonen darin zu unterstützen, daß 
sie ihre Helfer, Pfleger, Erzieher, Therapeuten usw. ihren besonderen Bedürfnissen gemäß 
selbst qualifizieren und anleiten (müssen). 
 
3. Ebenso entscheidend für das Direct Payment sind die Antworten auf die Fragen: Wer 
entscheidet wie, wieviel Assistenz ein behinderter Mensch benötigt?  
Die Erfahrungen mit der Pflegeversicherung zeigen, daß die Feststellung des Hilfebedarfs ganz 
sicher nicht durch den Medizinischen Dienst der Pflegekassen vorgenommen werden darf und 
auch nicht mittels standardisierter Fragebogen.  
Auch die Bestrebungen in der Pädagogischen Begleitung im eigenen Wohnraum (PBW) in 
Hamburg, die behinderten Menschen anhand eines Fähigkeitsprofils in Kategorien 
unterschiedlicher Hilfebedarfe einzuteilen, sind nicht vereinbar mit mehr Selbstbestimmung. Der 
Versuch, Menschen mit Hilfe eines Rasters in Kategorien einzuteilen, kann nur in die 
Menschenunwürdigkeit und zu groben Ungerechtigkeiten führen.  
Ein richtiger Ansatz zur Ermittlung des Hilfebedarfs ist die individuelle Einzelfallprüfung durch 
Sozialarbeiter der Gesundheitsämter, wie sie in Hamburg vor Einführung der 
Pflegeversicherung üblich war.  
 
4.  Eine letzte Anmerkung. Notwendig für ein richtiges und erfolgreiches Direct Payment 
wäre eine Änderung der Machtverhältnisse zwischen den behinderten Menschen und den 
nichtbehinderten Experten, sowie zwischen den NutzerInnen von Hilfsangeboten und den 
Einrichtungen und Anbietern.  
Bekämen zum Beispiel behinderte Menschen, die jetzt in einer Institution leben, die Möglichkeit, 
sich den Anbieter ihrer Hilfe selbst zu wählen, ohne dabei Angst haben zu müssen, den 
Wohnraum zu verlieren, wäre schon viel erreicht. Dies würde jedoch gewissermaßen eine 
Auflösung der Institutionen bzw. eine drastische Veränderung der Strukturen bedeuten. Hiervon 
sind wir weit entfernt!  
Solange alle großen Institutionen in Hamburg von nichtbehinderten Menschen geleitet werden, 
und in den verantwortlichen Positionen keine behinderten Menschen sind, wird es den 
behinderten BewohnerInnen dieser Einrichtungen erschwert, ein Empowerment zu entwickeln. 
In dieser Beziehung haben die nichtbehinderten ExpertInnen in England uns in Hamburg viel 
voraus. Für sie ist es inzwischen selbstverständlich, daß behinderte Menschen die Kontrolle 
über ihre Dienstleistungen haben müssen.  
Einige VertreterInnen der Hamburger Behindertenverbände stellten in England die Frage, was 
denn getan werden kann, damit auch behinderte Menschen in Hamburg ein größeres 
Empowerment entwickeln können. Eine Antwort darauf ist, daß offen über die Frage 
gesprochen werden muß, wie die Machtverhältnisse zur Zeit verteilt sind.  
 

4. Michael Tüllmann, Rauhes Haus Behindertenhilfe 

Stellungnahme zu dem persönlichen Budget (PB) bzw. dem der 
Person folgenden Budget (PFB) der Abteilung Behindertenhilfe des 

Rauhen Hauses 
 
Die in England vorgestellten Beispiele für Direct Payment (PB) beeindruckten vor allem durch 
die Paradigmaverschiebungen, die dieser Form der Organisation der persönlichen Assistenz 
zugrunde liegen. 
 
Im Rahmen einer globalen Zielorientierung hin zu mehr Partizipation und Partnerschaft 
zwischen Kostenträgern, Hilfe-Anbietern und Nutzern findet eine kontinuierliche Stärkung der 
Nutzerorientierung statt. Sie reicht von einer Hilfe, die dem Behinderten ohne Berücksichtigung 
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seiner persönlichen Situation zugeteilt wird, über eine caritativ beeinflußte Hilfe, die sich 
fürsorgend dem Behinderten zuwendet bis zu einer gemeinsamen Organisation der Hilfen für 
Menschen, denen trotz ihrer Behinderung die gleichen Bedürfnisse unterstellt werden wie allen 
anderen auch und welche davor auch entsprechend an dem Hilfeplan beteiligt werden.  
 
Auf der Grundlage dieser Entwicklung erfolgt nun der radikalste Schritt, nämlich die 
Organisation der Hilfe durch die Betroffenen selbst. Dieser Schritt ist schon wegen seiner 
Symbolwirkung als äußerstes Ende der beschriebenen Paradigmaverschiebung notwendig. 
Dieser Prozeß, dessen Ziel die Organisation durch die Betroffenen selbst ist, findet in einem 
Verwaltungs- bzw. Organisationsbereich nicht etwa nur einmal im Verlauf der Geschichte statt 
und muß anschließend nur als Ergebnis gesichert werden. Vielmehr finden sich die 
beschriebenen Formen des Zuteilwerdens der Hilfe in jeder Biographie eines Menschen mit 
Behinderungen wieder. Die Haltung der Personengruppe, die den größten Einfluß auf die 
Organisation der Hilfe hat, entscheidet, welches Paradigma handlungsleitend wirkt. In diesem 
Zusammenhang wird deutlich, welchen starken Einfluß die self-advocacy-Bewegung auf die 
Entwicklungen im Bereich der Behindertenhilfe in England hat.  
 
Bei aller Euphorie, die das Direct Payment durch die Beschreibung der Betroffenen ausgelöst 
hat, ist es rein quantitativ gesehen auch in England nur eine Randerscheinung. In Holland 
wurde der Umgang mit dem PB noch einmal sehr fragwürdig. Dieser Eindruck ergab sich vor 
allem bei der Beschreibung von Eltern, die ihre Kinder vor einem Heim retten wollten und durch 
einen Zusammenschluß von 7-8 PB’s ihrer Kinder eine “kleinstheimähnliche” Organisation 
unter ihrer Leitung schufen. Alle fragwürdigen Konsequenzen für die z.T. erwachsenen Kinder 
und alle kompensatorischen Belastungen wegen zu geringer Mittel für die Eltern offenbarten 
sich hierbei. Wie wenig akzeptabel müssen die Heime in Holland sein, daß  Eltern eine solche 
Organisationsform auf sich nehmen? 
 
Die Schilderung des PFB durch Frau Bouts auf dem Seminar im Rauhen Haus machte deutlich, 
wie erfindungsreich eine traditionelle Einrichtung der Behindertenhilfe in Rotterdam sein kann. 
Mit diesem Modell nehmen die Verantwortlichen die Veränderungen, die sich in der Zukunft 
abzeichnen, selbst in die Hand und planen vorausschauend die Weiterentwicklung ihrer 
Behindertenhilfe. Gleichzeitig weiten sie die Möglichkeiten des PBs aus, indem sie diese 
individuelle Form der Hilfe einem wesentlich größeren Personenkreis zukommen lassen, 
nämlich Bewohnern, die sich zur Zeit innerhalb eines institutionellen Systems befinden. 
Die Kompetenz eines behinderten Menschen, selbst Arbeitgeber zu sein, wird bei Menschen 
mit geistigen und stärkeren psychischen Behinderungen oft nicht ausreichend vorhanden sein. 
Die zum großen Teil nur mangelhafte Kompensation dieser Einschränkung durch 
Vertrauenspersonen wird auch weiterhin dazu führen, daß Hilfen gemeinsam von Menschen, 
die geistig und/oder psychisch behindert sind und Professionellen organisiert werden. Für diese 
Hilfeprozesse bedarf es Strukturen und Regeln, also Institutionen. Die Qualität der Hilfeleistung 
eines erheblich auf Hilfe angewiesenen Menschen entsteht also weiterhin in der 
Ausbalancierung der Positionen in diesem Dreieck: 
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Die dem PB zugrundliegende Paradigmaverschiebung stärkt die Position des Nutzers. Diese 
Stärkung wird langfristig nur dann wirksam werden, wenn aus der Idee des PB eine potentiell 
verfügbare Wahlmöglichkeit wird. Die konkrete Organisation des PB, also der Transfer nach 
Deutschland, bedarf aber auch der größtmöglichen Vermeidung von Mißbrauch. Es ist daher 
wichtig, zukünftige Maßnahmen modellhaft zu erproben und in regelmäßigen Abständen zu 
evaluieren, um diese Gefahr möglichst gering zu halten. 
 

5. Siegfried Lindemann, Evangelische Stiftung Alsterdorf, Hamburg 

Persönliches Budget 
Stellungnahme zu den bei der Studienreise nach London und Utrecht 

vom 2. bis 6.November 1998 gewonnenen Erkenntnissen 
 
 
Die Konfrontation mit einem realisierten Persönlichen Budget war eine neue Erfahrung, da es 
diese Form der Leistung für Menschen mit Behinderung in Hamburg (noch) nicht gibt.  
Die Wahlmöglichkeit zwischen einer Sachleistung in Form einer organisierten Dienstleistung 
durch einen Träger und der Inanspruchnahme einer Geldleistung als Persönliches Budget wird 
von uns begrüßt, da dieses die konsequente Realisierung des Leitzieles einer 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderungen darstellt. 
 
In den Letzen Jahren vollzieht sich in der Behindertenhilfe ein Paradigmenwechsel, der auch in 
den Dienstleistungen, die die Evangelische Stiftung Alsterdorf erbringt, seine Ausprägung 
findet: 
Ging es bis in den Beginn der 90er Jahre hinein noch um eine familienähnliche Betreuung in 
Wohngruppen, mit der Tendenz, die hier lebenden Menschen zum Objekt einer Dienstleistung 
zu machen, so steht heute das Empowerment, also die Befähigung von Menschen, ihr Leben 
eigenverantwortlich zu gestalten, im Vordergrund. Sie sind somit Subjekt der eigenen 
Lebensgestaltung. Die Mitarbeiter der Institution haben die Rolle von Dienstleistern, die 
notwendige Unterstützung dort geben, wo der behinderte Mensch sie wünscht und benötigt. Er 
hat das Recht auf Unterstützung dort, wo funktionale Einschränkungen ihn an der Bewältigung 
des Alltags hindern, er hat aber als Bürger eines Gemeinwesens auch die Pflicht, alles das, 
was ihm möglich ist, selbst zu tun. 
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Trotz Paradigmenwechsel sind durch die Organisation jeder Dienstleistung institutionelle 
Erfordernisse gegeben, die für jeden Nutzer - selbst unter Einschluß von Kompromissen - 
Einschränkungen bei der eigenen Lebensgestaltung im alltäglichen Ablauf bedeuten (können). 
Insofern ist jeder Nutzer vor die Frage gestellt, sich zwischen den Vorteilen bei der 
Inanspruchnahme einer organisierten Dienstleistung als Sachleistung oder der eigenen 
Organisation mittels eines persönlichen Budgets zu entscheiden. 
In diesem Sinne wäre die Einführung des Persönlichen Budgets die konsequente Umsetzung 
des Paradigmenwechsels, wie oben benannt, auch n Hamburg. Der Mitbürger mit funktionalen 
Einschränkungen erhält durch den Bezug eines Persönlichen Budgets die Möglichkeit, seine 
Unterstützung durch Beschäftigung von Assistenten selbst nach seinen Wünschen und 
Bedürfnissen zu organisieren. Nicht eine zwischengeschaltete Institution organisiert die 
Dienstleistungen, sondern der Betroffene selbst ist Arbeitgeber. 
 
Inwieweit die angestrebten Ziele der Eigenverantwortung von Menschen mit schwerer geistiger 
Behinderung durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines “persönlichen Budgets” 
tatsächlich besser erreicht können, da auch hier Unterstützer die Hilfe organisieren, die durch 
Assistenten erfolgt, sollte kritisch diskutiert werden. So stellt sich die Frage, inwieweit eine 
Unabhängigkeit und Wahrnehmung der Eigenverantwortung tatsächlich gegeben ist, wenn 
auch bei dieser Unterstützungfsorm Berater benötigt werden, die zwischen Assistenten und 
Assistenznehmer vermitteln. 
Die Begegnungen während der Studienreise zeigten, daß es bisher sehr wenig Erfahrungen 
hinsichtlich eines “Persönlichen Budgets” für diesen Personenkreis gibt bzw. in den 
Niederlanden haben wir erlebt, daß es durch eine Elternorganisation ganz schnell zum Aufbau 
von Wohngruppen kam, wie sie von institutionellen Trägern der Behindertenhilfe vorgehalten 
werden. Die Zufriedenheit im Hinblick auf die gewonnene Freiheit bei der Lebensgestaltung war 
zwar sowohl bei den Budgetnehmern als auch den Angehörigen groß, diese Zufriedenheit muß 
jedoch auf dem Hintergrund der Existenz von Wartelisten für die Bewilligung jeder Art von 
Unterstützung relativiert werden. Es handelt sich um persönliche Erfolge, die erzielt werden, 
wenn ein Nutzer eine Bewilligung nach jahrelanger Wartezeit und teilweise Kampf erhält. 
Die Einrichtung von Wohngruppen mit zeitweisen Betriebsferien, wie sie uns beschrieben 
wurden, widerspricht dem Anliegen des Persönlichen Budgets. 
 
Die in Großbritannien und den Niederlanden gewonnenen Erkenntnisse zeigen, daß die 
Organisation der Assistenzleistungen durch die Betroffenen selbst überwiegend zu kleinen 
Arbeitsverträgen führt, von denen ein Assistent, wenn er denn hiermit seinen Lebensunterhalt 
bestreitet, mehrere abschließen muß. Die Zielgruppe für diese Arbeitsverträge ist zudem nicht 
das Fachpersonal, das von den Trägern der Behindertenhilfe im Rahmen der (teil-)stationären 
Angebote beschäftigt wird. 
Die Träger der Behindertenhilfe haben neben dem Anliegen der Zufriedenheit der Nutzer ihrer 
Dienstleistungen auch immer die Verantwortung, die Existenz des Unternehmens und dadurch 
die vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern. Einer kritischen Überprüfung muß meiner Einsicht 
jedoch das Angebot der Pädagogischen Betreuung im eigenen Wohnraum unterzogen werden, 
um den offensichtlichen Widerspruch zwischen Eigenverantwortung der Betreuten und der 
Intention jeder (Päd-)Agogik aufzulösen. 
 
Während der Studienreise sind uns fast ausschließlich positive Erfahrungen mit dem 
Persönlichen Budget sowohl von Budgetnehmern als auch von Vertretern der 
Sozialadministration geschildert worden. Diese dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß vor einer möglichen Realisierung in Hamburg viele inhaltliche, organisatorische, 
strukturelle und auch budgetäre Fragen noch offen sind und einer Klärung bedürfen. 
 
Die politische Durchsetzung der Wahlmöglichkeiten des Persönlichen Budgets bei den 
Kostenträgern einschließlich aller eventuell noch zu schaffenden Voraussetzungen muß 
Anliegen der Betroffenen sein, die sich organisieren. Sie können sich des solidarischen 
Interesses der Evangelischen Stiftung Alsterdorf sicher sein. 
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6. Kirsten Peters, Volker Caroll, Verein für Behindertenhilfe e.V. 

Direct Payment 
Eindrücke von der Studienreise Niederlande / Großbritannien 

 
 
(2. - 6.11.1998) 
Studienreisen bergen rückblickend immer die Gefahr, auf “schöne Erinnerungen” reduziert zu 
werden. Für uns hat die Teilnahme an der Studienreise zum Thema Direct Payment jedoch 
mehr hinterlassen. Das System Direct Payment ist eine Herausforderung an unsere Systeme 
der sozialen Dienstleistungen und an uns als professionell Tätige. Wenn Selbstbestimmung 
keine vielbeschworene Leerformel bleiben soll, dann müssen wir unser Dienstleistungssystem 
in Teilen radikal verändern. 
Bezogen auf die Studienreise sind aus unserer Teilnehmersicht besonders folgende 
Erkenntnisse zu bedenken und in der weiteren Diskussion zu berücksichtigen: 
1. Es gibt keine Ideallösung und keine Patentrezepte. Direct Payment soll und will nicht das 

“entweder-oder” definieren, sondern bewußt Möglichkeiten im Sinne von Alternativen und 
Wahlfreiheit eröffnen. 

2. Wir müssen uns auf die Kernaussagen der postulierten Selbstbestimmung konzentrieren. 
Das heißt: Der Betroffene muß entscheiden können, welche Hilfen er von wem bekommt. 
Nur wenn er so Subjekt des Geschehens ist, wird Selbstbestimmung erlebbar. 

3. Eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Direct Payment spielen die in Großbritannien und 
den Niederlanden stark vertretenen (und geförderten!) Selbsthilfebewegungen. Hier gibt es 
offensichtlich große (auch historische) Unterschiede zu Deutschland. Direct Payment 
bedeutet auch: der Mensch - der Betroffene- will es und fordert es ein. Nicht wir als 
Professionelle können definieren, “was gut ist”. 

4. Eindrucksvoll konnten wir erleben, daß Direct Payment auch von Menschen mit geistiger 
Behinderung zu nutzen ist. Dieses setzt voraus, daß ein umfassendes 
Unterstützungssystem (Beratungsbüros - Counsellor) aufgebaut wird, die auch einer 
Machtkonzentration “in einer professionellen Hand” entgegenwirkt.  

5. Inhalte der Leistungen werden vom Menschen mitbestimmt und gestaltet, - nicht alles muß 
auf das Erreichen von kurzfristigen Zielen reduziert werden (verkürzter Begriff der 
Eingliederungshilfe), sondern entscheidend im Direct Payment sind die Elemente der 
Begleitung und Assistenz, die dem betroffenen Mensch zu einer von ihm als “gut” 
empfundenen Lebensqualität verhelfen. 

6. Kein System läßt sich direkt auf das deutsche System transportieren - Problematisch ist 
besonders, daß die Debatten über Direct Payment leicht zur Sparmaßnahme 
instrumentalisiert werden können und daß nicht-professionelle, schlecht-entlohnte Arbeit 
Standards in Frage stellen können. 

7. Deshalb ist es in jeder weiteren Diskussion unerläßlich, sich zunächst gemeinsam auf die 
Standards und Qualitätsniveaus zu einigen, auf der sich Leistungen für Menschen mit 
Behinderungen vollziehen. 

8. Aber: Direct Payment hat für uns eine enorme Bedeutung, da sie den Kernpunkt “der Nutzer 
bestimmt, wer wann wo unterstützt” verdeutlicht und eine Subjektorientierung fördert. 

 

7. Dr. Stephan Peiffer, Leben mit Behinderung Hamburg 

Direct Payment und Persönliches Budget - ein Anstoß für die 
Entwicklung der Dienstleistungen für behinderte Menschen 

 

Direct Payment in Großbritannien und als mitteleuropäische Variante das Persönliche Budget in 
den Niederlanden bringen mit der konsequenten Umsetzung des marktwirtschaftlichen Prinzips 
in der Sozialpolitik die Selbstbestimmung der behinderten Menschen auf den Punkt. Als Gyles 
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Palmer und Lies van der Loo auf der Tagung “Behindert Wohnen”, veranstaltet vom 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V. und LEBEN MIT BEHINDERUNG 
HAMBURG, im Frühjahr 1998 berichteten, daß mittlerweile auch Menschen mit erheblichen 
geistigen Beeinträchtigungen vom Persönlichen Budget Gebrauch machen würden, wollten wir 
vor Ort hören, welche Wege eingeschlagen werden und welche Erfahrungen gemacht werden 
(Der Tagungsreader erscheint im Frühjahr 1999 im verlag selbstbestimmtes leben). 

Besonders interessierte uns, welche Assistenzangebote Budgetinhaber nutzen und wie der 
Gefahr begegnet wird, daß die Abhängigkeit von professionellen Diensten durch die 
Abhängigkeit von Angehörigen abgelöst wird. 

In der aktuellen Auseinandersetzung um den § 93 Bundessozialhilfegesetz ging es uns darum, 
wie in den Auseinandersetzungen zwischen Anbietern und Sozialhilfeträgern die Betroffenen 
Einfluß gewinnen und ihre Verbraucherinteressen geltend machen können. 

Frau Fank und Herr Westecker als Organisatoren der Reise eröffneten die Gelegenheit, in sehr 
komprimierter Form und auf hohem Niveau in Gespräche mit Budgetinhabern, Unterstützern 
und Sozialdienststellen zu kommen und dadurch den Mechanismus des Persönlichen Budgets 
in beiden Ländern kennenzulernen. 
(Wenn ich im folgenden ohne weitere Präzisierung vom Persönlichen Budget schreibe, so sind 
beide Systeme, das des Direct Payment in Großbritannien und das des Persönlichen Budget in 
den Niederlanden gemeint.) 
 

Selbsthilfe 
Bei fast allen Gesprächen waren es die Betroffenen, die den Ton angaben. Wir lernten 
Führungspersönlichkeiten kennen, die in der politischen Auseinandersetzung die 
Rahmenbedingungen für das Persönliche Budget erkämpft hatten und damit ihre eigene 
Lebenssituation grundlegend verändern konnten. Wir lernten Unterstützernetzwerke kennen, 
die von Betroffenen professionell geführt werden und von den Sozialdienststellen als 
kompetente Interessenvertreter akzeptiert sind.  

In der Bildungsarbeit etwa von Values Into Action für die Nutzung des Persönlichen Budgets 
werden hervorragende Werbematerialien entwickelt. Die Mitarbeiter sehen es als ihre Aufgabe 
an, Medien zu entwickeln, mit denen Budgetinhaber ihre Erfahrungen selbst an Interessierte 
weitergeben. 

Auf deutsche Verhältnisse übertragen heißt dies, daß die Selbsthilfebewegung ein stärkeres 
Gewicht erhalten kann, wenn sie ihre Basis verbreitert, sich verschiedenen Generationen 
öffnet, und wenn sie Menschen mit geistigen Behinderungen einbezieht und ihre 
Interessenvertretung unterstützt. Ein Weg hierzu kann es sein, für zusätzliche 
Serviceleistungen und Beratungsangebote Arbeitsplätze für Betroffene zu schaffen und bewußt 
Führungspersonen zu fördern. Die Organisationen PerSaldo oder People First zeigen, wie man 
Ressourcen erschließt und Beschäftigungsmöglichkeiten schafft, ohne selbst die Schwelle zum 
Leistungsanbieter zu übertreten.  

Die Einrichtungen und Dienste können die Selbsthilfeorganisationen fördern, indem sie 
Kooperationsprojekte verwirklichen, bei denen ihre Kunden die Selbstbestimmt-Leben-Gruppen 
kennenlernen und diese Organisationen ihrerseits sich den Bedürfnissen auch geistig 
behinderter Menschen stellen. Für ein Non-Profit-Unternehmen wie LEBEN MIT 
BEHINDERUNG HAMBURG, das Integration und Erweiterung der Selbstbestimmung als 
Unternehmensziel verfolgt, macht es Sinn bei der Qualitätsentwicklung der Dienstleistungen die 
Zusammenarbeit mit den Selbsthilfeorganisationen zu suchen. Diese können Bewohner von 
Wohngruppen in der Interessenvertretung gegenüber Mitarbeitern unterstützen oder im Prozeß 
der individuellen Hilfeplanung anbieten, Betroffenen zur Seite zu stehen. 

Die Anbieter verfügen über vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten, oft aber nicht über 
ausreichende qualifizierte behinderte Bewerber. Hier sollten wir über neue Formen der 
Personalentwicklung nachdenken, um zumindest für Arbeitsfelder jenseits der Pflege, z.B. bei 
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der Lebensbegleitung alleinlebender Menschen mit Behinderungen oder im Management, mehr 
berufliche Perspektiven für Betroffene zu bieten.  

Diese Ansätze bieten Chancen für behinderte Menschen, selbstbewußter ihre 
Lebensbedingungen zu gestalten. Ein Problem bleibt jedoch bestehen: Menschen, die ihre 
Interessen weder selbst äußern noch selbst vertreten können, brauchen Fürsprecher. 

 

Wahlmöglichkeiten 
Das Persönliche Budget verbreitert die Wahlmöglichkeiten. Dies erläuterte uns eindrücklich ein 
Mann aus der Grafschaft Wiltshire, der sich seit einem Jahr intensiv mit dem Gedanken trägt, 
ob er Direct Payment beantragen und den Schritt gehen soll, selbst Arbeitgeber für seine 
Assistenten zu werden. Sorgfältig wägt er die Vor- und Nachteile ab, sucht den Rat und die 
Unterstützung des Netzwerks und findet langsam seine Balance zwischen dem Bedürfnis nach 
Selbstbestimmung und dem nach Sicherheit.  

Das Persönliche Budget ist dabei nicht die alleingültige Lösung, aber es schafft erweiterte 
Möglichkeiten. Mit dem System des Persönlichen Budgets wurde in Großbritannien und den 
Niederlanden eine Alternative zur stationären Betreuung in Heimen geschaffen. Die Möglichkeit 
der Auswahl stärkt die Betroffenen und hat Rückwirkungen auf die herkömmlichen 
Leistungsangebote. 

In Deutschland existieren bereits sehr viel breitere Unterstützungssysteme bei den ambulanten 
Hilfen. Im sogenannten Arbeitgebermodell war der Ansatz in einem Teilbereich bereits 
verwirklicht. Die Pflegeversicherung hat dieses Modell jedoch bislang nicht zugelassen und 
gewährt für Menschen mit Behinderungen, die ihre Assistenten selbst beschäftigen wollen, nur 
das viel niedrigere Pflegegeld.  

Eine Erweiterung der Palette durch direkte Transfers, und sei es nur im Bereich der Pflege, 
würde auch in Deutschland die Wahlmöglichkeiten vergrößern und damit mehr 
Selbstbestimmung zunächst für Menschen, die einen eigenen Haushalt führen, ermöglichen. 
Die nötige Unterstützung, um den Pflichten als Arbeitgeber gerecht zu werden, könnte durch 
das vorhandene System der ambulanten pädagogischen Hilfen bereitgestellt werden. 

 

Wahlmöglichkeiten für Menschen mit geistiger Behinderung 
In England erlebten wir, wie auch Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung durch die 
neuen Möglichkeiten bestärkt wurden, ihren eigenen Lebensweg zu finden. In Hamburg können 
Menschen, die nicht unbedingt auf die stationäre Betreuung in der Wohngruppe angewiesen 
sind, mit Hilfe des Systems der sogenannten Pädagogischen Betreuung im eigenen Wohnraum 
entscheiden, ob sie in der eigenen Wohnung oder in der Betreuten Wohngruppe leben wollen. 

Auch ohne das Modell des Persönlichen Budgets zu übertragen kann die Entscheidung über 
verschiedene Lebens- und Betreuungsbedingungen befördert werden. Die Anbieter von 
pädagogischer Begleitung können die Mitarbeiter in den Wohngruppen immer neu bestärken, 
den Auszug von Bewohnern in die eigene Wohnung auch unter schwierigen Bedingungen zu 
fördern. Die Erfahrungen zeigen, daß nur wenige Bewohner diesen Schritt rückgängig machen 
und wieder zurück in die Wohngruppe ziehen. 

Die Einrichtungen können die Palette der Wahlmöglichkeiten durch neue Angebote erweitern 
und durch die Inhalte ihrer Arbeit motivieren, diese Chancen zu nutzen. In Kooperation mit 
Wohnungsbaugesellschaften oder in Eigenregie entstehen Projekte, damit behinderte 
Menschen in ähnlicher Lebenssituation benachbarte Wohnungen beziehen und sich 
gegenseitig stützen können. Hier entstehen neue Möglichkeiten, entwickelt sich eine größere 
Vielfalt von Leistungen. 

Für Menschen, die sich im Rahmen der Betreuten Wohngruppe wohl fühlen, sind andere 
Instrumente nötig, um die Entscheidungsspielräume zu erweitern. Die Einrichtungen können 
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Positionen aus ihren Gruppenbudgets herauslösen und einzelnen Bewohnern für den Einkauf 
von Lebensmitteln oder Haushaltsartikeln auszahlen. 

Jenseits der wirtschaftlichen Sphäre eröffnet sich das große Spektrum an Möglichkeiten, mit 
pädagogischen Hilfen Entscheidungsspielräume auszuweiten, mehr Einfluß auf die eigene 
Lebensführung zu erhalten, in größerem Maße die Ziele, das Ausmaß und die Formen von 
Unterstützungsleistungen zu bestimmen. 

Schwieriger ist die Übertragung englischer oder holländischer Erfahrungen auf die stationären 
Hilfen für diejenigen Menschen, die nicht in der Lage sind, Entscheidungen über die Auswahl 
von Dienstleistungen zu treffen. In einigen Grafschaften in Großbritannien wie in den 
Niederlanden ist der Zugang zum Persönlichen Budget auch für diese Menschen möglich. Der 
Einsatz von Mitteln wird von Angehörigen oder von Vertrauenspersonen entschieden und 
gegenüber der Sozialdienststelle verantwortet. 

Bei unserem Besuch beim Dachverband der Elternvereine in Utrecht wurde offensichtlich, daß 
die Betroffenen hierbei vom Regen in die Traufe, von der Abhängigkeit von professionellen 
Diensten in die Abhängigkeit von Eltern, geraten können. Eltern tun sich zusammen und 
gründen mit den Persönlichen Budgets ihrer Kinder Kleinheime.  

Ohnehin haben die Eltern durch ihre lebenslange Verantwortung für den behinderten 
Angehörigen eine hohe Bindung. Das Erwachsenwerden zu stützen, bei der Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit zu helfen, ist eines der großen Themen professioneller pädagogischer 
Begleitung. Es ist ganz natürlich, daß Konflikte mit den Eltern Schritte auf diesem Weg des 
Erwachsenwerdens darstellen. Sind die professionellen Helfer Angestellte der Eltern, ist das 
Ziel größerer Möglichkeiten zur Selbstbestimmung gefährdet. 

In Großbritannien begegnet man diesem Dilemma, indem Angehörige nicht alleine 
Entscheidungsträger für das Persönliche Budget werden können. Es wird eine Beratergruppe 
(“Trust”) für den behinderten Menschen gebildet, der neben den Angehörigen immer eine 
Person des Vertrauens angehören muß, die keine familiären Bindungen hat. Dies ist oft ein 
Mitglied einer Selbstbestimmt-Leben-Gruppe, es kann aber auch ein Rechtsanwalt oder eine 
andere Person aus dem persönlichen Umfeld sein. 

Dieses Modell erkennt an, daß die Eltern sicherlich die ersten sind, die dort, wo es notwendig 
ist, für einen Menschen mit schweren geistigen Behinderungen sprechen können, weil sie über 
die meiste Erfahrung und das größte Verständnis verfügen. Es berücksichtigt, daß 
Interessenkonflikte wahrscheinlich sind und fordert deshalb weitere Fürsprecher.  

Eine Rechtsgrundlage für solche Beratergruppen gibt es in Deutschland nicht. Trotzdem haben 
wir Spielräume, ein solches Modell zu übertragen. So versuchen die Betreuungsvereine 
gesetzliche Betreuer durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und durch kontinuierliche Beratung zu 
gewinnen und zu halten, die nicht Eltern sind. Die Tatsache, daß beim Betreuungsverein von 
LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG von 350 gesetzlichen Betreuern 320 
Familienangehörige sind, zeigt, wie schwierig dieses Unterfangen ist. 

Weitere Möglichkeiten tun sich wiederum jenseits der wirtschaftlichen Sphäre auf. Viele 
Anbieter stationärer Hilfen arbeiten daran, wie der Einfluß der Bewohner auf die 
Lebensbedingungen und auf die Inhalte der Assistenzleistungen erweitert werden kann. In den 
Verfahren der individuellen Hilfeplanung liegt das Hauptaugenmerk darauf, die 
Entscheidungsmöglichkeiten der Bewohner zu erweitern. Mit der Entscheidung eines Hilfeplans 
werden - im Rahmen des mit der Sozialdienststelle vereinbarten finanziellen und inhaltlichen 
Rahmens - Ziele, Inhalte und Form der Leistungen festgelegt. So kann dort z.B. festgelegt 
werden, ob ein Bewohner Training zum selbständigen Ankleiden erhält oder er lieber 
angekleidet werden will.  

Die Stellung des Bewohners kann dadurch gestärkt werden, daß eine Person seines 
Vertrauens an der Festlegung des Hilfeplans beteiligt wird. Die Mitarbeiter können Bewohner 
ermuntern, für diese Position auch andere Personen als die Eltern auszuwählen. 
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Wahlmöglichkeiten und die Reform des Sozialhilferechts 
Im Sinne des Persönlichen Budgets müßte ein solches Verfahren der Hilfeplanung auch als 
Auswahl zwischen verschiedenen Leistungen gestaltet werden. Die Reform des 
Bundessozialhilfegesetzes hat einen großen Anstoß in Richtung auf eine Differenzierung von 
Leistungen gegeben. Die Reform führt die Beteiligten jedoch in ein Dilemma: 

Der neue § 93 Bundessozialhilfegesetz sieht vor, daß zwischen den Sozialbehörden und den 
Anbietern leistungsgerechte Entgelte vereinbart werden sollen. Bislang wurden die Leistungen 
in einer Wohngruppe oder in einer Tagesstätte mit pauschalen Pflegesätzen vergütet. Dabei 
wurde in vielen Fällen für Menschen mit ständiger Betreuung derselbe Preis gezahlt wie für 
Menschen, die nachts allein bleiben können. In Zukunft wird das Entgelt nur für Personen mit 
vergleichbarem Hilfebedarf gelten. Der Pflegesatz wird durch verschiedene sogenannte 
Maßnahmepauschalen abgelöst werden. Behörden und Einrichtungen haben die Möglichkeit, 
nicht nur verschiedene Preise für hohes und für geringes Leistungsniveau festzulegen. Sie 
können vereinbaren, die Leistungen auch bezüglich ihrer Ziele und Inhalte weiter aufzufächern. 

So entstehen neue Wahlmöglichkeiten. Es besteht jedoch die Gefahr, daß es die 
Sozialdienststellen sind, die diese neuen Möglichkeiten vorrangig nutzen. Die Hamburger 
Sozialdienststellen begnügen sich nicht wie in Großbritannien mit der Festlegung eines 
finanziellen und inhaltlichen Rahmens. In den Kostenbewilligungen sollen in Zukunft die 
Leistungen im einzelnen aufgeführt, die Ziele für die Bewilligungsperiode festgelegt und die 
Einhaltung der Ziele kontrolliert werden. Je differenzierter die Leistungen definiert werden, 
desto größer wird der Einfluß des Sozialamtes auf die Hilfen. Hier zeigt sich ein Kardinalfehler 
in der Reform des Sozialhilferechts. Sie ersetzt die Abhängigkeit von Einrichtungen durch die 
Abhängigkeit von Sozialdienststellen statt die Betroffenen zu stärken. 

Oder aus Sicht eines Anbieters: ermöglichen wir den Bewohnern von Wohngruppen die 
Auswahl nicht nur zwischen verschiedenen Wohngruppen sondern auch zwischen 
verschiedenen Leistungskomplexen, so setzen wir sie der Gefahr aus, daß nicht sie sondern 
die Sachbearbeiter des Sozialamts entscheiden, ob sie ein Ankleidetraining erhalten oder ob 
sie angekleidet werden. Das Verwaltungshandeln kann hier deutliche Grenzen für die 
Wahlmöglichkeiten behinderter Menschen setzen. 

Aber auch im Sozialhilferecht bestehen Möglichkeiten, die Kompetenz der Betroffenen zu 
berücksichtigen. Im Gesamtplan nach § 46 Bundessozialhilfegesetz werden für alle Leistungen 
der Sozialhilfe Ziele und Maßnahmen unter zwingender Beteiligung des Betroffenen festgelegt. 
Da der Horizont hier viel weiter gefaßt wird, so sind neben der Betreuung in der Wohngruppe 
auch die Begleitung in der Tagesstätte, Fahrdienste oder andere Leistungen im 
Zusammenwirken einzubeziehen und aufeinander abzustimmen. Dieser Gesamtplan 
beschränkt sich auf das Setzen von Rahmenbedingungen.  

Wenn sich die konkrete Kostenbewilligung auf diesen groben Rahmen beschränken würde, 
wären Pauschalierungen als persönliche Sozialleistungsbudgets durchaus denkbar. Innerhalb 
dieses Gesamtplans könnte der Betroffene seine Wahlmöglichkeiten nutzen und sein 
Leistungspaket zusammen mit dem Anbieter schnüren.  

 

Beratung und Verbraucherschutz 
Die Gesprächspartner in Großbritannien wie in den Niederlanden haben uns gezeigt, daß es für 
die Installation eines Budgetsystems unerläßlich ist, behinderte Menschen in ihren 
Verbraucherrechten zu stärken. Auch ohne die Einführung Persönlicher Budgets sind hier 
wiederum Denkanstöße zu finden. 

Die Anbieter können zur Emanzipation ihrer Kunden beitragen, indem sie ihre Leistungen 
definieren und klare Aussagen über die Qualität ihrer Angebote machen. Sie können größere 
Wahlmöglichkeiten schaffen, wenn sie vom Komplettangebot der Rundumbetreuung abgehen 
und der Versuchung widerstehen, durch Koppelung etwa von Miet- und Betreuungsverträgen 
neue Abhängigkeiten aufzubauen. 
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Die Betreuungsvereine haben für Menschen, die unter gesetzlicher Betreuung stehen, bereits 
Profil als unbequeme Interessenvertreter gewonnen. Die Behindertenverbände haben sich 
noch kaum auf diesem wichtigen Feld des Verbraucherschutzes betätigt, da sie entweder zu 
sehr auf die eigene Klientel konzentriert waren oder weil sie selbst als Leistungsanbieter 
auftreten. Wenn die Organisationen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sich der 
Interessenvertretung von Menschen mit geistigen Behinderungen öffnen, können sie durch 
Zusammenarbeit mit etablierten Verbraucherorganisationen ein neues Gewicht erhalten, indem 
sie Leistungsmängel von Einrichtungen aufgreifen und deren Kunden in der 
Auseinandersetzung um bessere Betreuungs- und Lebensbedingungen unterstützen.  

Die Sozialdienststellen wären gut beraten, Beschwerdestellen und Initiativen unabhängiger 
Beratung mit finanziellen Ressourcen auszustatten. Die Stärkung behinderter Menschen, ihrer 
Angehörigen oder ihrer gesetzlichen Vertreter in der Rolle des Kunden erschließt das größte 
Potential für externe Qualitätskontrolle gegenüber Einrichtungen und Diensten. 

 

Resümee 
Dem differenzierten System der deutschen Behindertenhilfe würde die (Wieder-)Einführung des 
Persönlichen Budgets gut zu Gesicht stehen. Aber auch ohne einen solchen großen Wurf lohnt 
der Blick über den Tellerrand, um Wege zu sehen, behinderte Menschen als Marktpartner zu 
stärken und ihnen mehr Möglichkeiten für die Wahl ihrer eigenen Lebens- und 
Betreuungsbedingungen zu eröffnen. 
 

VIII. Anhang 

1.1. Großbritannien – Vereinbarung über Direktzahlungen s. S. 27 
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Zwischen  (1) Essex County Council  (”Kreisverwaltung”) 

        County Hall 

        Chelmsford 

und  (2) Herrn/Frau……………..  (”Leistungsempfänger/in”) 

        Wohnhaft in ………………. 

 

In Anbetracht dessen, daß 

(a) die Kreisverwaltung die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme von 

Gemeindebetreuungsmaßnahmen durch den Leistungsempfänger geprüft und 

daraufhin entschieden hat, daß die in beigefügter Vereinbarung aufgelisteten 

Betreuungsmaßnahmen dem Leistungsempfänger zu gewähren sind, 

(b)  der/die Leistungsempfänger/in gewillt und fähig ist, die in der 

Betreuungsmaßnahmen-Vereinbarung mit * gekenn-zeichneten Dienstleistungen 

(hiernach ”Leistungen”) selbst sicherzustellen und die Kreisverwaltung gewillt ist, 

eine Zahlung direkt an den/die Leistungsempfänger/in zu tätigen, damit letzere(r) 

die Leistungen bezieht, 

wird folgendes vereinbart: 

 

1. Die Kreisverwaltung zahlt den wöchentlichen Betrag (”Direktzahlung”) von £ …………. an 

den/die Leistungsempfänger/in. Diese Zahlungen werden für den Zeitraum von 28 Tagen 

geleistet, erstmalig am……………., nach den Maßgaben des vereinbarten Zeitplans. Die 

festgesetzte Direktzahlung berücksichtigt einen veranlagten Beitrag des/der 

Leistungsempfänger/in von £ ………….. pro Woche. Dieser Betrag stellt die Zuzahlung 

des Leistungsempfängers zu den Kosten der Leistungen dar. 

2. Im Regelfall überweist die Kreisverwaltung die Direktzahlung auf das Konto des 

Leistungsempfängers, Kto.Nr. ……….. bei der …………… Bank. Die Parteien können in 

Ausnahmefällen andere Modalitäten vereinbaren. 

3. Der/die Leistungsempfänger/in verwendet die Direktzahlung zur Beschaffung der 

Leistungen. 

4. Die Leistungen, die der/die Leistungsempfänger/in mit der Direktzahlung bezieht, dürfen 

nicht von folgenden Personen erbracht werden: vom Lebenspartner (Ehegatten oder 

anderen Partner) oder nahen Verwandten, die im gleichen Haushalt leben (Verwandte 

bedeutet hier Elternteil, Schwiegereltern, Tante, Onkel, Großvater, Großmutter, Sohn, 

Tochter, Schwiegersohn, Schwiegertochter, Stiefsohn, Stieftochter, Bruder oder 

Schwester, einschließlich der Ehe- oder Lebenspartner der vorgenannten). 

5. Der/die Leistungsempfänger/in darf die Direktzahlung nicht dafür verwenden, Leistungen 

von folgenden Personen zu beziehen: 

(a) von einem nahen Verwandten (gemäß Nr. 4), der in einem anderen  
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      Ort wohnt, oder 

(b) von einem Mitbewohner im Hause des/der Leistungs- 

     empfängers/erin, es sei denn, die Kreisverwaltung hat schriftlich  

     zugestimmt. 

6. Mit der Direktzahlung bezweckt die Kreisverwaltung, daß der einzelne 

Leistungsempfänger die Leistungen in Eigenregie sicherstellt, die er/sie laut Vereinbarung 

persönlich benötigt. Sollte die Kreisverwaltung jedoch der Meinung sein, daß der 

Dienstleister keine ausreichenden Leistungen erbringen kann oder für solche Arbeiten 

ungeeignet ist, ist sie dazu berechtigt, den/die Leistungsempfänger/in aufzufordern, eine 

andere Person oder Organisation als Dienstleister einzustellen. 

7. Vorbehaltlich Nr. 12 erkennt der/die Leistungsempfänger/in an, daß er/sie dafür 

verantwortlich ist, alles Nötige zur Beschaffung der Leistungen zu veranlassen. Ferner 

versichert er/sie, etwaige damit im Zusammenhang stehende Rechtsvorschriften zu 

beachten.  

8. Die Direktzahlung darf nicht für (hier evtl. Beschränkungen beschreiben) ausgegeben 

werden. 

9. (i)  Bei einer Änderung in der Bewertung der Bedürfnisse des/der 

Leistungsempfängers/in kann die Kreisverwaltung jederzeit die  

Direktzahlung kürzen oder anheben. 

   (ii)  Einmal im Jahr zum 1. April überprüft die Kreisverwaltung die Höhe der  

Direktzahlung unter Berücksichtigung der Entwicklung der vertraglich vereinbarten 

Sätze, die für die von der Kreisverwaltung bezahlte häusliche Pflege gelten. 

   (iii) Bei einer Kürzung der Direktzahlung informiert die Kreisverwaltung  

schriftlich den/die Leistungsempfänger/in mindestens zwei Monate im voraus unter 

Angabe der Gründe für die Kürzung. 

10. Die Kreisverwaltung überprüft regelmäßig, spätestens nach einem 

Jahr, ob sich Änderungen in den Bedürfnissen des/der Leistungs-empfängers/in 

ergeben haben und inwieweit der/die Leistungsemp- 

fänger/in die Aufgabe bewältigt, den Bezug der Leistungen sicherzustellen. 

11.1 Damit die Kreisverwaltung die Verwendung der Direktzahlung durch 

 den/die Leistungsempfänger/in überwachen kann, muß letzere(r): 

(a) Das Konto Nr. …………… bei der …………….. Bank verwenden oder dafür 

Sorge tragen, daß alle Bewegungen im Zusammenhang mit den vereinbarten 

Betreuungsmaßnahmen für den Leistungs-empfänger über das Konto laufen. 

Dieses Konto darf auch zur Verwaltung der Zuwendungen von anderen 

Organisationen in Bezug auf die Bedürfnisse des/der Leistungsempfängers/in 

verwendet werden. Weder diese Einkünfte noch die davon bestrittenen Ausgaben 

werden in die vierteljährlichen Erklärungen (siehe unten) mit aufgenommen. 
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(b) Der Kreisverwaltung eine vierteljährliche Übersicht (in einem von der 

Kreisverwaltung festgelegten Format) aller Einkünfte und aller Ausgaben im 

Zusammenhang mit der Verwaltung des Direktzahlungskontos zur Verfügung 

stellen. 

(c) Die ausgefüllte vierteljährliche Erklärung bei der Kreisverwaltung innerhalb 

14 Tage nach Quartalsende einreichen. 

(d) Der vierteljährlichen Erklärung alle Quittungen und Kopien der Kontoauszüge 

oder des Bausparkassenbuches beifügen, als deutliche Belege dafür, wo und wie 

die Direktzahlungen ausgegeben wurden.  

(e) Der Kreisverwaltung (auf Verlangen) alle im Besitz des/der 

Leistungsempfängers/in befindlichen Unterlagen bezüglich seines/ihres 

Betreuungsmaßnahmenkatalogs überlassen. 

11.2 Nach Erhalt der vierteljährlichen Erklärung(en) ist die Kreisverwaltung 

nach vorheriger Abstimmung mit dem/der Leistungsempfänger/in berechtigt, die 

zukünftigen Direktzahlungen anzupassen, um evtl. zuviel gezahlte Beträge aus 

vorangegangen Quartalen auszugleichen. 

12. Für den Fall, daß die Vorkehrungen des/der Leistungsempfängers/in für den Bezug der 

Leistungen nicht funktionieren, sei es aufgrund eines Notfalls oder aus anderen 

Gründen, verpflichtet sich die Kreisverwaltung dafür zu sorgen, daß der/die 

Leistungsempfänger/in die Leistungen erhält, die für ihn/sie als notwendig festgelegt 

wurden, um die wichtigsten Bedürfnisse laut Vereinbarung zu befriedigen.  

13. Unbeschadet ihrer Rechte unter den Punkten 16 und 17 dieser Vereinbarung darf die 

Kreisverwaltung den/die Leistungsempfänger/in zur Rückzahlung der Direktzahlung oder 

eines Teils davon auffordern, wenn sie davon überzeugt ist… 

(a) daß die Direktzahlung ganz oder teilweise nicht zur Beschaffung der 

Leistungen oder von Teilen der Leistungen verwendet wurde, 

(b) daß der/die Leistungsempfänger/in gegen die Bestimmungen der Nummern 

4 und 5 oder gegen andere Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen hat oder 

(c) daß der/die Leistungsempfänger/in Zuwendungen von Dritten (z.B. vom 

Fonds für Unabhängiges Leben/Independent Living Fund) für die gleichen 

Leistungen oder für Teile davon erhalten hat. 

14. Es steht der Kreisverwaltung frei, die Direktzahlung kurzfristig auszusetzen, falls sich 

der/die Leistungsempfänger/in im Krankenhaus befindet oder aus anderen Gründen die 

Leistungen vorübergehend nicht in Anspruch nehmen kann. 

15. Stirbt der/die Leistungsempfänger/in prüft die Kreisverwaltung sorgfältig, welche 

vertraglichen Verpflichtungen der/die Verstorbene noch hatte. Auf dieser Grundlage wird 

der zurückzufordende Anteil der Direktzahlung festgesetzt.  
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16. Nach Maßgabe des Beschwerdeverfahrens der Sozialbehörde in der Kreisverwaltung ist 

der/die Leistungsempfänger/in berechtigt, Beschwerde gegen die Handhabung dieser 

Vereinbarung einzulegen. 

17. Beide Parteien können diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen 

schriftlich kündigen. 

18. Die Kreisverwaltung darf diese Vereinbarung fristlos kündigen, wenn.. 

(a) sie nicht davon überzeugt ist, daß der/die Leistungsempfänger/in geeignete 

Maßnahmen getroffen hat, um die Leistungen zu sichern oder 

(b) der/die Leistungsempfänger/in gegen Bestimmungen dieser Vereinbarung 

verstößt oder 

(c) der/die Leistungsempfänger/in die Direktzahlung nicht oder nur teilweise für 

die Leistungen ausgibt. 

Ich bestätige hiermit, daß ich die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstehe und daß ich sie 

einhalten werde. 

 

Unterschrift des Direktzahlungsempfängers, Name des Direktzahlungsempfängers, Datum der 

Vereinbarung, Unterschrift des Zeugen, Name des Zeugen, Datum, Vereinbart im Namen der 

Kreisverwaltung Essex, Name des Beauftragten, Datum 
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1.2. Peter, Clare, David, Sandra – Vier Beispiele mit Direktzahlungen (in 
Englisch) 

 

Peter 
 
Peter uses a wheelchair and also has a learning difficulty. He is very clear in his own mind what 
he wants from life. However, people need to know him well in order to be sure about what he 
says. People need to respect the way in which he communicates. 
 
He, like many other people who use community care services, had been frustrated by the 
traditional options on leaving school. But Peter has a very good care manager. His mother 
says: “If there is anything going on out there she is on the ball with it right away.” In keeping 
with this his care manager had already helped Peter to get money from the Independent Lifing 
Fund (ILF). She then suggested he might be interested in taking advantage of Direct Payments. 
 
Peter, his mother, care manager and the Direct Payments co-ordinator got togeter at his home 
to assess his suitability for the scheme. Unlike many local authority schemes the important 
thing for Peter was that they were not overly concerned with the fact that Peter might not have 
the capacity to consent. The co-ordinator was more concerned that he would be enabled to 
control the Direct Payment and determine, in whatever way, how it was used. In keeping with 
the spirit of Direct Payments it was important to the Direct Payments scheme that Peter himself 
retained autonomy. Peter was asked questions about how he would use a Direct Payment. In 
particular the scheme co-ordinator wanted assurance that Peter would be able to express 
preference about how he might use a personal assistant. His mother remembers the meeting: 
“The questions were very straight forward if you broke them down, I felt that someone like Peter 
might lose out if the questions were not broken down for him.” 
His mother and Care manager helped interpret his answers. The scheme co-ordinator was 
happy that Peter would have control over the payment, even if he had a lot of assistance in 
managing the money an personal assistant. 
 
Both Peter and his mother signed the agreement, Peter using a cross to sign. The local 
authority were happy with this. Money is paid into his account and cheques are signed by both 
Peter, using a cross and his mother. The bank, according to Peter's mother, have been 
extremely flexible and helpful. 
 
Peter has a personal assistant who is paid for with his Direct Payment. This is an addition to 
other assistance purchased through ILF. As with other examples used in this resource pack he 
has been fully involved in the selection of his personal assistants, although not in a traditional 
sense. Firstly, personal assistance are initially only employed on a temporary contract by Peter. 
But his feelings and wishes are fully respected during selection. He also has the veto at the 
interview stage: “If Peter does not take to someone then the alarm bells start to ring. When 
someone comes for an interview and I think they are the bees-knees, if Peter does not gel with 
them then it is a no got. It is his choice.” 
 
Peter has a hectic life now. He does the things that he wants to do. He really enjoys swimming, 
bowling and visiting museums. His itinerary is decided by Peter himself and his personal 
assistants explore new ideas with him. Peter indicates what he likes to do and when he wants 
to do it. 
 
In order to provide safeguards for Peter the Direct Payment scheme co-ordinator, care 
manager, family and sometimes his personal assistants get together once a month to discuss 
how things are going for Peter and what changes he might wish to make. 
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Clare 
 
Clare makes her views and ideas known to those around her through her behaviour, 
vocalisations, facial expressions and general mood. Her happiness, or unhappiness, has 
provided those who know Clare with the signposts for decisions making about her life and 
which direction she would like it to go. For those around her know who she likes to be with, 
where she likes to go and where she likes to live, what she likes and what she doesn't. Whilst 
the concept of Direct Payment is too complex für Clare to grasp, she clearly demonstrates her 
happiness with the support Direct Payment has enabled her to have and what it enables her to 
do. 
 
Clare is in her 20's and presently lives in a small self-contained flat adjacent to her parent`s 
home. Clare moved to the flat in March 1998 after spending many years in institutional and 
residential services, initially for respite care, then in more recent years accessing full time care 
in a group home for three young people. 
 
Clare's mother describes her life now as being, “wonderful, absolutely wonderful”. But things 
have not always been so for Clare and her family. They have all battled für many years to get 
what they have now. 
 
Conscious and unhappy that Clare would be offered traditional day services when she left 
school, her mother shared her fears with the social worker carrying out Clare`s assessment, 
only to be told there wasn't anything else. Clare's mother responded saying, “ I don`t want yet 
more institutional and segregated services for Clare. Clare needs people to assist her in living 
every aspect of her life, it would make more sense to invest money directly in people to support 
Clare”.  
 
By this time a circle of support had been formed around Clare consisting of friends and family. 
After many meetings they had pooled their ideas about what Clare liked to do and what she 
didn't like and thought of new things she might like to try and formed a plan. After lengthy 
discussion and negotiations with the health authority which funded Clare's services, it was 
agreed that £10,000 be allocated for Clare's day supports. 
 
During this time it was evident to Clare's family and to members of the circle that Clare was 
becoming more and more unhappy and distressed living in the group home. 
 
Another battle began in trying to convert existing funding allocated to the residential home into 
more personal direct supports for Clare, which in turn would enable her to move out to her own 
home. After a lot of negotiation and pressure from Clare's circle and family, the funders finally 
agreed. Independent Living Advocacy a new organisation that enables people to access Direct 
Payments in the area, assisted in forming a Trust for Clare. The Trustees manage the funds 
that come from three different sources: Social Services, the health authority and the 
Independent Living (1993) Fund. The local authority element (£ 200) is paid through a Direct 
Payment scheme. The agreement is between the local authority and the Trust and is signed by 
its Trustees. The health authority, which provides the majority of funding, makes its payment 
under section 64 of the Health Service and Public Health Act 1968. The money goes via a small 
charitable organisation that simply passes the money onto the Trust. 
 
One of the reasons that all parties are happy with these arrangements is because of the 
transparency that exists. All decision making is discussed amongst the Trustees and circle of 
support, a third Trustee provides and extra safeguard for Clare. In this sense Clare's mother 
feels that they can do no more to make themselves accountable. All financial records are, of 
course, kept. The Independent Living Advocate maintains Clare's arrangements, and the 
decisions made about her support com under greater scrutiny than those managing Direct 
Payments on their own. 
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Clare`s mother and those around her who are close to her believe that a Direct Payment has 
enabled Clare to have a far happier, fuller, more diverse lifestyle, which in turn has let Clare's 
vibrant personality really shine through and has enabled her to feel more relaxed and confident. 
After the poor experiences of services in the past, Clare's mother believes that she richly 
deserves this. 
 

David 
 
For many people Direct Payments can open up a whole new world of choice and opportunity. 
Unfortunately, many people who have high support needs are excluded from this. David is one 
person who has such needs and who has benefited from Direct Payments. 
 
David's parents felt, as he was getting older, that the family needed a break from one another. 
They felt that David needed a break from them as much as they needed a break from him. But, 
as with many families, this threw up a whole set of questions and dilemmas. Where would he 
go for respite care? What would he want? How would he react to being moved out of his house 
for three weeks of every year? 
 
The problem with respite is that its primary function is to meet carers` needs, with little thought 
given to the needs of people with learning difficulties themselves. David's mother summed it up: 
“If you have no speech and someone says to you,' you are going there and you haven`t got a 
choice', then you are stuck with it and when you come home you are going to resent that.” 
 
His parents did not want to use a traditional respite facility. When they heard about Direct 
Payments they knew that they had an option that would suit everyone. After some discussions 
with the local Independent Living Advocate they realised that they would be able to use Direct 
Payments to enable David to do the things he wanted to do, with the people he wanted to do 
them with. 
 
They set up an Independent Living Trust, with a close family friend who had known David for 20 
years, acting as the third Trustee. David's Care Manager made all the necessary arrangements 
for the Direct Payment to happen. David gets £3,200 per annum to use as and when both he 
and his parents want to. He goes on holiday for a week with two support workers, leaving plenty 
available für weekends away. 
 
The choice of who supports David is an important one according to his mother. She says: “If he 
doesn't want to go with somebody, then he deosn't want to know. He's like you or me and he 
will show it. Although he has got no speech he understands everything. You can understand 
when he is comfortable and when he isn't comfortable. His main support worker comes here 
and he waves goodbye to me. Now that is brilliant!” 
 
Decisions about support workers are made on this basis and David`s behaviour, movements 
and moods are relied on to inform those around him of what course of action to take. David also 
gets a small amount of money from the Independent Living Fund and this means that potential 
long-term supporters can work with David on a trial basis. “I could see his reactions when they 
came back and if he wasn't happy then he wouldn't employ them again”, says his mother. 
 
The local authority recognises Daivid`s Trust as a good way for people, who may not have the 
capacity to consent, to take advantage of Direct Payments. The safeguards are there for David 
and there is sufficient choice and control for him in that the unique way in which he 
communicates is respected as a way of making his wishes known. 
 

Sandra 
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Sandra is 30 years of age. She has a physical disability as well as learning difficulties and uses 
her facial expression and movements to communicate to others her likes and dislikes. Sandra 
used to spend much of her time at a day centre, but got little out of it. Her parents and 
supporters recognised that it was not the staff's fault, but after basic personal care needs of all 
the users had been met there was little time left over for Sandra to enjoy life. She spent most of 
her days in one room in the Centre. 
 
Eight years ago Sandra's parents heard about a local service brokerage scheme which was 
being piloted. Sandra was one of the early recipients of the service. She has not looked back 
since. The role of the broker was initially one of discovering what Sandra wanted from support 
and facilitating that support. The broker remembers: “It was clear that Sandra needed her own 
support. It was clear that she needed a life!” One post was advertised in a local paper and 
Sandra received a massive response. Her parents were more involved in the recruitment 
process than Sandra was. It was felt that Sandra needed more time to make decisions about 
people and initially the post was on a short-term contract. This gave Sandra the time to show 
people whether or not she was happy spending time with the new support worker. Sandra was 
then given more hours and ILF funding for more support. Two more support workers were 
employed. 
 
The social services money was being used to purchase support for Sandra by the brokerage 
agency, but workers were employed by a local provider. When the pilot stage of the project 
ended and the service was placed on a firmer footing the workers were transferred to another 
provider. However, all involved did not think that this was satisfactory. It was dicided that the 
money be paid to Sandra via the brokerage agency and that she purchase support from self 
employed support workers. This meant that there now existed a clear line of accountability 
between Sandra and her personal support workers. Cheques were initially signed by Sandra's 
mother and countersigned by the brokerage agency. The fact that workers were self-employed 
meant that Sandra or her representatives did not have all the responsibility of being employers. 
 
All decisions about Sandra's personal support are made with the help of others, with Sandra 
herself making clear choices about whom she likes to be with and how she spends her time. 
Although she does not use verbal communication she does tell people what she wants. Her 
mother says: “Oh she will tell you what she wants, she will certainly tell you. A look from Sandra 
will tell you if she is happy or is not happy.” The fact that there are varied sources of assistance 
and advocacy around Sandra means that there many safeguards. The brokerage agency is 
contracted to monitor and review. They see one of their roles as providing Sandra with a source 
of independent advocacy. The agency is fully involved in supporting Sandra herself to make 
decisions. More recently it was decided that the agency no longer be involved in signing 
cheques: it was seen as inappropriate and unnecessary. A cousin now countersigns cheques. 
All of those involved meet every six weeks and discussions are carefully recorded. 
 
The evolution from a block purchased day centre place to service brokerage and an 
individualised funding arrangement that could be made under Direct Payment scheme has 
taken eight years. Sandra has benefited greatly. She now does things that she wants to do 
spending her time horse riding, going out and abourt and having the occasional whisky that she 
clearly likes very much. But she is also now in control, the line of accountability which exists 
between Sandra and the people she contracts with gives her, with the assistance of those 
around her, the power to make the decisions and choices to which she has a right. 
(Quelle: Ryan, Holman 1998a, S. 21-28) 
 
 

3. Materialien von der Veranstaltung "Persönliches Budget" im Rauen Haus 
am 10.11 98 

 
Frau Bouts von der Abteilung “ondersteuning van mensen met een handicap in de 
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sammenleving” der Stiftung Pameijer Keerkring aus Rotterdam berichtete über die Erfahrungen 
mit dem persönlichen oder die Person begleitendem Budget. 
 
Personengebundenes Budget (persoonsgebonden budget oder PGB) 
 
Eine vom Kostenträger einberufene Kommission stellt fest, welcher Eingruppierung (I-VIII) der 
Grad der Behinderung des einzelnen Antragstellers entspricht. Die Person mit einem 
persönlichen Budget kann nun über zweihundert Gulden monatlich frei verfügen. Für den 
anderen Teil des Budgets kauft sie Dienstleistungen von entsprechenden Einrichtungen ein 
oder stellt Assistenten selber ein. Die hierfür notwendigen Mittel werden von einer Sozialbank 
verwaltet und gemäß der in Holland gültigen Gesetze entsprechend abgerechnet.  
 
Personenbegleitendes Budget (persoonsvolgend budget oder PVB) 
 
Eine Einrichtung erhält ein Budget, was sie anstelle des Aufbaus neuer Heimplätze in 
persönliche Budgets für Heimbewohner bzw. Personen auf der Warteliste aufteilt. Dieses 
Aufteilung erfolgt durch die Institution, die sich an den Richtlinien und Eingruppierungen des 
PGB orientiert. Das die Person begleitende Budget überschreitet allerdings die Höchstgrenzen 
des PGB, um auch Menschen mit stärkeren Behinderungen diese Möglichkeit der 
Unterstützung zu eröffnen. In diesem Falle tritt die Institution an die Stelle des Staates, der bei 
dem persönlichen Budget direkt mit dem Nutzer in Kontakt tritt. Die Organisation stellt sicher, 
daß der behinderte Mensch sich die Dienste einkaufen kann, die auf dem Hintergrund eines 
gemeinsamen Assessments für ihn notwendig sind. Diese Dienstleistungen müssen nicht von 
der Institution selbst bereitgestellt werden.  
 
Das Selbstverständnis der Professionellen in dem Konzept Persönliches Budget 
 
Frau Bouts stellt mit folgendem Beispiel die Aufgaben des Professionellen dar, die er bei der 
Begleitung eines behinderten Menschen mit einem persönlichen Budget hat.  
 
“ICH BIN WIE EINE SCHILDKRÖTE, DIE LANGSAM ABER SICHER AUF IHR ZIEL ZUGEHT.” 
Von einem Leben im Internat zu einem Leben in der Gesellschaft. 
 
Mein Name ist José Bouts. Seit 20 Jahren bin ich in der Fürsorge für Geistigbehinderte tätig. 
Die ersten 14 Jahre arbeitete ich als Leiterin in verschiedenen Heimen, die letzten sechs Jahre 
als Projektleiterin. 
 
In den Niederlanden ist der größte Teil der Fürsorge so organisiert, daß Behinderte die etwa 
zwei Stunden Unterstützung in der Woche brauchen, diese in ihrer eigenen Wohnung 
bekommen können. Brauchen Geistigbehinderte mehr Unterstützung, sind sie entweder auf 
ihre Familien oder auf ihr Heim oder Internat angewiesen. Durch den Bedarf an Unterstützung 
wird also bestimmt wo Geistigbehinderte wohnen. In diesem Sinne sind Fürsorge und Wohnen 
miteinander verbunden. Wenn man aber Geistigbehinderte und ihre Familie nach ihren 
Wünschen fragt, entsteht ein ganz anderes Bild. 
 
Vor fünf Jahren hat die Pameijerkeerkring Stiftung Geld für eine Anzahl von Heimplätzen nicht 
zum Bau neuer Heime ausgegeben. Es wurden zuerst die Behinderten und ihre Familien nach 
ihren Wünschen gefragt und danach wurde gehandelt. Wohnen und Fürsorge wurden getrennt. 
Das Wohnen wurde so organisiert wie für jeden Holländer: Der Behinderte mietet oder kauft 
eine Wohnung. 
Ich wurde als Projektleiterin bei ZOOM angestellt. ZOOM bedeutet Fürsorge und Unterstützung 
nach Maß. Man könnte sagen, daß ich eine Fürsorgemaklerin bin. Das Geld von den 
Heimplätzen können wir benützen um Fürsorge und Dienste einzukaufen. 
 
Zuerst finden mehrere Gespräche mit dem Behinderten und seiner Familie statt, damit wir uns 
ein Bild von seiner Situation machen können. 
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− Wer ist der Behinderte? Was hat ihm in seinem Leben Freude gemacht und was hat 
ihm nicht so gut gefallen? Was waren wichtige Momente in seinem Leben? 

− Wie, wo und mit wem würde er gerne zusammenleben? 
− Was kann er selbst tun und wobei benötigt er Hilfe oder Unterstützung? 
− Wer kann ihm diese Unterstützung bieten: Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, 

Nachbarschaftshäuser oder Mitarbeiter unserer Stiftung usw.? 
 

Aufgrund dieses geschaffenen Bildes wird dann ein individueller Sorge- und 
Dienstleistungsplan geschrieben und ein passendes Paket eingekauft. Teile eines solchen 
Planes sind zum Beispiel: 

 
− Mahlzeiten, die nach Hause gebracht werden; eine Stelle wo man hingehen kann um mit 

Anderen zusammen zu essen; Hilfe beim Kochen; 
− Begleitung bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer selbständigen 

Haushaltsführung; 
− Unterstützung beim Reinigen der Wohnung; 
− Körperliche Versorgung; 
− Eine Dienststelle die 24 Stunden am Tag erreichbar ist. 

 
In den letzten Jahren haben wir für über 70 Geistigbehinderte Dienstleistungspakete 
eingekauft. Die meisten wollten alleine oder mit ein/zwei anderen Leuten zusammen in einer 
eigenen Miet- oder Eigentumswohnung leben. In der eigenen Wohnung wird dann die 
Unterstützung angeboten. 
 
Oft hören wir, diese Lebensform ist doch nur etwas für leicht Geistigbehinderte! Das Projekt 
ZOOM und andere Initiativen zeigen jedoch, daß es tatsächlich auf für Schwerbehinderte 
möglich ist in der Gesellschaft zu leben und zu wohnen. Die eine Aufgabe ist für den 
Fürsorgemakler/-in leichter zu erfüllen ist als die andere. Es fordert viel Kreativität sowie das 
Ausnützen von technischen Möglichkeiten und Kontakte in der Gesellschaft. 
 
Vor einigen Jahren begegnete ich Raymond. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens in 
Internaten. Raymond ist nicht nur geistig-, sondern auch körperbehindert. Er fand die Idee gut, 
daß ich ihnen seine Lebensgeschichte erzähle, denn er möchte gern, daß auch andere 
Behinderte, so wie er, neue Möglichkeiten bekommen: 
 
Raymond wurde am 28. November 1958 auf Curacao, einer Insel der niederländischen Antillen, 
geboren. Als kleines Kind wurde er in einem Internat aufgenommen, die einzige Einrichtung für 
Behinderte. Seine Welt beschränkte sich auf das Internat. Dort ging er auch zur Schule. Wegen 
eines Konfliktes mit der Internatsleitung über die Besuchszeiten zog er mit sieben Jahren zu 
seiner Großmutter. Dort hatte er außer “Fernsehschauen” nichts zu tun. Als er 14 Jahre alt war, 
starb seine Großmutter. Danach lebte er wieder im Internat, wurde dort aber nicht mehr 
unterrichtet. Raymond erzählte mir, daß er traurig ist, weil er in seinem Leben so wenig 
Chancen zum Lernen bekam und dadurch sein Leben schwieriger ist. 
1988, Raymond war damals 30 Jahre alt, mußte er mit seiner Mutter in die Niederlande. Er 
wurde nicht nach seiner Meinung gefragt. 
Anfangs wohnte er bei seinem Neffen und schlief dort im Wohnzimmer. Die Wohnung war nicht 
behindertengerecht, deshalb war er völlig abhängig von der Hilfe anderer. 
Nach kurzer Zeit bekam er mit Mutter und Schwester zusammen eine behindertengerechte 
Wohnung. Raymond erzählte, daß er sehr oft Krach hatte mit seiner Mutter, weil sei einander 
gar nicht kannten und sie ihn auch nicht verstand. Die Mutter traf alle Entscheidungen ohne ihn 
nach seiner Meinung zu fragen. 
Raymond erzählte, daß er in einer Kinderwelt lebte, um sich zu schützen. Er dachte nur an 
sich, an Spielzeug und Essen. 
Durch einen Unfall brach er sich beide Beine und kam zur Erholung ins Internat. Dort war sein 
Leben wieder nur auf das Internatsgelände beschränkt. Vom Internat aus ging er in eine 
Kurzzeit-Unterbringung. Raymond erzählte, daß er dort den Schlüssel zur Zukunft fand. Zum 
ersten mal in seinem Leben fragte man ihn nach seiner Meinung. Er wurde dadurch 
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selbstsicherer und es öffneten sich neue Türen für ihn. Zu dieser Zeit begegnete ich Raymond 
zum ersten mal. Zusammen mit einem Casemanager hatte ich Gespräche mit ihm. Wir 
brauchten sehr viel Zeit für die Gespräche, denn für Raymond war es sehr schwierig sich 
mitzuteilen. Oft haben wir das was er sagte zu schnell interpretiert. Aber allmählich lernten wir 
gut zuzuhören und nachzufragen. 
Sein Wunsch war deutlich: Er möchte eine eigene Wohnung im Stadtviertel, wo seine Mutter 
und Schwester wohnen. Verschiedene Einrichtungen wie das Sozialamt, 
Wohnungsbaugenossenschaft usw. waren bereit mit uns zu arbeiten und machten sogar 
Ausnahmen. 
 
Im Mai 1995 bekam er schließlich seine eigene Wohnung. Aufgrund seiner körperlichen 
Behinderung bekommt er morgens und abends Hilfe beim Aufstehen, zu Bett gehen, Waschen 
und Anziehen. Diese Hilfe bekommt er von einer Organisation für Körperbehinderte. Zwei fest 
Mitarbeiterinnen der Pameijerkeerkring Stiftung unterstützen ihn bei allen anderen 
Verrichtungen des täglichen Lebens. Wichtig dabei ist die Haltung der Unterstützer. Die 
Entscheidung trifft nicht mehr der Experte, sondern der Behinderte und der Unterstützer 
arbeiten zusammen. 
Raymond ist nun Herr über sein eigenes Leben. Die Unterstützer sind Gäste in seiner 
Wohnung. Er kann jetzt selbst entscheiden, wann und womit ihm geholfen ist. Er ißt jetzt was 
er gerne mag, nämlich Antillisches Essen. Momentan kocht noch seine Mutter für ihn. Da diese 
die Niederlande aber bald verlassen will, hat Raymond begonnen, zusammen mit seinem 
Unterstützer kochen zu lernen. 
Mit einem Rollstuhlbus fährt er einmal pro Woche ins Tageszentrum für Körperbehinderte zur 
Weiterbildung und einmal pro Woche zu seiner Arbeitsstelle, wo er mit Holz arbeitet. Früher 
ging er oft ins Tageszentrum. Jetzt möchte er andere Dinge machen, außerdem benötigt er 
mehr Zeit für seinen Haushalt. 
Er fährt selbständig mit der U-Bahn oder bewegt sich mit seinem elektrischen Rollstuhl in der 
Stadt. Seine Einkäufe erledigt er teilweise selbst. Er hat jetzt viel mehr Kontakte in der 
Umgebung. Seine Mutter, Schwester und andere Familienmitglieder sieht er regelmäßig. Auch 
hat er Kontakte durch ein Videogeschäft, in das er immer geht. 
 
Zusammenfassend: 
ZOOM bedeutet wohnen mit Unterstützung in und zusammen mit der Gesellschaft. Es betrifft 
alle Lebensbereiche. Es ist für “Jeden” möglich, trotz der Art oder Schwere der Behinderung. 
Oft bedarf es einer anderen Art der Organisation. Die Stiftung soll die Mitarbeiter unterstützen. 
Die Haltung der Unterstützer ist wichtig. Der Behinderte selbst hat die Regie. Der Profi geht von 
den Möglichkeiten und Wünschen der Behinderten aus. Und er muß gut zuhören können. 
 
Raymond bat mich diesen Text zu beenden: “Ich bin wie eine Schildkröte, die langsam aber 
sicher auf ihr Ziel zugeht. Vielleicht bin ich durch meine Behinderung etwas langsamer, aber 
unterschätzt meine Klugheit und Schlauheit nicht!!!!!” 
 
Veränderungsprozeß 
 
Es folgen Folien von Frau Bouts, die auf der Tagung aus Zeitgründen nicht präsentiert werden 
konnten. Auf diesen Folien wird zu den Themen Personalpolitik, Strategie, Zielrichtung der 
Dienstleistung, Organisationsmodell, Informationsverwaltung, Technologie und Kommunikation, 
Finanzielle Steuerung, Allgemeine Mittelverwaltung die Ausgangsphase dargestellt (Phase A) 
und die Phase Z, die den Status nach verschiedenen Veränderungsprozessen, die mit 
Einführung des PGB nötig wurden, dargestellt. 
 
Personalpolitik 
 
Phase A Phase Z 
• ein dominierender Tarifvertrag und 

Regulierung 
• wenig Dynamik in der Gestaltung 

• ein Tarifvertrag, der mehr im Hintergrund 
operiert, transparente Vorschriften und 
Vorgehensweisen 
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• Ausbildungspolitik auf agogische 
Funktionen zielend  

• ein steuernder Stil von Leitungen 
• Burn-Out 
 
→Informell und undeutlich 

• eine Politik mit großer Dynamik und 
Flexibilität in Arbeitsverträgen 

• eine Ausbildungspolitik mit Förderung der 
Kompetenzen als Speerspitze 

• coachender Stil von Leitung 
• weitgehende Delegation von Befugnissen 

und eine Kultur von Verantwortlichkeit und 
Verantwortun 

• die Abstimmung zwischen den 
Organisationszielen und Möglichkeiten der 
Mitarbeiter 

• eine Antwort auf Mobilitätsprobleme 
 
→Human Ressource Management 

 
Strategie 
 
Phase A Phase Z 
• Marktbeherrschung beim Anbieter 
• Dominanz von Leistungsträger und 

Behörde 
• Stabilität und Sicherheit 
• Langfristige Planung 
• Mittelverwaltung 
• nach innen gerichtete Kontrolle 
 
→Stabilität und Macht 

• zunehmender Einfluß von 
Klientensystemen  

• eine Behörde, die in den Hintergrund tritt 
• zunehmende Unsicherheit 
• Planung mit kurzen Fristen und Flexibilität 
• Qualitätssysteme 
• Außenwelt 
 
→Innovatives Unternehmertum 

 
Zielrichtung der Dienstleistung 
 
Phase A Phase Z 
• ezielle Dienste 
• Gruppen von Personen 
• Behinderungen 
• Versorgung 
• Segregation und Schutz  
• langfristige Unterkunft 
 
→Verwaltung 

• akzeptierter Auftrag und Verhaltenskodex 
• das Individuum 
• Möglichkeiten 
• Emanzipation und Gleichwertigkeit 
• Integration 
• an Fristen gebunden Dienstleistung, 

festgelegt in 
Dienstleistungsvereinbarungen 

• dem üblichen Lebenszyklus folgend 
• Einschalten von 

Kommunikationstechnologie 
 
→Nachfragegesteuerte Dienstleistung 

 
Organisationsmodell 
 
Phase A Phase Z 
• eine stabile Hierarchie 
• Linienorganisation 
• topdown Steuerung 
• Immobilität 
• wenig Interaktion mit der Umgebung 

• Einfluß von Klienten und Angehörigen 
• Organisation mit Projekten und 

Matrixsystemen 
• bottom up-Einfluß aus dem Feld 
• Flexibilität und interne Mobilität 
• offene Systeme mit Interaktion mit der 

Umbebung 
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→Netzwerke 

 

Informationsverwaltung, Technologie und Kommunikation 
 
Phase A Phase Z 
• eine Flut von Daten 
• Inselkultur 
• nicht relevante Information 
• eine mangelhafte Infrastruktur sowohl auf 

dem Gebiet der Arbeitsplanung und des 
Dokumentenflusses als auch auf dem 
Gebiet der Automatisierung 

• das Bedürfnis, über alles informiert zu sein 
• Mangel an zentraler Regie in public 

relations und der dazu gehörenden 
Kommunikation mit sogenannten 
Publikumsgruppen 

• zentrale Regie im Rahmen von 
Informationsverwaltung 

• zentrale database, die auch dezentral 
zugänglich ist 

• Netzwerke 
• Bildung von Standards in Datenträgern und 

Computerprogrammen 
• bewußtes Umgehen mit Information und 

Informationsbedürfnis 
Bedürfnis starker Profilierung im Außenbild 
und Bekanntheit des Namens 

 
Finanzielle Steuerung 
 
Phase A Phase Z 
• Kassensystem 
• ein großes Fremdvermögen 
• hohe Investitionen in (nicht gängigen) 

Immobilien 
• zuviel Liquidität 
• wenig Risiken 
• relativ einfache finanzielle Planung und 

Kontrolle 
• ein hohes Maß an Sicherheit bei 

Einnahmen und Ausgaben 
• eine einfache Debitorenposition 

• betriebswirtschaftliche Herangehensweise 
• eine Verbesserung im Verhältnis Eigen-/ 

Fremdvermögen 
• Zunahme an Liquiditätsbedarf 
• die geltenden Regeln bei Banken und 

Zinssätzen 
• strukturierte Planung und Kontrolle 
• eine komplizierte Debitorenposition und 

Zunahme von Verwaltungsvorgängen 
• Verselbständigung von 

Vermögensverwaltung der Klienten 
 
Verein von Budgethalt 

 
Allgemeine Mittelverwaltung 
 
Phase A Phase Z 
• Immobilien in eigener Verwaltung, 

langfristige ungestörte Nutzung 
• Dienste, die baulich abgestimmt sind auf 

Gruppennutzung 
• spezielle, einzigartige Bestimmung 
• zentral geregeltes Inventar 
• Inventar in Besitz der Einrichtung 
• zentrale Verwaltung 

• Abstoßen von nicht brauchbaren 
Immobilien 

• individuelle Versorgung mit Wohnraum 
• Flexibiliserung der Wohnraumversorgung 
• organisationsgebundenes Inventar 
• Klientenbezogenes Inventar (Eigentum 

Klient) 
• Netzwerke mit 

Wohnungsbaugenossenschaften und 
Maklern 

 
Möglichkeiten und Gefahren 
 
In dem Seminar wurde das Thema persönliches Budget aus dem Blickwinkel der Nutzer, der 
Kostenträger und der Institution mit Frau Bouts diskutiert. Die Teilnehmer des Seminars hatten 
somit die Gelegenheit, sich eingehend über die einzelnen Bestimmungen und konzeptionellen 
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Feinheiten des persönlichen Budget zu informieren, um auf diesem Hintergrund die 
Möglichkeiten und Gefahren einzuschätzen, die dieses Konzept für die Praxis der 
Behindertenhilfe in Hamburg haben könnte.  
 
Möglichkeiten Gefahren 
Dokumentation erforderlich 
 
Nicht Auflösung, sondern Erweiterung der 
Institution 
 
KundIn im Mittelpunkt 
 
Die Nutzer der Hilfe haben mehr Einfluss auf 
die Ihnen geltende Hilfe 
 
Keine Gebäude 
 
Bedarfsbezogener Mitteleinsatz 
 
Langfristig weniger Fürsorge 
 
Transparenz der Dienstleistungsstruktur steigt 
 
Stärkung der Klientenposition 
 
Chance zu innovativen Prozessen für 
bestehende Einrichtungen (wenn sie bereit 
sind, die Perspektive zu wechseln) 
 
Ich kann selbst bestimmen über mein Leben 
 
Der behinderte Mensch kann über sein Leben 
entscheiden und hat die Kontrolle 
 
Kunde bestimmt über Qualität 
 
Die Chance, durch Personal- und 
Anleitungskompetenz meine Hilfe 
selbstbestimmt zu organisieren 
 
Staat wird zur Bank oder Versicherung  
 
respektvolle Zusammenarbeit mit Angehörigen
 
Wahlfreiheit für selbstbestimmtes Leben ist 
größer und verbindlicher 
 
Die Hilfen für den behinderten Menschen 
werden deutlich serviceorientierter 
 
Nutzerorientierung 
 
Wahlmöglichkeiten 
 
Angebot wird schöner, besser, billiger. 
 
Die Hilfe erfolgt von Menschen, die man (der 

Versicherung trifft Entscheidung 
 
“Institutionen sind behindert” 
 
Wie groß muß ein Träger sein, damit dieser in 
der Übergangszeit überleben kann? 
 
Personal arbeitet ohne oder mit schlechterer 
tarifvertraglicher Absicherung 
 
Mangelnde Qualifikation beinhaltet auch die 
Gefahr mangelnder Qualität  
-Tendenz zum Billigangebot 
 
Planungssicherheit für Anbieter 
 
Beharrungsvermögen der bestehenden 
Einrichtungen verhindert Veränderung 
 
Absicherung der Mitarbeiterqualifikationen 
 
Gesellschaftl.-pol. Einflußnahme sinkt 
-Verringerung v. Schutz -Vereinzelung 
 
Qualitätseinbußen in der Hilfe, weil niedrigere  
Preise locken 
 
Ermittlung PBB undeutlich 
 
Dient nur der Einkommensverbesserung 
(Zweck-entfremdung) 
 
Kostenausweitung 
 
Kontrolle nur durch den Kunden 
 
Zusammenlegung von “Kunden” führt zu 
Kleinstheimen 
 
Unklare Preisbildung 
 
Unübersichtliche Angebote und Strukturen 
-neue Abhängigkeiten, nur geringer Schutz 
 
Hoher bürokratischer Aufwand 
 
Personengruppen mit fehlender Lobby und 
geringem Selbsthilfepotential hätten wenig 
Anwaltschaft für ihren Hilfebedarf, weil 
individuell geregelt 
 
Isolation für die alleinlebenden behinderten 
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behinderte Mensch) wirklich mag! 
 
Selbst Kontrolle über das Leben haben 
 
Der behinderte Mensch bekommt eine andere 
gesellschaftliche Stellung 
 
Netzwerk 
 
Selbstgewählte Gemeinschaften 
 
Entwicklungsdruck für Versorgungs-
Institutionen 
 
Management statt (V-)Zerwaltung 
 
Die KundIn entscheidet selbst über ihre 
Lebensgestaltung 
 
Erprobung vereinbaren 
 
Abbau stationärer Unterbringung 
 
Kundensouveränität 
 
Kunde definiert Staat, Institution und 
Hilfesystem 
 
Professionelles Assessment 

Menschen 
 
Der Prozess wird durch “überflüssige” 
Institutionen verhindert 
 
Der Verfahrensablauf erfordert einen hohen 
Aufwand 
 
Das Gleiche gibt es nur anders 
 
Staatliche (institutionelle) Verantwortung wird 
auf die Kunden verlagert 
 
Der behinderte Mensch mag zwar subjektiv 
zufrieden mit der Leistung sein, erhält aber 
objektiv nicht die optimale Leistung 
 
Wie wird das soziale Netzwerk erstellt, wenn 
es nicht vorhanden ist? 
 
Verführung für Anbieter: Hilfen werden 
ersatzweise gestellt (Essen auf Rädern) 
anstatt zu begleiten, erlernen 
 
Viele spezialisierte Anbieter wirken verwirrend 
in der Wahl 
 
Wer ist der/die entscheidende Fachlichkeit für 
die Hilfegewährung 
 
Keine festgelegten Standards auf 
Anbieterseite, unübersehbare 
Qualitätsunterschiede 
 
Wer nach dem Markt ruft, bekommt ihn auch 

 
Optionen für die Zukunft 
 
Diese Optionen beschreibe und interpretiere ich auf dem Hintergrund der geäußerten 
Vorstellungen zur Weiterarbeit im Kontext der gesamten Diskussion. 
Vorausschicken möchte ich, daß allen Teilnehmern klar ist, daß der Import ausländischer 
Konzepte ohne einen aufwendigen Transfer auf die Verhältnisse in Deutschland und speziell 
Hamburg nicht gelingen kann. Dies geht schon erst recht nicht bei ambulanten Maßnahmen, 
deren Inanspruchnahme im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern in Deutschland zu 
finanziellen Mehrbelastungen der Angehörigen der Nutzer führen kann. Der Transfer ist also 
der kreative Akt, der dann gerade bei diesem Thema gelingt, wenn Kostenträger und Anbieter 
von Hilfen gemeinsam mit den Nutzern zusammenarbeiten. Gelingt dies nicht, müssen Nutzer 
oder deren Vertreter für ihre Vorstellungen kämpfen, um diesen Dialog herbeizuführen. Auf die 
schiefe Bahn gelangt man, wenn Vertreter anderer Interessen definieren, was die Nutzer zu 
fordern haben und wie dies umgesetzt werden muß.  
Der Rhythmus, wo man mit muß, wird also durch den Takt bestimmt, den die Betroffenen 
angeben. Dies zu berücksichtigen ist Voraussetzung für  taktvolles Handeln der 
Dienstleistenden und der Kostenträger. Dies scheint die wirkliche Paradigmaveränderung zu 
sein, die dem Konzept des persönlichen Budgets innewohnt. Diese Elemente erschließen sich 
jedem, der hinter die bloße Organisation dieses Instruments schaut. Folgende Optionen kann 
man der Diskussion entnehmen: 
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Beschwerden über das Angebot einer Institution als Chance für das persönliche 
Budget 
 
Personen, die mit dem Angebot und den Strukturen einer Institution nicht einverstanden sind, 
bekommen den Betrag, den der Heimplatz kostet, zur Verfügung gestellt. Die Institution stellt 
eine Person, die das Konzept persönliches Budget entwickeln will, dieser Person zur Seite. 
Gemeinsam erstellen sie ein Assessment, das ihnen Aufschluß gibt, welche Hilfen eingekauft 
werden müssen. 
 
Möglicher Transfer nach Hamburg  
 
In einer institutionsübergreifenden Arbeitsgruppe werden die Erfahrungen mit diesem Vorgehen 
besprochen. Die Institution kann den freiwerdenden Heimplatz mit einem Menschen besetzen, 
der dringend auf diesen angewiesen ist. 
Die eventuelle Reduzierung der Heimplätze zugunsten des persönlichen Budgets wird in den 
Strukturverhandlungen auf dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung des Konzeptes 
“Persönliches Budget” verhandelt.  
Dies mindert Gefahren und verhindert Blockaden aufgrund der Angst, Arbeitsplätze zu 
verlieren. Das persönliche Budget als innovativer Blickwinkel auf die Pädagogische Betreuung 
im eigenen Wohnraum (PBW) 
 
Der Ansatz des persönlichen Budgets könnte gemeinsam mit Anbietern, Kostenträgern und 
Verbänden zu einer Neudefinition einzelner Bestandteile der PBW führen. Geklärt werden muß, 
wie die Höhe des individuellen Anspruchs an das Budget festgestellt wird. Mit Hilfe eines mit 
dem Nutzer gemeinsam erstellten Assessments werden die Unterstützungsformen definiert und 
entsprechend organisiert. Der Betreuungsvertrag enthält eine detaillierte Beschreibung der 
vereinbarten Leistung und ist somit wesentliche Voraussetzung für eine Evaluation mit dem 
Hilfeempfänger.  
Planungen, die auf Hindernisse durch vorherige Steuerungen (Fachliche Weisung) stossen, 
werden unter Berücksichtigung der gemeinsamen Vergangenheit und Zukunft nicht zu Lasten 
derer durchgesetzt, die sich entsprechend dieser Weisungen verhalten haben.  
 
Aufbau einer Interessenvertretung von Nutzern 
 
Nutzervertretungen erhalten Finanzen für den Aufbau und Erhalt einer eigenen 
Interessenvertretung. Die geistig behinderten Menschen werden mit ihrem besonderen 
Interesse und Bedarfen unterstützt. Ihre Forderungen werden nicht einfach unter die Interessen 
der behinderten Menschen, die sich besser artikulieren können, subsummiert. Diese 
Interessenvertretungen sind Voraussetzungen für den Paradigmawechsel von der 
Behindertenhilfe für behinderte Menschen zu der Organisation von Hilfen mit den behinderten 
Menschen.  
 
Die Kreativität der Einrichtungen ist gefordert 
 
Die Behörde benötigt Konzepte, die sich überprüfen und ggf. vorantreiben kann, die jenseits 
der Besitzstandswahrung und bisheriger Betreuungsformen Innovationen zugunsten 
individueller Hilfen fördern. Die Ziele der Rehabilitation in Hamburg müssen klar formuliert sein, 
um gemeinsam und vertrauensvoll mit neuen Instrumenten umzugehen, die die Betroffenen 
stärken und nicht dazu dienen, das Bestehende zu entwerten ohne über klare 
Handlungsalternativen Konsens hergestellt  zu haben. 

Internationaler Erfahrungsaustausch unter Nutzern 
 
Nutzer und deren betreuende Angehörige können mit entsprechenden Organisationen im 
Ausland Kontakt aufnehmen, um selbst zu beurteilen, was sie von dem Konzept des 
persönlichen Budgets halten.  
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Persönliches Budget im Bereich der beruflichen Rehabilitation 
 
In diesem Bereich muß geprüft werden, wie die individuellen beruflichen Zukunftsvorstellungen 
erworben werden können und wie durch individuelle Begleitung bei gleichzeitiger Bereitstellung 
eines leichten Zugangs zu möglichst vielen Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, 
mit Hilfe eines persönlichen Budgets den Bedürfnissen des Einzelnen entsprochen werden 
kann. 
 
Individuelle Hilfen Schritt für Schritt planen 
 
Skeptisch wurde darauf hingewiesen, daß das Konzept des persönlichen Budgets erst der 
übernächste Schritt sei. Die Umsetzung des § 93 BSHG muß erst abgeschlossen sein, bevor 
weitere Schritte in Richtung der Individualisierung der Hilfen für behinderte Menschen erfolgen 
können.  
 
Michael Tüllmann  


